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0 Begründung zu den einzelnen Zielen und Grundsätzen des Teilplans Windenergie 

Die nachstehenden textlichen Ausführungen nehmen Bezug auf die in der Beschreibenden Darstellung des 

Teilplans Windenergie festgelegten Ziele und Grundsätze. 

 

Zu 4.2.1 01 (1) Satz 1 und 2 (Grundsatz) 

Der Schutz des Klimas sowie die Anpassung an den bereits stattfindenden Klimawandel stellen zentrale um-

weltpolitische und gesamtgesellschaftliche Herausforderungen dar. Der Landkreis Göttingen hat die große 

gesamtgesellschaftliche und regionale Bedeutung des Themas Klimaschutz und Energiewende frühzeitig er-

kannt und in seiner Regionalentwicklung verankert. Auf Grundlage des „Klimaschutzkonzeptes 2018‐2023 ‐ 

Klimaschutzpolitische Ziele und Maßnahmen für den Landkreis Göttingen“ hat sich der Kreistag mit Beschluss 

vom 30.10.2018 bereits eigene klimaschutzpolitische Ziele gesetzt. Hierin hat sich der Landkreis Göttingen 

bereits vor der bundes- und landespolitischen Verschärfung der Zielsetzungen dazu verpflichtet, bis zum Jahr 

2040 eine bilanzielle Neutralität der Treibhausgasemissionen vorzuweisen. Eine nachträgliche Anpassung an 

die nunmehr gültigen bundes- und landesgesetzlichen Ziele ist daher nicht mehr erforderlich. Um das gege-

bene Ziel zu erreichen, wird aktuell ein integriertes Vorreiterkonzept im Bereich Klimaschutz vom Landkreis 

erarbeitet, welches die erforderlichen Schritte und Maßnahmen definiert und dabei die in den bereits erar-

beiteten Konzepten gefassten Maßnahmen und Ausbauschritte überprüft sowie bei Bedarf aktualisiert. Die 

Regionalplanung greift diese Ziele auf und verankert sie als Grundsatz im Teilplan Windenergie. Der Grundsatz 

soll sicherstellen, dass die Erfordernisse des Klimaschutzes und die Ziele der Energiewende bei raumbedeut-

samen Planungen und Maßnahmen im Landkreis Göttingen in der Abwägung angemessen berücksichtigt wer-

den. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den aus dem Klimawandel resultierenden Herausforderungen 

ist Kapitel 1 der nachfolgenden ausführlichen Begründung zu entnehmen. 

 

Zu 4.2.1 02 (1) Satz 1 (Ziel) 

Gemäß dem für den Teilplan Windenergie zugrunde gelegten Planungskonzept werden in der Zeichnerischen 

Darstellung insgesamt 23 Vorranggebiete Windenergienutzung (VR WEN) festgelegt. Diese weisen einen Flä-

chenumfang von 1.994,3 Hektar auf. In Relation zur Gesamtfläche des Landkreis Göttingen entspricht dies 

einem Anteil von 1,22 %. Der Landkreis Göttingen erreicht damit die im Niedersächsischen Gesetz zur Umset-

zung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes und über Berichtspflichten (NWindG) für das Kreisgebiet ge-

setzlich vorgegebenen Teilflächenziele sowohl für den Stichtag 31.12.2027 als auch für den Stichtag 

31.12.2032. Die in der folgenden Tabelle namentlich und mit Flächengrößen aufgeführten Vorranggebiete 

werden festgelegt: 

 

Tabelle 1: Vorranggebiete für Windenergienutzung (VR WEN) im Landkreis Göttingen 

Nr. Gebietsbezeichnung PFK-Nr. Flächengröße [ha] 

1 Adelebsen (Barterode) 21 84,6 

2 Adelebsen (Güntersen) 19 5,9 

3 Bad Grund 50 34,6 

4 Bad Sachsa 26 48,0 

5 Bovenden (Harste) 27 88,5 

6 Bovenden (Lenglern) 27 33,8 

7 Bovenden (Spanbeck) 35 46,6 

8 Dransfeld (Imbsen) 19 12,0 
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9 Dransfeld (Jühnde) 7 55,8 

10 Dransfeld (Meensen) 7 52,0 

11 Dransfeld (Niemetal) 13 13,7 

12 Duderstadt - Gieboldehausen 16 198,8 

13 Friedland - Gleichen 12 44,0 

14 Gieboldehausen (Höherberg) 29 402,5 

15 Gieboldehausen (Pinnekenberg) 20 62,7 

16 Hann. Münden 4 30,4 

17 Hann. Münden - Staufenberg 2 226,7 

18 Ha orf am Harz - Osterode am Harz 41 209,7 

19 Herzberg am Harz 36 123,5 

20 Osterode am Harz 46 68,4 

21 Radolfshausen - Gieboldehausen 30 55,3 

22 Rosdorf (Mariengarten) 7 55,4 

23 Walkenried 25 41,4 

Summe  1.994,30  

 

Eine detaillierte Erläuterung des Planungskonzepts und Begründung der festgelegten Vorranggebiete ist der 

in den folgenden Kapiteln dokumentierten ausführlichen Begründung zu entnehmen. 

 
Zu 4.2.1 02 (2) Satz 1 (Ziel) 

Alle Vorranggebiete Windenergienutzung (VR WEN) werden als sogenannte „Rotor-Out-Gebiete“ festgelegt. 

Dementsprechend muss lediglich der Turmfuß in vollem Umfang innerhalb der festgelegten Vorranggebiete 

liegen. Alle beweglichen Anlagenteile, also die Rotorblätter, dürfen demnach über die festgelegten Gebiets-

grenzen hinausragen. Die Festlegung von „Rotor-Out-Gebieten“ soll gewährleisten, dass die festgelegten VR 

WEN entsprechend der Regelungen des Windenergieflächenbedarfsgesetzes in vollem Umfang auf das Teil-

flächenziel angerechnet werden können. 

 

Zu 4.2.1 02 (3) Satz 1 und 2 (Grundsatz) 

Unter dem Gesichtspunkt der bestmöglichen Flächeneffizienz und einer möglichst weitgehenden Ausschöp-

fung der auf den festgelegten VR WEN vorhandenen energetischen Potenziale möchte der Landkreis Göttin-

gen mit diesem Grundsatz darauf hinwirken, dass innerhalb der VR WEN errichtete Windenergieanlagen die 

Flächen bestmöglich und vollständig ausnutzen. Darüber hinaus zielt der Grundsatz mit Satz 2 darauf, durch 

Hinwirken auf die Verwendung eines einheitlichen Anlagentyps Beeinträchtigungen des Landschaftserlebens 

zu minimieren. So wirken Windparks aus unterschiedlichen Anlagentypen in der Regel „unruhiger“ auf der 

Betrachtenden und werden störender erlebt, als Windpark aus einheitlichen Anlagentypen. 
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1 Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Teilplans Windenergie 

1.1 Gesetzlicher Planungsauftrag und Rechtsgrundlage der Teilplanaufstellung 

Mit dem „Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land“ (sog. 

Wind-an-Land-Gesetz) vom 20. Juli 2022 (BGBl. I 2022, Nr. 28 vom 28.07.2022, S. 1353), das am 01.02.2023 

in Kraft getreten ist, hat der Bundesgesetzgeber die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen, 

soweit sich diese auf Standorte an Land (onshore) beziehen, vollständig überarbeitet und neu geregelt. Die 

bisherigen Regelungen im Raumordnungsgesetz (ROG) und Baugesetzbuch (BauGB) sowie teils weiteren 

Fachgesetzen sind hierbei in weiten Teilen entfallen und werden unter Beachtung von Übergangsfristen un-

wirksam.  

Das als Artikelgesetz verfasste Wind-an-Land-Gesetz soll nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sicherstel-

len, dass bis Ende des Jahres 2032 durch verbindliche Planungen in den 16 Bundesländern insgesamt 2 Pro-

zent der Bundesfläche für die Windenergienutzung an Land ausgewiesen werden. Hierzu führt er mit Artikel 

1 des Wind-an-Land-Gesetzes als zentralen Baustein der umfassenden Änderungen das „Windenergieflä-

chenbedarfsgesetz“ (WindBG) neu ein. Das WindBG verpflichtet zunächst die deutschen Bundesländer in § 3 

Abs. 1 dazu, bis zu bestimmten Stichtagen die in der Gesetzesanlage definierten Flächenbeitragswerte als 

prozentualen Anteil ihrer Landesfläche für die Windenergie an Land auszuweisen.  

Tabelle 2: Flächenbeitragswerte für Niedersachsen gemäß Windenergieflächenbedarfsgesetz 

Stichtag 31.12.2027 Stichtag 31.12.2032 

1,7 % der Landesfläche 2,2 % der Landesfläche 

 

Als für die Windenergie „ausgewiesen“ im Sinne des Gesetzes gelten dabei Flächen, die entweder in landes-

weiten oder regionalen Raumordnungsplänen als Ziele der Raumordnung (Vorranggebiete) oder aber in kom-

munalen Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen als Sonderbauflächen, Sondergebiete oder mit die-

sen vergleichbaren Plankategorien festgelegt sind. Sofern die in Absatz 1 adressierten Bundesländer die er-

forderlichen Ausweisungen nicht selbst vornehmen können oder wollen, steht ihnen gem. § 3 Abs. 2 WindBG 

die Möglichkeit offen, die Pflicht zur Ausweisung der zur Erreichung der Flächenbeitragswerte (des jeweiligen 

Bundeslandes) notwendigen Flächen an seine regionalen oder kommunalen Planungsträger weiterzugeben. 

In diesem Fall obliegt es dem jeweiligen Bundesland, den entsprechenden regionalen oder kommunalen Pla-

nungsträgern – per Landesgesetz oder als verbindliches Ziel der Raumordnung in einem Landesraumord-

nungsplan – geeignete Teilflächenziele vorzugeben, welche in Summe den landesspezifischen Flächenbei-

tragswert gem. WindBG erreichen.  

Das Land Niedersachsen hat sich vor diesem Hintergrund dazu entschieden, von der Möglichkeit der Weiter-

gabe der Ausweisungspflicht Gebrauch zu machen und hat zu diesem Zweck das „Niedersächsische Gesetz 

zur Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes und über Berichtspflichten“ (NWindG) zum 

19.04.2024 eingeführt. Das NWindG ist Bestandteil des „Gesetzes zur Steigerung des Ausbaus von Windener-

gieanlagen an Land und von Freiflächen-Photovoltaikanlagen sowie zur Änderung raumordnungsrechtlicher 

Vorschriften“, welches als Artikelgesetz verfasst ist. Es verpflichtet die regionalen Planungsträger des Landes 

Niedersachsen gem. §§ 1 und 2 dazu, die in den Spalten 2 und 4 der Anlage zum NWindG aufgeführten, regi-

onalisierten Teilflächenziele bis zu den bereits im WindBG des Bundes definierten Stichtagen (31.12.2027 

bzw. 31.12.2032) als Windenergiegebiete im Sinne des WindBG auszuweisen.  

Für den Landkreis Göttingen als untere Landesplanungsbehörde und Träger der Regionalplanung im Kreis-

gebiet besteht damit ein klarer gesetzlicher Planungsauftrag zur raumordnerischen Steuerung der Wind-

energienutzung durch Ausweisung von Vorranggebieten für Windenergienutzung in einem Regionalplan. 

Über diesen allgemeinen Planungsauftrag hinaus verpflichtet das NWindG den Landkreis Göttingen zudem 



Begründung 

Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Windenergienutzung  

 

 4 

dazu, mindestens 1.468 Hektar (0,9 Prozent der Landkreisfläche) spätestens bis zum 31.12.2027 bzw. min-

destens 1.900 ha (1,16 Prozent der Landkreisfläche) spätestens bis zum 31.12.2032 rechtskräftig als Vor-

ranggebiete für Windenergienutzung auszuweisen. 

Vor dem Hintergrund dieser weitreichenden Gesetzesänderungen und mit dem Ziel, die Vorgaben des 

NWindG schnellstmöglich zu erfüllen sowie den zum Gelingen der Energiewende dringend erforderlichen 

Ausbau der Windenergienutzung bestmöglich zu beschleunigen, hat der Landkreis Göttingen beschlossen, 

seine Windenergieplanung aus der parallel laufenden Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungspro-

gramms 2020 abzukoppeln und in einem sachlichen Teilplan Windenergie neu zu fassen. Der Landkreis macht 

diesbezüglich von der mit dem oben bereits genannten „Gesetz zur Steigerung des Ausbaus von Windener-

gieanlagen an Land und von Freiflächen-Photovoltaikanlagen sowie zur Änderung raumordnungsrechtlicher 

Vorschriften“ in Niedersachsen erstmalig und durch Änderung von § 5 des Niedersächsischen Raumordnungs-

gesetzes (NROG) eingeführten Möglichkeit Gebrauch, die Festlegung von Windenergiegebieten formell in ei-

nem als Teilplan bezeichneten eigenständigen „sachlichen Teilprogramm Windenergie“ gemäß § 5 Abs. 1 

Satz 3 NROG durchzuführen1. Dies ermöglicht eine vorgezogene Bearbeitung der Windenergieplanung sowie 

vsl. eine Verkürzung der bis zur Rechtskraft des Planes erforderlichen Verfahrensdauer.  

Die im 1. Entwurf des RROP 2020 enthaltenen Inhalte zur Windenergieplanung werden vollständig und 

angesichts der neuen Rechtsgrundlagen grundlegend überarbeitet, sodass im Zuge der Überarbeitung des 

1. Entwurfes des RROP 2020 viele Festlegungen zur Windenergienutzung aus diesem entfallen. Grundle-

gende Überlegungen zu Planungszielen, der Konzeption der Windenergieplanung im Landkreis sowie auch 

vor dem Hintergrund der erheblich veränderten Rechtsgrundlagen noch berücksichtigungsfähige Hinweise 

und Einwände aus dem Beteiligungsverfahren zum 1. Entwurf fließen dabei selbstverständlich in die Erarbei-

tung des Teilplans Windenergie mit ein. Hierzu erfolgen unter Abschnitt 3 detailliertere Aussagen.  

1.2 Klima- und energiepolitischer Rahmen 

Der Schutz des Klimas sowie die Anpassung an den bereits stattfindenden Klimawandel stellen zentrale um-

weltpolitische und gesamtgesellschaftliche Herausforderungen dar. Infolge des seit der Industrialisierung ste-

tig ansteigenden Ausstoßes von Kohlendioxid (CO2) ist auch die globale Durchschnittstemperatur deutlich 

angestiegen. Auch in Deutschland ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) seit Ende des 19. Jahrhunderts ein 

erheblicher Anstieg der Jahresmitteltemperatur um mehr als 1,5°C zu beobachten. Im Landkreis Göttingen ist 

der Anstieg mit 1,6°C sogar noch ein wenig stärker (siehe Abb. 1). Aufgrund der zukünftigen sowie der bereits 

heute beobachtbaren Auswirkungen des Klimawandels auf Mensch und Umwelt haben sich auf der Weltkli-

makonferenz 2015 in Paris 197 Staaten dazu verpflichtet, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf 

deutlich unter 2°C und möglichst auf 1,5°C zu begrenzen.  

                                                           
1 Die Titelgebung als Teilplan Windenergie ist der frühzeitigen Entscheidung des Landkreises in 2023 zuzuschreiben, auf Grundlage des NROG-Ände-

rungsentwurfs, aber noch weit vor dessen Rechtskraft, die Ausweisung von Windenergiegebieten vom weiteren Aufstellungsverfahren des RROP 

abzukoppeln und als eigenständiges Verfahren fortzusetzen. Die Benennung orientierte sich an der Verwendung des Begriffs Teilplan in der Arbeits-
hilfe des Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) für die Ausweisung von Windenergiegebieten in 
Regionalen Raumordnungsprogrammen, Stand Februar 2023; Zitat: „Die Möglichkeit von sachlichen Teilplänen für die Ausweisung von Windener-

giegebieten soll über eine Änderung des § 5 NROG gesetzlich zugelassen werden.“ Die Begrifflichkeit des sachlichen Teilplans Windenergie wurde 
vom Landkreis dementsprechend übernommen und auch deshalb gewählt, um eine Vermischung oder Verwechselung mit dem Raumordnungspro-
gramm, also Fortführung des RROP-Entwurfs zu vermeiden.  
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Abb. 1:  Temperaturverlauf 1881 bis 2023 für den Landkreis Göttingen (Quelle: https://niko-
klima.de/klimadaten/#auswertungen) 

Übergeordnetes Ziel der Bundesregierung ist es den Ausstoß von Treibhausgasen signifikant zu verringern 

und eine fortlaufende globale Erderwärmung zu vermeiden. Auf dem UN-Klimaschutzgipfel von New York im 

Jahr 2019 hat sich Deutschland zudem das langfristige Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 Treibhausgasneutralität 

zu erreichen. Wichtiger Bestandteil der hierzu erforderlichen Maßnahmen ist die Umstellung des deutschen 

Energiesystems auf erneuerbare Energien, mit der im Jahr 2011 eingeleiteten Energiewende. Neben Solar-

energie und Biomasse steht hier vor allem die Nutzung der Windenergie im Vordergrund, da gerade im Be-

reich der Windkraftnutzung aufgrund der naturräumlichen Verhältnisse noch erhebliche Potenziale in 

Deutschland vorhanden sind.  

Mit Einführung des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513, zuletzt geän-

dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3905)) hat die Bundesregierung die natio-

nalen Klimaschutzziele erstmalig auch gesetzlich normiert. Gemäß § 3 KSG sind die bundesweiten Treibhaus-

gasemissionen im Vergleich zum Bezugsjahr 1990 schrittweise so zu mindern, dass im Jahr 2045 eine Netto-

Treibhausgasneutralität erreicht wird. Ab 2050 sollen demnach sogar negative Treibhausgasemissionen er-

reicht werden. Diese Ziele sollen u.a. durch den weitergehenden Ausbau erneuerbarer Energien erreicht wer-

den, für den im zuletzt 2023 geänderten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) energieträgerspezifische, eigene 

Ziele normiert sind. So soll gem. § 4 Abs. 1 EEG die installierte Leistung von Windenergieanlagen in Deutsch-

land von heute knapp 70 GW auf 160 GW im Jahr 2040 ausgebaut werden. 

Zusammen mit den unter 1.1 beschriebenen, weitreichenden bundesgesetzlichen Regelungen setzt die Ener-

gie- und Klimapolitik der Bundesregierung nunmehr einen klar definierten und vergleichsweise engen Rah-

men für die landes-, kreis- und kommunalpolitischen Zielsetzungen zu diesen Themenbereichen, welche 

gleichwohl ebenfalls im Zuge der Windenergieplanung im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Land-

kreis Göttingen zu beachten sind und daher nachfolgend zur Übersicht skizziert werden. 

Das Land Niedersachsen hat bereits im August 2016 das „Leitbild einer nachhaltigen Energie- und Klima-

schutzpolitik für Niedersachsen“ beschlossen. Dieses orientiert sich seinerseits jedoch noch an den damals 

geltenden nationalen Klimaschutzzielen und strebt eine komplette Umstellung der Energieversorgung auf er-

neuerbare Energien noch bis zum Jahr 2050 an. Aufgrund des auch in Niedersachsen erkennbaren Beschleu-

nigungsbedarfs der Energiewende hat das Land Niedersachsen seine 2016 beschlossene Zielsetzung im Ende 

2023 novellierten Niedersächsischen Klimaschutzgesetz noch einmal deutlich verschärft. Nunmehr sollen be-
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reits bis zum Jahr 2030 die Treibhausgasemissionen des Landes um 75 % gesenkt und die Treibhausgasneut-

ralität schon im Jahr 2040 erreicht werden. Das Niedersächsische Klimagesetz geht insoweit noch einmal über 

die im nationalen Klimaschutzgesetz getroffene Zielsetzung (Treibhausgasneutralität bis 2045) hinaus.  

Ein Schwerpunkt in der niedersächsischen Strategie zur Erreichung der ambitionierten Klimazieleliegt auch 

weiterhin auf dem forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien und insbesondere in der möglichst weitge-

henden Ausschöpfung der Potenziale der Onshore-Windenergienutzung. Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3b des Nieder-

sächsischen Klimagesetzes soll hierzu u.a. die installierte Leistung von Windenergieanlagen an Land bis zum 

Jahr 2035 auf 30 GW ausgebaut werden. Zum Vergleich: Ende 2021 waren laut Zahlen der Klimaschutz- und 

Energieagentur Niedersachsen (KEAN) Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von rd. 11,7 GW in Nie-

dersachsen (onshore) installiert2. Um die gesetzlichen Ziele zu erreichen, ist somit innerhalb von weniger als 

15 Jahren noch nahezu eine Verdreifachung der installierten Anlagenleistung notwendig. Dies bedeutet, dass 

auch im Landkreis Göttingen ein deutlicher Zuwachs an Windenergieanlagen erforderlich sein wird, um die 

Ziele der verschiedenen Gesetze zu erreichen.  

Der Landkreis Göttingen hat die große gesamtgesellschaftliche und regionale Bedeutung des Themas Klima-

schutz und Energiewende frühzeitig erkannt und in seiner Regionalentwicklung verankert. Auf Grundlage des 

„Klimaschutzkonzeptes 2018‐2023 ‐ Klimaschutzpolitische Ziele und Maßnahmen für den Landkreis Göttin-

gen“ hat sich der Kreistag mit Beschluss vom 30.10.2018 bereits eigene klimaschutzpolitische Ziele gesetzt. 

Hierin hat sich der Landkreis Göttingen bereits vor der bundes- und landespolitischen Verschärfung der Ziel-

setzungen dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2040 eine bilanzielle Neutralität der Treibhausgasemissionen vor-

zuweisen. Eine nachträgliche Anpassung an die nunmehr gültigen bundes- und landesgesetzlichen Ziele ist 

daher nicht mehr erforderlich. Um das gegebene Ziel zu erreichen, wird aktuell ein integriertes Vorreiterkon-

zept im Bereich Klimaschutz vom Landkreis erarbeitet, welches die erforderlichen Schritte und Maßnahmen 

definiert und dabei die in den bereits erarbeiteten Konzepten gefassten Maßnahmen und Ausbauschritte 

überprüft sowie bei Bedarf aktualisiert.  

Die Bedeutung der Windenergienutzung für die energie- und klimapolitischen Ziele des Landkreises Göttingen 

wird nicht zuletzt bei einem Blick auf die in den vergangenen Jahren bereits erneuerbar gewonnene Strom-

menge im Landkreis deutlich. Insgesamt wurden im Landkreis Göttingen, exklusive der Stadt Göttingen, im 

Jahr 2021 rund 380 GWh Strom aus Erneuerbaren erzeugt und ins Netz eingespeist (Abb. 2). Die Summe der 

Einspeisung im Jahr 2021 ist aufgrund vergleichsweise schlechten Witterungsbedingungen erstmals geringer 

ausgefallen als im Vorjahr. Im Jahr 2021 ergibt sich durch die Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien 

ein bilanzieller Deckungsgrad von 41 % und entspricht damit dem bundesdeutschen Schnitt. 

 

                                                           
2 https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/themen/strom/windkraft.php 
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Abb. 2:  Entwicklung der Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien im Landkreis Göttingen (Quelle: 
Landkreis Göttingen. Bericht Vorreiterkonzept 2023) 

Die Windenergienutzung liefert hierbei unter den im Landkreis genutzten erneuerbaren Energieträgern mit 

einer im Bezugsjahr 2021 eingespeisten Strommenge von etwa 170 GWh den größten Beitrag. Dabei hat die 

Windenergienutzung in den letzten Jahren stetig an Bedeutung zugenommen. Während 2011 nur etwa 45 

GWh aus Windenergie in die lokalen Stromnetze eingespeist wurden, ist die Einspeisung in den Folgejahren 

sukzessive gestiegen (siehe Abb. 3). Erst im Jahr 2021 ist ein Rückgang zu erkennen, was auf die ungünstigen 

Wind- und Witterungsverhältnisse in dem Jahr zurückzuführen ist. Gleichzeitig ist die Anzahl der Windener-

gieanlagen bis Ende 2022 im Kreisgebiet auf 64 gestiegen. Die Windenergienutzung spielt damit bereits heute 

eine zentrale Rolle für das Gelingen der Energiewende im Landkreis Göttingen und wird diese auch in Zukunft 

zur Erreichung sowohl der regionalen als auch nationalen Klima- und Energieziele einnehmen. 

  

Abb. 3:  Entwicklung der Stromeinspeisung aus Windkraft im Landkreis Göttingen (Quelle: Landkreis 
Göttingen. Bericht Vorreiterkonzept 2023) 
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Nach Überzeugung des Landkreises müssen eine nachhaltige Energiewende sowie ein zielgerichteter Klima-

schutzprozess aber auch unabhängig von den quantitativen Zielsetzungen insbesondere auf der kommunalen 

und regionalen Ebene initiiert und verankert werden. Der regionalen Ebene kommt hierbei eine wichtige 

Funktion als Koordinator und Multiplikator zu. Nur auf dieser Ebene können die komplexen Wirkungszusam-

menhänge, der langfristige Planungshorizont für Klimaschutzstrategien sowie der Querschnittscharakter der 

Themen Klimaschutz und Klimawandel angemessen berücksichtigt werden.  

Einen zentralen Beitrag zur Umsetzung der Ausbauziele der erneuerbaren Energien muss damit – auch unab-

hängig vom zwischenzeitlich unmittelbar bestehenden gesetzlichen Planungsauftrag durch das NWindG (in 

Verbindung mit dem WindBG) – die Regionalplanung im Landkreis liefern. Nur sie besitzt mit dem Instrument 

des Vorranggebiets gem. § 7 Abs. 3 Nr. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) die Möglichkeit, die angesichts des er-

forderlichen Flächenumfangs am besten für die Windenergienutzung geeigneten Bereiche zu ermitteln und 

für den Ausbau der Windenergienutzung zu sichern. Dabei wählt sie aus allen Flächen im Landkreis Göttingen 

unter Berücksichtigung aller hierin konkurrierenden raumbedeutsamen Belange die am wenigsten Konflikt 

behafteten Flächen aus und sorgt hierdurch dafür, dass andere besonders empfindliche oder schützenswerte 

Bereiche von Windenergie freigehalten werden können. 

Energiepolitische Notwendigkeit des Ausbaus der Windenergienutzung im Kreisgebiet  

Die obigen Ausführungen verdeutlichen, dass ein weiterer Ausbau der Windenergienutzung im Landkreis Göt-

tingen zur Erreichung der politisch gefassten Klimaschutzziele zwingend notwendig ist.  
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2 Aktuelle Rechtsgrundlagen für die Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung (VR WEN) 

Als wesentliche Rechtsgrundlagen der Windenergieplanung des Landkreis Göttingen dienen folgende Ge-

setze: 

• Wind-an-Land-Gesetz mit Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) 

• Raumordnungsgesetz (ROG) 

• Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) 

• Baugesetzbuch (BauGB) 

• Niedersächsisches Gesetz zur Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes und über Berichts-

pflichten (NWindG) 

Mit der Einführung des Wind-an-Land-Gesetzes hat der Bundesgesetzgeber die planungsrechtlichen Grund-

lagen für die raumordnerische Steuerung von Windenergieanlagen insbesondere in Bezug auf die Möglich-

keiten einer sog. Ausschlussplanung (wie sie der Landkreis Göttingen noch im 1. Entwurf des RROP 2020 an-

strebte) umfassend novelliert und teils gänzlich neue Rechtsgrundlagen geschaffen. Die als Artikelgesetz ver-

fasste und seit dem 01.02.2023 rechtskräftige „Wind-an-Land-Gesetzgebung“ besteht dabei aus unterschied-

lichen Bausteinen, die teils in bestehende Bundesgesetze eingreifen und diesen veränderte oder neue Rege-

lungen hinzufügen. Wesentliche für die Planung von Windenergieanlagen relevante Bausteine des Gesetzes 

sind 

• das Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) 

• Änderungen im Baugesetzbuch (insbesondere in §§ 35, 245e und 249 BauGB)  

• Änderungen im Raumordnungsgesetz (insbesondere § 27 Abs. 4 ROG).  

Wie unter 1 bereits ausgeführt, sieht das WindBG eine Verteilung sogenannter "Flächenbeitragswerte" auf 

die Länder vor, wobei das Land Niedersachsen diese über das NWindG an seine regionalen Planungsträger 

weitergibt. Für den Landkreis Göttingen bedeutet dies, dass bis zum 31.12.2027 mindestens 0,9 Prozent und 

bis zum 31.12.2032 mindestens 1,16 Prozent der Landkreisfläche als Windenergiegebiete im Sinne des 

WindBG ausgewiesen werden müssen. Als Windenergiegebiete sind in diesem Zusammenhang gem. 

§ 2 WindBG auf regionaler Planungsebene Vorranggebiete für Windenergienutzung (VR WEN) definiert. 

Für die raumordnerische Steuerung der Windenergienutzung von größter Relevanz sind die in Artikel 2 des 

Wind-an-Land-Gesetzes vorgenommenen Änderungen im BauGB. Diese Änderungen integrieren die vom 

WindBG eingeführten verbindlichen Flächenbeitragswerte in die Systematik des Planungsrechts und koppeln 

die Erreichung oder Nicht-Erreichung der vorgegebenen Zielwerte an spezifische Rechtsfolgen bzw. Sanktio-

nen.  

Nach bisher geltender Rechtslage waren Windenergieanlagen als nach § 35 BauGB privilegierte Vorhaben im 

Außenbereich zu behandeln und durften – sofern nicht öffentliche Belange entgegenstanden – prinzipiell 

überall im Außenbereich genehmigt und errichtet werden. Eine wirksame und gezielte räumliche Steuerung 

der auf diese Weise privilegierten Windenergienutzung war gleichwohl über den sog. „Planvorbehalt“ des 

§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB mit Hilfe von Konzentrationsflächenplanungen in Regionalplänen oder Flächennut-

zungsplänen möglich. Auf Ebene der Regionalplanung konnten in diesem Fall Vorranggebiete mit Ausschluss-

wirkung („Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten“) festgelegt werden.  



Begründung 

Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Windenergienutzung  

 

 10 

Diese – auch vom Landkreis Göttingen im 1. Entwurf des RROP 2020 noch angestrebte – Planung mit Aus-

schlusswirkung ist künftig3  sowohl in Regionalplänen als auch in kommunalen Flächennutzungsplänen 

nicht mehr möglich.  

Denn der als Rechtsgrundlage der planerisch erzeugten Ausschlusswirkung dienende 

§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ist durch Artikel 2 des Wind-an-Land-Gesetzes auf Vorhaben, die der Erforschung, 

Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, nicht mehr anwendbar. Mit dem Wegfall der Möglichkeit, 

dass Planungsträger eine Ausschlusswirkung planerisch erzeugen können, entfallen gleichermaßen die hierzu 

in den letzten Jahren u.a. von der Rechtsprechung entwickelten, umfassenden und weitgehenden Anforde-

rungen an eine solche Ausschlussplanung. Dies betrifft auf Ebene der Regionalplanung u.a. die Verpflichtung, 

bei der Planung von Vorranggebieten mit Ausschlusswirkung den gesamten Planungsraum nach einheitlichen 

Kriterien zu untersuchen, diese Kriterien nach sog. „harten“ und „weichen“ Tabuzonen zu unterscheiden und 

das Erfordernis, der Windenergienutzung „substanziell Raum“ zu geben.  

Privilegierung von Windenergieanlagen 

Gleichwohl ist auch nach neuer Rechtslage eine wirksame Steuerung der Windenergienutzung u.a. durch die 

Regionalplanung möglich. Denn nach dem durch das Wind-an-Land-Gesetz eingeführten § 249 Abs. 2 BauGB 

sind Windenergieanlagen nicht mehr pauschal und dauerhaft als privilegierte Vorhaben im Außenbereich 

gem. § 35 BauGB zu behandeln. Die Privilegierung wird nunmehr an die Flächenbeitragswerte des WindBG 

gekoppelt. Sobald und solange der Flächenbeitragswert bzw. das Teilflächenziel als erfüllt gilt, sind als unmit-

telbare Rechtsfolge Windenergieanlagen im jeweiligen Planungsraum außerhalb der ausgewiesenen Wind-

energiegebiete (im Falle des Landkreis Göttingen: VR WEN) als sonstige Vorhaben im Außenbereich nach 

§ 35 Abs. 2 BauGB zu behandeln und damit nicht weiter privilegiert. Als sonstige Vorhaben im Außenbereich 

werden derartige Anlagen zudem nur in absoluten Ausnahmefällen genehmigungsfähig sein, sodass die ge-

setzlich vorgegebene Entprivilegierung bei Erfüllung der Flächenziele einer faktischen Ausschlusswirkung 

gleichkommt. Diese faktische Ausschlusswirkung wird jedoch nun nicht mehr planerisch durch eine sog. „Ne-

gativplanung“ erzeugt, indem Flächen gezielt für die Windenergienutzung ausgeschlossen werden, sondern 

kann auf dem Wege einer reinen „Positivplanung“ (oder „Angebotsplanung“) allein durch Erreichen des vor-

gegebenen Flächenbeitragswertes bzw. Teilflächenziels als gesetzlich festgeschriebene Rechtsfolge ausgelöst 

werden. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig, dass an die sog. „Vollziehbarkeitsprognose“, d.h. an die Abwä-

gungstiefe und Sachermittlung hinsichtlich der Frage, ob sich die geplante Windenergienutzung in den aus-

gewiesenen Windenergiegebieten (hier: VR WEN) tatsächlich wird durchsetzen können, unverändert hohe 

Anforderungen und Maßstäbe anzulegen sind. Denn es muss hinreichend sichergestellt sein, dass die vom 

Gesetzgeber für die Windenergienutzung für erforderlich gehaltenen Flächen durch die jeweiligen Auswei-

sungen des Planungsträgers auch tatsächlich genutzt werden können, da anderenfalls die dem WindBG zu-

grundeliegenden energie- und klimapolitischen Ziele nicht erreicht würden. 

Für die regionale Windenergieplanung im Landkreis Göttingen bedeutet dies, dass ggü. dem bisherigen 

Planungskonzept aus dem 1. Entwurf des RROP 2020 ein vollständiger Systemwechsel weg von der „Nega-

tivplanung“ mit Ausschlusswirkung hin zu einer klassischen Positiv-/Angebotsplanung ohne (planerische) 

Ausschlusswirkung stattfinden muss. Maßgebliches Planungsziel ist es nunmehr, die vom NWindG vorgege-

benen Teilflächenziele zu erreichen.  

Gesetzliche Entprivilegierung der Windenergieanlagen 

Eine weitere wesentliche Folge der vom Wind-an-Land-Gesetz eingeleiteten Abkehr von der planerischen 

Steuerung der Windenergienutzung durch Ausschlusswirkung betrifft die kommunalen Planungsträger. Die 

als Rechtsfolge des neuen § 249 Abs. 2 BauGB bei Zielerreichung eintretende Entprivilegierung von Wind-

energieanlagen im Außenbereich unterbindet – anders als bisherige Planungen mit Ausschlusswirkung – 

keinesfalls die Ausweisung zusätzlicher Windenergiegebiete in kommunalen Flächennutzungsplänen oder 

                                                           
3 Unter Berücksichtigung von Übergangsfristen, spätestens aber ab dem 31.12.2027. 
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vorhabenbezogenen Bebauungsplänen. Denn ausweislich § 249 Abs. 4 BauGB steht die Feststellung des Er-

reichens eines Flächenbeitragswerts oder Teilflächenziels der Ausweisung zusätzlicher Flächen für Vorhaben, 

die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, nicht entgegen. 

Die Wind-an-Land-Gesetzgebung beinhaltet neben der beschriebenen Entprivilegierung der Windenergienut-

zung bei Erreichen der Flächenbeitragswerte bzw. Teilflächenziele auch klar definierte Sanktionen für den 

Fall, dass die Ziele bis zu den jeweiligen Stichtagen nicht erfüllt werden. Sobald und solange die Flächenziele 

nicht erreicht sind, gilt nicht nur weiterhin die Privilegierung von Windenergieanlagen im Außenbereich, son-

dern es können der Errichtung von Windenergieanlagen gem. § 249 Abs. 7 Nr. 2 BauGB sodann weder Ziele 

der Raumordnung (ob aus Landesraumordnungs- oder Regionalplänen) noch Darstellungen aus Flächennut-

zungsplänen im Genehmigungsverfahren entgegengehalten werden. In diesem Fall entfällt folglich jegliche 

direkte und indirekte räumliche Steuerung von Windenergieanlagen. 

Zusammenfassung 

Wesentliche durch das Wind-an-Land-Gesetz und weitere Gesetze ausgelöste Änderungen der Rechts-

grundlagen: 

• Das WindBG definiert erstmals verpflichtende Flächenziele („Flächenbeitragswerte“) für die Aus-

weisung von Flächen für die Windenergienutzung für alle deutschen Bundesländer. 

• Das Land Niedersachsen muss demnach bis spätestens bis zum 31.12.2027 1,7 Prozent und bis 

spätestens bis zum 31.12.2032 mindestens 2,2 Prozent seiner Landesfläche für die Windenergie-

nutzung bereitstellen.  

• Das Land Niedersachsen wird von der im WindBG eröffneten Möglichkeit Gebrauch machen, seine 

Flächenbeitragswerte als sog. „Teilflächenziele“ zu regionalisieren und die Träger der Regionalpla-

nung per Landesgesetz (NWindG) dazu verpflichten, diese Teilflächenziele durch Festlegung von 

Vorranggebieten für Windenergienutzung (VR WEN) in ihren Regionalplänen zu erfüllen. 

• Das NWindG verpflichtet den Landkreis Göttingen dazu, bis zum 31.12.2027 mindestens 0,9 Pro-

zent (1.468 Hektar) und bis zum 31.12.2032 mindestens 1,16 Prozent (1.900 Hektar) der Land-

kreisfläche als VR WEN festzulegen. 

• Eine Planung von Vorranggebieten für Windenergienutzung mit Ausschlusswirkung ist künftig 

nicht mehr möglich. Dies gilt auch für die kommunale Planungsebene. Damit entfallen sowohl die 

Verpflichtung einer gesamträumlichen Betrachtung auf Grundlage sog. „harter“ und „weicher“ 

Tabukriterien als auch die Verpflichtung, der Windenergienutzung mit den festgelegten VR WEN 

substanziell Raum zu verschaffen. Auch entfällt das Erfordernis einer detaillierten Auseinander-

setzung mit den nicht festgelegten Flächen, um deren Ausschluss von der Windenergienutzung zu 

begründen und zu rechtfertigen. 

• Die Festlegung von VR WEN ist damit nur noch als sog. Positivplanung möglich und kann Wind-

energieanlagen oder kommunale Planungen zur Windenergienutzung außerhalb der festgelegten 

Vorranggebiete nicht mehr ausschließen. 

• Bei Erreichen der im WindBG bzw. im NWindG definierten Flächenziele tritt als unmittelbare 

Rechtsfolge des neuen § 249 Abs. 2 BauGB die Privilegierung von Windenergieanlagen im Außen-

bereich außer Kraft. Windenergieanlagen außerhalb ausgewiesener Windenergiegebiete sind so-

dann als sonstige Vorhaben im Außenbereich im Regelfall nicht mehr genehmigungsfähig, sodass 

faktisch eine Ausschlusswirkung per Gesetz wirksam wird. 
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• Für das Repowering von Windenergieanlagen außerhalb von Windenergiegebieten sieht § 249 Ab-

satz 3 BauGB eine Sonderregelung vor. Derartige Vorhaben sind demnach bis 2030 weiterhin bau-

rechtlich privilegiert, auch wenn das Flächenziel bereits erreicht worden ist. 

• Werden die vorgegebenen Flächenziele zu den definierten Stichtagen nicht erreicht, bleibt die Pri-

vilegierung von Windenergieanlagen in Kraft, und es können zusätzlich weder Ziele der Raumord-

nung noch Darstellungen aus Flächennutzungsplänen ihrer Errichtung entgegengehalten werden. 

Dies ist gleichbedeutend mit einem vollständigen Entfall jeglicher räumlicher Steuerung der Wind-

energienutzung. 

  



Begründung 

Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Windenergienutzung  

13 

3 Der Teilplan Windenergie im Zusammenhang mit dem 1. Entwurf des RROP 2020 für den Landkreis 

Göttingen 

3.1 Wesentliche Änderungen und Gemeinsamkeiten 

Der vorliegende Entwurf für einen Teilplan Windenergie, mit dem der Landkreis Göttingen Vorranggebiete 

für Windenergienutzung festlegt, stellt formell ein eigenständiges Planaufstellungsverfahren nach § 7 ROG 

dar. Allerdings hat der Landkreis Göttingen bereits im Zusammenhang mit der im Januar 2017 begonnenen 

Neuaufstellung seines RROP auf Grundlage der bis zur Einführung der Wind-an-Land-Gesetzgebung im Som-

mer 2022 geltenden planungsrechtlichen Grundlagen einen Entwurf zur planerischen Steuerung der Wind-

energienutzung durch Festlegung von VR WEN erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Planung waren Bestandteil 

des am 02.12.2020 durch den Kreistag beschlossenen 1. Entwurfs des RROP 2020 für den Landkreis Göttingen 

(zeichnerische Darstellung von VR WEN, textliche Ziel- und Grundsatzfestlegungen in Abschnitt 4.2 Ziffer 04 

der beschreibenden Darstellung des RROP-Entwurfs) und wurden als Teil dieses Entwurfs der Öffentlichkeit 

zur Beteiligung vorgelegt (siehe hierzu im nachfolgenden Abschnitt 3.2).  

Entfall der planerischen Ausschlusswirkung 

Die im 1. Entwurf des RROP 2020 enthaltenen VR WEN wurden als sog. „Vorranggebiete mit Ausschlusswir-

kung“ auf der rechtlichen Grundlage des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB (in der damals gültigen Fassung) festgelegt. 

Diese Möglichkeit des planerischen Ausschlusses ist mit Einführung des Wind-an-Land-Gesetzes und dessen 

Inkrafttreten jedoch vollständig – und vor Abschluss des aktuell noch laufenden Aufstellungsverfahrens zum 

RROP 2020 – entfallen.  

Hierdurch und mit der zusätzlichen Einführung der Flächenbeitragswerte bzw. Teilflächenziele durch das 

WindBG sowie der damit einhergehenden Umstellung der planerischen Steuerung der Windenergienutzung 

auf eine reine Angebots- oder Positivplanung (siehe Abschnitt 2) hat sich der planungsrechtliche Rahmen 

gegenüber dem Ende 2020 vorgelegten 1. Entwurf des RROP 2020 derart substanziell geändert, dass ein 

Fortführen bzw. eine einfache Überarbeitung der Windplanung aus diesem Entwurf nicht mehr möglich 

war.  

Erarbeitung eines neuen Planungskonzepts 

Vielmehr erforderten die grundlegenden planungsrechtlichen Veränderungen die Erarbeitung eines gänzlich 

neuen Planungskonzepts zur Steuerung der Windenergienutzung, in dessen Rahmen die neuen Gesetze 

beachtet werden und gegenüber dem 1. Entwurf des RROP 2020 mithin erheblich veränderte (Abwägungs-

)Ergebnisse, d.h. Vorranggebiets-Festlegungen, zu erwarten waren. Aus diesem Grund und in Anbetracht 

des durch das WindBG und das NWindG vorgegebenen für derartige Planungsprozesse ambitionierten Zeit-

rahmens bis zur Erfüllung der Flächenziele hat sich der Landkreis Göttingen dazu entschieden, von der durch 

das NWindG nunmehr legitimierten Möglichkeit Gebrauch zu machen, seine Windenergieplanung aus dem 

RROP abzukoppeln und in einem eigenständigen sachlichen Teilplan Wind zu vollziehen. Die auf die Wind-

energienutzung bezogenen Inhalte des 1. Entwurfs zum RROP 2020 werden daher vollständig überarbeitet 

und aus dem RROP-Entwurf abgekoppelt. Das Scoping für den Umweltbericht muss nicht erneut durchgeführt 

werden, da es bereits für das Regionales Raumordnungsprogramm-Verfahren erfolgt ist.    

Wie bereits ausgeführt, basiert die Festlegung von VR WEN im vorliegenden Entwurf des Teilplans Wind schon 

aufgrund der grundlegenden Änderungen der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen auf einem neu erar-

beiteten Planungskonzept, welches diesen rechtlichen Veränderungen Rechnung trägt.  
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Unterschiede zwischen Teilplan Wind und 1. Entwurf des RROP 

Zentrale Unterschiede sind  

• die aufgrund der Umstellung auf eine Positivplanung nicht mehr erforderliche gesamträumliche Be-

trachtung, in deren Rahmen auch der Verzicht auf eine Festlegung als VR WEN für jede einzelne Flä-

che detailliert und nachvollziehbar zu begründen war (Wegfall der planerischen Ausschlusswirkung) 

• die nicht mehr erforderliche Unterscheidung zwischen sog. „harten“ und „weichen“ Tabu- bzw. Aus-

schlusskriterien, 

• das entfallene „Substanzgebot“ und das nunmehr durch die gesetzlich vorgegebenen Flächenbei-

tragswerte bzw. Teilflächenziele auch flächenmäßig eindeutig definierte Planungsziel, welches in der 

Abwägung zu berücksichtigen ist. 

Gemeinsamkeiten zwischen Teilplan Wind und 1. Entwurf des RROP 

Neben den sich hieraus ergebenden erheblichen Unterschieden zur Planung im 1. Entwurf des RROP 2020 

bestehen jedoch auch Gemeinsamkeiten. So sind die eigenen planerischen und politischen Zielsetzungen, 

welche der Landkreis Göttingen mit der Steuerung der Windenergienutzung verfolgt, im Wesentlichen unver-

ändert und konsistent zum vorhergehenden Entwurf. Ziel des Teilplans Windenergie ist es auch weiterhin – 

jedoch nunmehr unter Beachtung und Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben –, einen sozial-, raum- 

und umweltverträglichen Ausbau der Windenergienutzung im Landkreis zu gewährleisten, indem die ener-

giepolitisch erforderlichen Flächen bereitgestellt und dabei jedoch auf die gesamtplanerisch am konfliktärms-

ten eingeschätzten Bereiche im Landkreis gelenkt werden. Insoweit ist der planerische Bewertungshinter-

grund im Rahmen der auch weiterhin gebotenen Abwägung zwischen den mit der Windenergienutzung kon-

kurrierenden Belangen gegenüber dem 1. Entwurf des RROP 2020 diesbezüglich unverändert, was sich u.a. in 

einem weitgehend identischen Kriterienkatalog im Zuge der auch im Planungskonzept zum Teilplan Wind 

durchgeführten Potenzialflächenanalyse (siehe Abschnitt 4.2) niederschlägt. Überdies sind die verwendeten 

Datengrundlagen – abgesehen von zeitlich bedingten Aktualisierungen – mit dem Entwurf des RROP 2020 

identisch, und es fließen alle im Zusammenhang mit dem RROP-Entwurf erfolgten Konkretisierungen, Korrek-

turen und Hinweise zu diesen Datengrundlagen sowie die gesammelten Erfahrungen in den Abwägungspro-

zess und das Planungskonzept zum Teilplan Windenergie ein. 

3.2 Berücksichtigung von windenergiebezogenen Stellungnahmen zum 1. Entwurf des RROP 2020 im Zuge 

der Entwurfserarbeitung für den Teilplan Windenergie 

Der 1. Entwurf des RROP 2020 wurde vom 05.02.2021 bis einschließlich 31.07.2021 öffentlich ausgelegt. Im 

Rahmen dieser Öffentlichkeitsbeteiligung konnten schriftliche Stellungnahmen zu allen Inhalten des Entwurfs 

von den beteiligten öffentlichen Stellen sowie allen von der Planung tangierten Privatpersonen und -unter-

nehmen formuliert und eingereicht werden, welche nach dem 31.07.2021 systematisch erfasst und ausge-

wertet wurden und in die Abwägung zur Beschlussfassung zum RROP einfließen. Als Bestandteil des 1. Ent-

wurfs konnte im Rahmen der Beteiligung auch zu den Festlegungen im Bereich Windenergienutzung Stellung 

genommen werden. Insgesamt haben 8.500 unsortierte Stellungnahmen den Landkreis erreicht. Nach Sich-

tung und Sortierung konnten knapp 1.000 Stellungnahmen dem Thema Windenergienutzung zugeordnet 

werden. Eine vollständige Beantwortung der windenergiebezogenen Stellungnahmen zum 1. Entwurf des 

RROP erfolgt aufgrund des oben erläuterten eingestellten Verfahrens im Rahmen des formell neuen Aufstel-

lungsverfahrens des Teilplans Windenergie nicht. Gleichwohl wurden die auf die Windenergieplanung des 

Landkreises bezogenen Stellungnahmen infolge der durch das Wind-an-Land-Gesetz induzierten Entschei-

dung, einen eigenständigen Teilplan Windenergie aufzustellen und die Windenergieplanung aus dem RROP-

Entwurf abzukoppeln, in ihrer Bearbeitung vorgezogen, damit die hierin enthaltenen Einwände, Hinweise und 

Vorschläge in das für den Teilplan neu zu erarbeitende Planungskonzept sowie den zu vollziehenden Abwä-

gungsprozess einfließen können.  
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Diesbezüglich ist zunächst festzustellen, dass ein großer Teil der in den Stellungnahmen geäußerten Inhalte 

und Argumente vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich erfolgten planungsrechtlichen Veränderungen 

gegenstandslos geworden ist oder sich auf im 1. Entwurf des RROP 2020 enthaltene Vorranggebietsfestle-

gungen bezieht, die wiederum aufgrund der veränderten Rechtslage im Entwurf des Teilplans Wind nicht 

mehr oder nur noch in stark veränderter Form enthalten sind.  

Dies betrifft bspw. Stellungnahmen, die Ausführungen zur Unterscheidung zwischen sog. „harten“ und „wei-

chen“ Tabu-/Ausschlusskriterien oder zur Frage enthalten, ob die Planung der Windenergienutzung substan-

ziell Raum gibt.  

Zahlreiche Stellungnahmen zum 1. Entwurf enthalten jedoch auch Hinweise, die in die Erarbeitung des Teil-

plans Wind einfließen konnten. Dies betrifft insbesondere folgende Themenbereiche: 

1. Gefährdung der menschlichen Gesundheit; zahlreiche Stellungnahmen thematisieren die menschli-

che Gesundheit. Es werden Bedenken und Befürchtungen geäußert, dass es durch die Planung des 

Landkreises zu Gesundheitsgefährdungen infolge von Schall- und Schattenemissionen der Windener-

gieanlagen kommen könnte. Angesichts der im Planungskonzept sichergestellten Mindestabstände 

zu Siedlungsbereichen sowie zusätzlich vor dem Hintergrund des verpflichtend vor Errichtung von 

Windenergieanlagen noch durchzuführenden immissisionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-

ren, in dessen Rahmen sichergestellt werden muss, dass alle geltenden Grenzwerte eingehalten wer-

den, kann eine Gesundheitsgefährdung jedoch sicher ausgeschlossen werden. Gleichwohl ist dem 

Landkreis Göttingen bewusst, dass auch unterhalb der Schwelle für eine Gesundheitsgefährdung stö-

rende Effekte auftreten können. Diese Tatsache hat er in seinem Planungskonzept soweit dies vor 

dem Hintergrund der rechtlichen Rahmenbedingungen möglich ist, berücksichtigt. 

2. Umfassung/Umzingelung von Ortschaften; in ca. 100 Stellungnahmen wurde die Art und Weise der 

Berücksichtigung der Umfassungswirkung, i.d.R. mit Bezug auf einzelne Ortschaften, als intransparent 

oder fehlerhaft kritisiert. Die diesbezüglichen Hinweise hat der Landkreis Göttingen zum Anlass ge-

nommen, die Vermeidung unzumutbarer Umfassungen von Ortschaften im Teilplan Wind erneut zu 

systematisieren und das methodische Vorgehen ausführlicher als bisher zu dokumentieren. 

3. Schutz des Landschaftsbildes; in mehr als 300 Stellungnahmen wurden Hinweise, Anmerkungen und 

kritische Aussagen zur Berücksichtigung des Landschaftsschutzes in der Windenergieplanung getrof-

fen. Diesbezüglich hat der Landkreis Göttingen insbesondere Kritik an einer unzureichenden Ausei-

nandersetzung mit der Frage der rechtlich unzulässigen „Verunstaltung“ des Landschaftsbilds und 

dessen Abgrenzung von einer rein abwägenden Berücksichtigung landschaftlicher Beeinträchtigun-

gen, die u.a. von Seiten des Amts für regionale Landesentwicklung Braunschweig geäußert wurde, im 

Zuge der Erarbeitung des Teilplans Wind berücksichtigt. Überdies wurde auch der Umgang mit Land-

schaftsschutzgebieten noch einmal geprüft und detaillierter erläutert, wobei auch die gegenüber 

dem 1. Entwurf des RROP 2020 durch § 26 Abs. 3 BNatSchG veränderte Rechtsgrundlage beachtet 

wurde. 

4. Umgang mit artenschutzrechtlichen Fragestellungen und der Datengrundlage zur artenschutzrecht-

lichen Risikoabschätzung; im Zuge der Windenergieplanung des Landkreis Göttingen setzen sich 

etwa 300 Stellungnehmer*innen argumentativ mit dem Artenschutz auseinander. Zu einem erhebli-

chen Teil wird die verwendete Datengrundlage hinterfragt, bzw. diese wird als unvollständig bean-

standet, und es werden weitere aus Sicht der Stellungnehmenden zu Unrecht bisher unberücksich-

tigte Vorkommen windkraft-empfindlicher Tierarten benannt. Diesen Hinweisen ist der Landkreis 

Göttingen systematisch nachgegangen. Soweit die Angaben zu entsprechenden bisher nicht berück-

sichtigten Vorkommen hinreichend substantiiert, d.h. räumlich und sachlich derart konkretisiert wur-

den, dass eine Überprüfung der Angaben möglich war, wurden diese durch die untere Naturschutz-

behörde validiert und, soweit eine fachliche Bestätigung erfolgen konnte, in die Datengrundlage zum 

Teilplan Wind integriert. 
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5. Militärische Belange; zwar naturgemäß nicht von einer größeren Zahl von Stellungnehmenden in das 

Verfahren eingebracht, jedoch gleichwohl aufgrund ihres besonderen Gewichts und ihrer Relevanz 

auch für die Erarbeitung des Teilplans Wind an dieser Stelle aufzuführen, sind die durch das Bundes-

amt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr angezeigten militärischen 

Belange. Die Bundeswehr hat diesbezüglich zu verschiedenen im RROP 2020 enthaltenen VR WEN 

derart Stellung genommen, dass diese Gebiete teilweise oder in Gänze Konfliktpotenziale mit der 

Landesverteidigung aufweisen. Diese Hinweise und angezeigten Belange wurden im Abwägungspro-

zess zum Teilplan Wind vollständig berücksichtigt. 

6. Sonstige Themen; neben den benannten besonders häufig angesprochenen Themenkomplexen wur-

den zahlreiche weitere Themen in den Stellungnahmen adressiert. Hierzu gehörten Aspekte wie die 

Wirtschaftlichkeit des Betriebs von Windenergieanlagen, Sinn und Zweck der Energiewende im Allge-

meinen, der Einfluss der Planung auf Immobilienpreise und lokale Wirtschaft, Fragen des Naturschut-

zes wie u.a. die mögliche Beeinträchtigung von Naturschutz- und Natura 2000-Gebieten, aber auch 

Hinweise sowie Kritik an der methodischen Vorgehensweise des Landkreises bei der Auswahl der 

festzulegenden Vorranggebiete Windenergienutzung. 
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4 Planungskonzept zur Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung (VR WEN) im Teilplan 

Windenergie 

4.1 Planerische Ziele und methodische Grundlagen des Planungskonzepts 

Hinsichtlich der grundsätzlichen, rahmengebenden politischen Zielsetzungen des Bundes, des Landes und des 

Landkreises Göttingen wird auf die Ausführungen in Kapitel 1 und 2 verwiesen. 

Vorrangiges Planungsziel der Windenergieplanung im Landkreis Göttingen ist es, die vom NWindG vorge-

gebenen Teilflächenziele zu erreichen. Dabei wird angestrebt, dass mit den im vorliegenden Teilplan Wind-

energie festgelegten VR WEN als im Sinne des WindBG ausgewiesenen Windenergiegebieten sowohl das bis 

zum Stichtag 31.12.2027 zu erreichende Teilflächenziel von 0,9 Prozent der Landkreisfläche (1.468 Hektar) als 

auch bereits das erst bis zum 31.12.2032 zu erreichende Teilflächenziel von 1,16 Prozent der Landkreisfläche 

(1.900 Hektar) erfüllt wird. Dies ist mit den vom Landkreis selbst gesteckten Ausbauzielen und Zeithorizonten 

einerseits sowie mit der erheblichen Verfahrensdauer und dem für derartige Planungsverfahren erforderli-

chen Ressourceneinsatz andererseits zu begründen. Die Erreichung beider Teilflächenziele mit einer gemein-

samen Planung ermöglicht in diesem Zusammenhang eine bestmögliche Effizienz und zudem eine frühzeitige 

Rechts- und Planungssicherheit. 

Mit Hilfe der Steuerung der Windenergienutzung im Landkreis Göttingen durch die Festlegung von VR WEN 

soll auf der einen Seite das Flächenziel, also der zur Erreichung der Klimaschutzziele notwendige Ausbau der 

Windenergienutzung im Kreisgebiet, erreicht werden. Auf der anderen Seite soll die Planung gleichzeitig si-

cherstellen, dass den Belangen und Bedenken der Bevölkerung wie auch des Landschafts- und Naturschutzes 

im Landkreis Göttingen in bestmöglicher Weise Rechnung getragen wird. Die Planung orientiert sich dabei am 

regionalplanerischen Leitbild der dezentralen Konzentration. Mit Hilfe der regionalplanerischen Steuerung 

der Windenergienutzung soll dieser an geeigneten Stellen mit möglichst geringen Beeinträchtigungen für 

Mensch und Natur der zur Erreichung der Teilflächenziele benötigte Raum gegeben werden, um gleichzeitig 

besonders empfindliche Räume im Kreisgebiet von derartigen Anlagen freihalten zu können und zu vermei-

den, dass infolge eines Nicht-Erreichens der Teilflächenziele bis zum jeweiligen Stichtag die Rechtsfolgen 

des § 249 Abs. 7 eintreten und Windenergieanlagen vollständig ungesteuert im Kreisgebiet errichtet wer-

den können (siehe Abb. 4: ). Überdies soll das Planungskonzept einer teilräumlichen Überfrachtung der Land-

schaft mit Windenergieanlagen vorbeugen und vermeiden, dass einzelne Ortschaften von Windenergieanla-

gen umstellt werden. 
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Abb. 4:  Im Falle einer „Superprivilegierung“ oder „Privilegierung Plus“ potenziell für die Errichtung von 
Windenergieanlagen zugängliche Flächen 

 

Im Weiteren ist es Ziel des Landkreises, den Ausbau der Windenergienutzung im Kreisgebiet ausgehend von 

den gegenwärtig bereits genutzten und mit Windenergieanlagen bestandenen Flächen voranzutreiben. Auf 

diese Weise sollen einerseits eintretende Gewöhnungseffekte genutzt und andererseits auch private und 

kommunale Interessen an der vorhandenen Nutzung gewürdigt werden.  

Aufbauend auf den unter Kapitel 2. beschriebenen planungsrechtlichen Gesetzesgrundlagen sowie den – teils 

hieraus resultierenden - beschriebenen Planungszielen hat der Landkreis Göttingen für seine Windenergie-

planung im Zuge der Aufstellung des Teilplans Windenergie ein vollständig an die veränderten gesetzlichen 

Grundlagen und Zielsetzungen angepasstes Planungskonzept entwickelt. Ein solches Planungskonzept ist ge-

genüber einer Planung mit Ausschlusswirkung, wie sie noch im 1. Entwurf des RROP 2020 angestrebt wurde, 

in deutlich veränderter Form mit Blick auf das Abwägungsgebot, das unverändert fortbesteht, auch weiterhin 

erforderlich. Denn jegliche Planung erfordert eine planerische Abwägung des Planungsträgers zwischen dem 

Für und Wider seiner Planung, in deren Rahmen er sich eigene Bewertungskriterien zu ihrer Beurteilung auf-

erlegt, damit sichergestellt wird, dass das Ergebnis seiner Planung nicht willkürlich ist. Diese Bewertungskri-

terien sowie die verschiedenen Schritte im Abwägungsprozess, die letzten Endes zu der Festlegung bestimm-

ter VR WEN geführt haben, können nur in einem Planungskonzept nachvollziehbar dokumentiert und darge-

legt werden.   

Das Planungskonzept zur Festlegung von VR WEN im Teilplan Windenergie setzt sich aus drei zentralen Bau-

steinen zusammen: 
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1. Gesamträumliche Potenzialflächenanalyse auf der Grundlage von Planungskriterien, die für oder ge-

gen die Eignung als VR WEN sprechen, unter Berücksichtigung von Flächen, die kraft des Faktischen 

oder aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht für eine Windenergienutzung zur Verfügung stehen. Da-

bei werden auch vorhandene Windenergieanlagen (Repoweringpotenzial) und rechtswirksame Flä-

chennutzungspläne als Positivkriterien mit in die Betrachtungen einbezogen. Ziel ist es, auf diese 

Weise den Planungsraum zunächst pauschal, aber systematisch nach möglichst konfliktarmen (siehe 

Planungsziele) und potenziell für die Festlegung von VR WEN geeigneten Flächen (Potenzialflächen) 

zu untersuchen und demnach ungeeignete Flächen herauszufiltern. Hierfür ist eine abwägende Aus-

einandersetzung mit der Frage erfolgt, welche Bereiche im Landkreis Göttingen nicht für eine Wind-

energienutzung zur Verfügung stehen sollen.  

2. Einzelfallprüfung ermittelter Potenzialflächen, die für eine Festlegung als VR WEN infrage kommen. 

Die Einzelfallprüfung wird in zwei Schritten vollzogen und beinhaltet als integralen Bestandteil die 

Umweltprüfung (in Zusammenhang mit den Bestimmungen des § 8 ROG) der betrachteten Potenzi-

alflächen. Die Einzelfallprüfung wird ausführlich Gebietsblättern dokumentiert, welche der vorliegen-

den Begründung als Anhang A der Begründung beigefügt.  Im ersten Schritt werden die ermittelten 

Potenzialflächen anhand besonders gewichtiger Belange, die nur im Rahmen der Einzelfallprüfung 

sinnvoll berücksichtigt werden können (u.a. Umfassungswirkung, Artenschutz, teilräumliche Kumula-

tion – jeweils als wichtige Bestandteile der gebietsbezogenen Umweltprüfung), einer Übersichtsprü-

fung unterzogen. Anschließend werden in einem zweiten Schritt nur noch die Potenzialflächen, die 

weiterhin als für eine Festlegung als VR WEN geeignet betrachtet werden, der vollständigen und ab-

schließenden Einzelfallprüfung unterzogen. Hierin muss eine abschließende Abwägung aller zu be-

rücksichtigenden Belange in Bezug auf die letztlich festgelegten Vorranggebiete erfolgen und im 

Sinne einer Vollziehbarkeitsprognose (nach allem bereits auf Ebene der Regionalplanung Erkennba-

rem) hinreichend sichergestellt sein, dass Windenergieanlagen innerhalb der Vorranggebiete tatsäch-

lich genehmigungsfähig sind4. Somit ist im Rahmen der erforderlichen Abwägung, soweit auf der vor-

gezogenen Ebene der Regionalplanung möglich, detailliert zu prüfen, ob der Errichtung von Wind-

energieanlagen in den hierfür vorgesehenen VR WEN im Genehmigungsverfahren einzelne Belange 

unüberwindbar (d.h. auch nicht durch geeignete technische Maßnahmen oder eine angepasste 

Standortauswahl vermeidbar) entgegenstehen können.  

3. Überprüfung des Abwägungsergebnisses auf Erreichung der Teilflächenziele. Als Ergebnis der Ab-

wägung muss gemäß dem Planungsziel des Landkreises Göttingen das im NWindG für den Stichtag 

31.12.2032 vorgegebene Teilflächenziel mindestens erreicht werden. Dies bedeutet, dass unter Be-

rücksichtigung aller gem. § 4 WindBG anrechenbaren Flächen im Landkreis Göttingen5 eine Gesamt-

fläche von mindestens 1.900 ha als Windenergiegebiete ausgewiesen sein müssen. Wird dieser Ziel-

wert im Ergebnis der Abwägung nicht erreicht, muss eine Überprüfung insbesondere der im Zuge der 

Potenzialflächenanalyse berücksichtigten Negativkriterien, aber ggfs. auch eine Überprüfung der im 

Zuge der Einzelfallprüfung vorgenommenen Gewichtung der gegeneinander abzuwägenden Belange 

erfolgen. Abgeschlossen wird der beschriebene 3-stufige Planungsprozess erst bei Erreichen des Teil-

flächenziels für 2032 sein. 

                                                           
4 Eine vollständige Dokumentation der im Zuge des Planungs- und Abwägungsprozesses verworfenen Flächen samt einer vergleichbar detaillierten 

Begründung dieser Entscheidung ist anders als bei früheren Ausschlussplanungen für die nunmehr erfolgende Positivplanung nicht mehr erforder-

lich (siehe auch Gesetzesbegründung zu § 249 Abs. 2 BauGB, BT-Drs. 20/2355). 
5 Gem. § 4 Abs. 1 WindBG sind unter bestimmten Bedingungen alle als Windenergiegebiete ausgewiesenen Flächen im Planungsraum – und damit 

nach § 2 WindBG auch Sonderbauflächen, Sondergebiete und mit diesen vergleichbare Ausweisungen in rechtswirksamen Flächennutzungsplänen 
und Bebauungsplänen – sowie bestehende Einzelanlagen zzgl. ihres Rotorradius‘ auf den Flächenbeitragswert bzw. das Teilflächenziel anrechen-
bar, soweit diese Flächen nicht in einem vom Teilplan Windenergie selbst festgelegten VR WEN liegen. 
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Abb. 5:  Bearbeitungsschritte des Planungskonzepts zur Festlegung von Vorranggebieten Windenergie 
im Landkreis Göttingen 

4.1.1 Referenz-Windenergieanlage und Rotor-Out-Planung  

Umfang und Reichweite der von Windenergieanlagen ausgehenden Wirkungen, die wiederum zur Betroffen-

heit von im Planungs- und Abwägungsprozess zu berücksichtigenden Belangen führen, hängen maßgeblich 

von den Dimensionen der letztlich innerhalb der festgelegten VR WEN tatsächlich errichteten Windenergie-

anlagen ab.  

Um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können, muss sich der Landkreis Göttingen daher im Zuge 

seiner Planung über die wesentlichen Eigenschaften und Wirkungen der Windenergieanlagen, die auf den 

von ihm festgelegten Flächen errichtet werden könnten, im Klaren sein. Anderenfalls könnte weder eine 

nachvollziehbare (und nicht willkürliche) Auseinandersetzung und Herleitung der in der Potenzialflächenana-

lyse pauschal als für VR WEN ungeeignet beurteilten Planungskriterien noch die erforderliche Abwägung im 

Einzelfall (inkl. Vollziehbarkeitsprognose) der letztlich festgelegten VR WEN mit angemessener Bestimmtheit 

gelingen.  

Der Landkreis Göttingen legt seine VR WEN zudem als Rotor-Out-Gebiete fest. Dies bedeutet, dass lediglich 

der Turmfuß in vollem Umfang innerhalb der festgelegten Vorranggebiete liegen muss und die beweglichen 

Anlagenteile, also die Rotorblätter, über die festgelegten Gebietsgrenzen hinausragen dürfen. Sofern direkt 

angrenzend an festzulegende VR WEN Nutzungen vorliegen, die das Überstreichen durch die Rotorblätter 

ausschließen (bspw. gesetzliche Bauverbotszonen entlang von Autobahnen), erfordert auch die sachgerechte 

Berücksichtigung dieser faktischen Ausschlussbereiche damit eine klare Definition des sodann vom festzule-

genden VR WEN abzuziehenden Rotorradius. Denn in Bereichen, die absehbar nicht für die Errichtung von 

Windenergieanlagen in Frage kommen, darf er keine Vorranggebiete festlegen. Hier steht der Planungsträger 

gleichwohl vor dem Problem, dass die letzten Endes tatsächlich innerhalb der von ihm festgelegten VR WEN 

errichteten Windenergieanlagen-Typen auf der vorgelagerten Ebene der Regionalplanung naturgemäß noch 

nicht bekannt sind. Die Rechtsprechung lässt es aus diesem Grund zu, anstelle einer konkreten Anlage mit 

einer Referenzanlage zu planen und den Abwägungsprozess wie auch die Prognose über die voraussichtliche 
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Realisierbarkeit der Planung und Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen der von einem Planungs-

träger in den Blick genommenen Flächen allein auf Basis dieser Referenzanlage zu treffen.  

Die Wahl der angesetzten Referenz-Windenergieanlage unterliegt dabei zwar grundsätzlich der Abwägung 

durch den Plangeber, jedoch darf auch diese nicht willkürlich und an der Realität vorbei gehen. So dürfen 

bspw. keine begründeten Zweifel daran bestehen, dass die gewählte Referenz-Windenergieanlage im be-

troffenen Planungsraum auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten realisierbar ist. Auf der anderen Seite 

darf die Referenz-Windenergieanlage auch nicht dazu „missbraucht“ werden, bspw. durch die Wahl einer 

unrealistisch hohen Anlage, als erforderlich angesehene Abstände zu sensiblen Belangen/Nutzungen unnötig 

in die Höhe zu treiben. Bezüglich des für die Referenz-Windenergieanlage anzunehmenden Rotordurchmes-

sers besteht zudem mit § 4 Abs. 3 WindBG nunmehr eine zumindest indirekte Gesetzesvorgabe. Denn für den 

Rotorradius abzüglich des Turmfußradius einer hier als „Standardwindenergieanlage“ an Land betitelten 

Windenergieanlage setzt das WindBG einen Wert von 75 Metern fest. Unter gleichzeitiger Annahme eines 

Turmfußdurchmessers von 15 Metern ergibt sich hieraus ein Rotordurchmesser von 165 m. Größere Abwei-

chungen von Referenz-Windenergieanlagen bei diesem Parameter dürften künftig zumindest schwer zu be-

gründen sein.  

Dies berücksichtigend legt der Landkreis seinem Planungskonzept - mit dem Ziel, potenziell negative Wirkun-

gen weder zu unterschätzen noch zu überschätzen – eine dem aktuellen Stand der Technik entsprechende, 

die Normierungen des WindBG berücksichtigende und im Kreisgebiet in den letzten Jahren häufig errichtete 

Anlagendimensionierung als Referenz-Windenergieanlage zugrunde. Diese orientiert sich zudem an markt-

gängigen und modernen Anlagentypen für windschwächere Standorte und basiert auf fiktiven Mittelwerten 

der zentralen Abmessungen dieser Windenergieanlagen. Marktverfügbare Anlagentypen mit ungefähr den 

verwendeten Dimensionen sind u.a. die ENERCON E-160, die Vestas V162-5.6 EnVentus oder die Nordex 

N163. Die in der folgenden Abbildung skizzierten Abmessungen werden angesetzt: 

 

Abb. 6:  Abmessungen der verwendeten Referenz-Windenergieanlage 
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Im Hinblick auf den bezüglich der Rotor-Out-Planung im Planungskonzept zu berücksichtigenden Rotorradius, 

der als „Rotor-Out-Zugabe“ bei an potenzielle VR WEN angrenzenden Nutzungen, die das Überstreichen ge-

setzlich oder kraft des Faktischen ausschließen, ergibt sich somit der auch im WindBG vorgesehene Wert 

von 75 Metern.  

4.1.2 Fachrechtliche und landesplanerische Vorgaben mit besonderer Bedeutung für das Planungskonzept 

Über die unter 2 bereits genannten, die Rechtsgrundlagen in Bezug auf die Windenergienutzung unmittelbar 

bestimmenden, Gesetze hinaus berücksichtigt der Landkreis Göttingen in seinem Planungskonzept und dem 

hierin vollzogenen Abwägungsprozess zahlreiche weitere Rechtsgrundlagen. Diesbezüglich sind das Bau-, Na-

turschutz- und Immissionsschutzrecht hervorzuheben. Eingang in das Planungskonzept haben – soweit erfor-

derlich – auch die folgenden fachrechtlichen Regelungen gefunden: 

- Recht der Erneuerbaren Energien  

- Waldrecht 

- Leitungsrecht 

- Straßenrecht 

- Luftverkehrsrecht  

- Wasserrecht 

- Denkmalschutzrecht 

Die in Bezug auf die Windenergienutzung relevanten (fach-)rechtlichen Normen bilden einen wichtigen Be-

wertungs- und Beurteilungsmaßstab sowohl für die Ableitung von Planungskriterien im Rahmen der Potenzi-

alflächenanalyse als auch und insbesondere für die Vollziehbarkeitsprognose im Zuge der Abwägung in der 

Einzelfallprüfung. Die für das Planungskonzept wichtigsten fachrechtlichen Vorgaben werden zum besseren 

Verständnis der im Zuge des Planungskonzepts getroffenen Abwägungsentscheidungen nachfolgend kurz 

skizziert: 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) 

Das zuletzt Ende des Jahres 2023 geänderte EEG setzt in § 2 fest, dass Errichtung und Betrieb von Anlagen zur 

Gewinnung erneuerbarer Energie im überragenden öffentlichen Interesse liegen und als vorrangiger Belang 

im Rahmen erforderlicher Schutzgüterabwägungen eingebracht werden soll. Dies ist sowohl im Rahmen von 

planerischen Abwägungen als auch in allen Zulassungsentscheidungen zu berücksichtigen, in denen der zu-

ständigen Behörde ein Bewertungs- oder Ermessensspielraum zusteht.  

Dies bedeutet für die Windenergieplanung des Landkreises Göttingen, dass der Windenergienutzung im 

Rahmen der Abwägung mit konkurrierenden Belangen beizumessende Gewicht gegenüber der Situation 

vor Einführung des § 2 EEG noch einmal als erhöht anzunehmen ist.  

Dies bedeutet jedoch nicht, dass im Rahmen der Festlegung von VR WEN eine im Grundsatz ergebnisoffene 

Abwägung nach § 7 Abs. 2 ROG nunmehr verzichtbar wäre.  

Diese Abwägung, in der alle öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abzuwägen 

sind, ist auch unter Beachtung von § 2 EEG weiterhin vollumfänglich durchzuführen. Lediglich das der Wind-

energienutzung im Rahmen dieser Abwägung zukommende „angemessene“ Gewicht ist als erhöht anzuneh-

men, wie oben bereits ausgeführt. Nach Auslegung des OVG Greifswald (5 K 171/22) ist § 2 Satz 2 EEG als 

Sollbestimmung dahingehend zu verstehen, dass sich in den einzelnen Schutzgüterabwägungen regelmäßig 

ein Übergewicht der Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien ergibt und das überragende öffentliche 

Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen sowie das öffentliche Sicherheitsinteresse nur in atypi-
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schen  Ausnahmefällen überwunden werden könne, was fachlich anhand der besonderen Umstände der je-

weiligen Situation begründet werden müsse. Auch die Auslegung des OVG verdeutlicht, dass eine Abwägung 

auch weiterhin erforderlich ist. Eine pauschale Annahme pro Windenergienutzung ohne nähere Befassung 

mit den konkreten Gegebenheiten und Raumnutzungsinteressen wäre nicht rechtskonform. Das Gewicht der 

erneuerbaren Energien (hier Windenergienutzung) hierin jedoch außerordentlich hoch ist.    

Der § 2 EEG kann damit insbesondere dann eine Hilfestellung sein, wenn auf Flächen, die als VR WEN festge-

legt werden sollen, verschiedene ebenfalls gewichtige Belange entgegenstehen oder der Windenergienut-

zung aus fachgesetzlichen Gründen sogar eigentlich entzogen sind. Hier kann § 2 EEG dahingehend wirken, 

dass die Abwägungsentscheidung für die Windenergienutzung getroffen werden kann, bzw. die erkannten 

fachgesetzlichen Hemmnisse im Genehmigungsverfahren überwunden werden können (bspw. im Wege einer 

fachrechtlichen Ausnahme, einer Befreiung oder einer anderen Ermessensentscheidung) und diese Über-

windbarkeit auch bei der regionalplanerischen Flächenauswahl angenommen werden darf.  

Immissionsschutzrechtliche Anforderungen 

Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen bedürfen ab einer Anlagenhöhe von 50 m und mehr nach 

§ 4 Abs. Satz 1 und 3 BImSchG i. V. m. Nr. 1.6 Spalte 2 des Anhangs zur 4. BImSchV einer immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung. Anlagen mit einer Gesamthöhe von weniger als 50 m fallen jedoch bereits auf-

grund der fehlenden Raumbedeutsamkeit nicht in den Kompetenzbereich der Raumordnung, sodass von der 

Regionalplanung gesteuerte Anlagen immer einer Genehmigung nach dem Immissionsschutzrecht bedürfen. 

Voraussetzung für die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen ist, dass 

durch die Errichtung und den Betrieb der Anlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen 

werden können (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG). Als schädliche Umwelteinwirkungen sind Immissionen zu 

werten, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Be-

lästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen (§ 3 Abs. 1 BImSchG).  

Für die Planung bzw. Zulassung von Windenergieanlagen ergeben sich daraus in Anbetracht ihrer bekannten 

und wissenschaftlich nachgewiesenen Wirkungen insbesondere Anforderungen im Hinblick auf Lärmemissio-

nen (Schall), Lichteffekte (insbesondere Schattenwurf) sowie Eisabwurf und Havarien, welche bereits im Rah-

men der Festlegung von VR WEN durch die Regionalplanung mitzudenken sind. Dies ist insbesondere in Bezug 

auf die Vollziehbarkeitsprognose zwingend erforderlich, in welcher der Plangeber nach dem auf Maßstabs-

ebene der Regionalplanung Erkennbaren sicherstellen muss, dass auf den positiv für die Windenergienutzung 

festgelegten Flächen auch tatsächlich Windenergieanlagen genehmigt und betrieben werden können.  

Da die mit den Anlagen verbundenen Immissionen jedoch in Intensität und Reichweite maßgeblich von der 

Anlagendimension sowie den konkreten Standorten und Standortbedingungen abhängen, welche auf Ebene 

der Regionalplanung noch nicht bekannt sind und auch nicht vom Plangeber selbst beeinflusst werden kön-

nen, muss der Plangeber an dieser Stelle u.a. mit Hilfe der festgelegten Referenz-Windenergieanlage typisie-

ren und prognostisch agieren.  

Anforderungen nach Bauplanungsrecht (Gebot der Rücksichtnahme)  

Windenergieanlagen können gegen das aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB abzuleitende „Gebot der Rück-

sichtnahme“ verstoßen, wenn von ihrer Höhe und von den Drehbewegungen ihrer Rotoren eine sogenannte 

„optisch bedrängende“ Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstücke ausgeht. Diesbezüglich 

§ 249 Abs. 10 BauGB klar, dass eine unzulässige optisch bedrängende Wirkung von Windenergieanlagen in der 

Regel nicht ausgeht, wenn der Abstand von der Mitte des Mastfußes der Windenergieanlage bis zu einem 

benachbarten Wohngebäude mindestens der zweifachen Gesamthöhe der Windenergieanlage entspricht. Be-

zogen auf die vom Landkreis Göttingen in Ansatz gebrachte Referenz-Windenergieanlage mit einer Gesamt-

höhe von 240 Metern bedeutet dies, dass eine unzulässige optisch bedrängende Wirkung ab einer Mindes-

tentfernung von 480 Metern zwischen einem festgelegten VR WEN und benachbarten Wohngebäuden ausge-

schlossen werden kann.  
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Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit dem Gebot der Rücksichtnahme eine Rolle spielen kann, ist 

die „Umzingelung“ von Ortschaften mit Windenergieanlagen und das hierdurch für die Bewohner entste-

hende „Gefühl des völligen Umstellt- und Eingeschlossenseins“. Anders als für die optisch bedrängende Wir-

kung gibt es auf die Frage, ab wann eine unzumutbare und durch Verstoß gegen das Gebot der Rücksicht-

nahme ggfs. auch unzulässige Umzingelung von Ortschaften vorliegt, derzeit noch keine eindeutige gesetzli-

che Regelung. Auch in der Rechtsprechung finden sich nur wenige Urteile, die diesbezüglich eindeutige Rück-

schlüsse zulassen. Einzig das OVG Sachsen-Anhalt hat in seinem Urteil vom 16.03.2012 (2K 2/11; 20) mit der 

Auffassung, dass ein maximaler Umfassungswinkel von 120° durch einen deutlich sichtbaren, geschlossenen 

Windpark nicht überschritten werden solle, hierzu eine Orientierung gegeben, die in den vergangenen Jahren 

mehr und mehr Einzug in die Planungspraxis gehalten hat. Diese Methodik wird auch durch den Landkreis 

angewandt (siehe Kapitel 4.3.2.2). 

Natur- und artenschutzrechtliche Anforderungen (inkl. Landschaftsschutz) 

Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen in regionalplanerisch festgelegten Vorranggebieten setzen 

voraus, dass die naturschutzrechtlichen Anforderungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) erfüllt 

werden. Sie gehören zu den Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG und stellen zu-

dem öffentliche Belange dar, welche nach § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB der Errichtung von Windenergieanlagen 

entgegenstehen können. Sie sind somit bei der Festlegung von VR WEN soweit bereits erkennbar und möglich 

mit zu berücksichtigen.  

Zu den auf Ebene der Regionalplanung beachtlichen naturschutzrechtlichen Vorgaben gehören insbesondere: 

- bestehende Landschafts- und Landschaftsrahmenpläne (§§ 9 ff. BNatSchG) 

- einzelne Elemente der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§§ 13 ff. BNatSchG), 

- geschützte Teile von Natur und Landschaft wie bspw. Naturschutz- oder Landschaftsschutzge-

biete (§§ 20 ff. BNatSchG),  

- die Erhaltungsziele von Natura-2000-Gebieten (§§ 31 ff. BNatSchG) sowie der besondere Arten-

schutz (§§ 44 ff. BNatSchG).  

Dabei kommt den unterschiedlichen Normen auch ein differenziertes Gewicht im Rahmen der Abwägung zu 

bzw. sind einzelne Normen des BNatSchG als striktes Recht der Abwägung gänzlich entzogen. 

• Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach §§ 13 BNatSchG unter besonderer Berücksichtigung der 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

Windenergieanlagen führen im Allgemeinen zu erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Derartige Beeinträchtigungen stehen 

der Festlegung eines VR WEN nicht entgegen, da sie zumindest in Teilen planerisch grundsätzlich nicht 

vermieden werden können. Derartige erhebliche Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen in-

nerhalb der festgelegten VR WEN sind im Zuge der Genehmigungsverfahren spezifisch zu ermitteln und 

- sofern sie nicht durch technische Maßnahmen vermieden werden können - auszugleichen. Insoweit 

ist die Eingriffsregelung nicht bereits im Zuge der Regionalplanung in den Blick zu nehmen.  

Gleichwohl sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft nach § 13 BNatSchG vorran-

gig zu vermeiden. Diesem Vermeidungsgrundsatz muss schon die regionalplanerische Steuerung von 

Windenergieanlagen Rechnung tragen, indem die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes mit an-

gemessenem Gewicht in der Abwägung berücksichtigt und die Windenergienutzung auf möglichst un-

empfindliche, konfliktärmere Bereiche des Planungsraumes gelenkt wird.  

Eine mithin zulassungskritische und damit auch für die durchzuführende Vollziehbarkeitsprognose re-

levante Wirkung kann die Eingriffsregelung im Extremfall in Bezug auf die von Windenergieanlagen 

ausgelösten Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild entfalten. So können innerhalb von VR WEN 
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realisierbare Windenergieanlagen die Landschaft im Einzelfall derart tiefgreifend und dauerhaft verän-

dern, dass die zu erwartenden Beeinträchtigungen weder ausgleich- noch ersetzbar sind. Für einen 

solchen Fall hat sich der Begriff der „Verunstaltung des Landschaftsbildes“ in der Praxis etabliert. Eine 

„Verunstaltung“ der Landschaft verlangt in diesem Zusammenhang einen besonders schwerwiegenden 

Eingriff, welcher über eine bloße Beeinträchtigung der „Vielfalt, Eigenart und Schönheit“ oder der be-

sonderen kulturhistorischen Bedeutung einer Landschaft hinausgeht. Derartige Eingriffe dürfen nach 

§ 15 Abs. 5 BNatSchG nicht zugelassen oder durchgeführt werden, sofern die Belange des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen 

Belangen im Range vorgehen. Dies bedeutet gleichwohl, zusammen mit der erforderlichen besonderen 

Schwere des Eingriffs, dass unter Berücksichtigung von § 2 EEG nur in absoluten Ausnahmefällen von 

einer derartigen Unzulässigkeit nach § 15 Abs. 5 BNatSchG auszugehen ist. 

• Natura 2000-Gebiete nach §§ 31 ff BNatSchG  

Nach § 34 Abs. 2 BNatSchG ist ein Plan unzulässig, wenn er zu erheblichen Beeinträchtigungen eines 

Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandtei-

len führen kann. Die Natura 2000-Gebiete setzen sich aus den Schutzgebieten der Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie 6  (FFH-Gebiete) und der Vogelschutzrichtlinie 7  (EU-Vogelschutzgebiete) zusammen. 

§ 7 Abs. 6 ROG verlangt, dass bei der Aufstellung eines Raumordnungsplans die naturschutzrechtlichen 

Vorschriften der §§ 31 ff BNatSchG Anwendung finden, soweit ein Natura-2000-Gebiet durch den Plan 

in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beein-

trächtigt wird. Im Rahmen der Festlegung von VR WEN ist daher in der Maßstabsebene der Raumord-

nung in angemessener Weise zu prüfen („Ebenengerechtigkeit“8), ob durch den Plan unmittelbar oder 

mittelbar erhebliche Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebiets ausgelöst werden können. Kann 

eine erhebliche Beeinträchtigung hierbei nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, so 

ist der die Beeinträchtigung auslösende Bestandteil des Planes voraussichtlich unzulässig und damit 

aus der Planung zu entfernen. Die Regelungen des § 34 BNatSchG entziehen sich zudem der Abwägung 

und können vom Plangeber entsprechend nicht überwunden werden. Für die festzulegenden VR WEN 

muss folglich spätestens im Rahmen der Vollziehbarkeitsprognose im Zuge der Einzelfallprüfung sicher-

gestellt werden, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten nicht auftreten oder 

sicher vermieden werden. Kann die FFH-Verträglichkeit nicht hinreichend sicher festgestellt werden, 

ist eine Festlegung als VR WEN nicht möglich. 

• Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG 

Das Bundesnaturschutzgesetz stellt alle im Anhang IVa der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten, die eu-

ropäischen Vogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) sowie weitere 

Arten aus Verordnungen gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG unter einen besonderen Schutz. Der be-

sondere Artenschutz richtet sich dabei grundsätzlich an die Genehmigungsebene, ist jedoch mit Blick 

auf das naturschutzrechtliche Vermeidungsgebot sowie als wichtiger öffentlicher Belang bereits auf 

der vorgelagerten Ebene der Regionalplanung in den Blick zu nehmen.  

Auf der Planungsebene der Raumordnung kann zum Artenschutz gleichwohl lediglich eine überschlä-

gige Risikoabschätzung dazu erfolgen, welche artenschutzrechtlichen Konflikte mit einzelnen Festle-

gungen verbunden sein können.  

Überdies ist aufgrund des raumübergreifenden Planungsmaßstabs und der Möglichkeit größere Teil-

räume innerhalb des Planungsraumes von Windenergieanlagen freizuhalten insbesondere der Schutz 

                                                           
6 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992. 
7 Vogelschutzrichtlinie – Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009. 
8 Vgl. Wulfert, K., Köstermeyer, H. & Lau, M. (2018): Arten und Gebietsschutz auf vorgelagerten Planungsebenen. F+E-Vorhaben im Rahmen des 

Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz 
(FKZ 3515 820100) 
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von Populationen windkraftempfindlicher Tierarten in den Blick zu nehmen. Artenschutzrechtliche 

Konflikte können grundsätzlich im Zusammenhang mit den vier Verbotstatbeständen des besonderen 

Artenschutzes auftreten. Von diesen Verbotstatbeständen sind für die artenschutzrechtliche Beurtei-

lung im Zusammenhang mit der Festlegung von VR WEN das Tötungs- und Störungsverbot von Rele-

vanz. Eine Beschädigung oder Zerstörung von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten kann aufgrund deren 

punktförmiger bis kleinflächiger Ausprägung regelmäßig durch kleinräumige Anpassungen von Anla-

genstandorten oder Zuwegungen im Zuge der Zulassungsverfahren vermieden werden und spielt daher 

auf dieser Ebene in der Regel keine Rolle.  

Die vormals erhebliche Bedeutung des besonderen Artenschutzes für die Vollziehbarkeitsprognose im 

Rahmen der Einzelfallprüfung, in der prognostisch sicherzustellen ist, dass Windenergieanlagen in den 

festgelegten VR WEN auch zugelassen werden können, ist infolge der EU-Notfallverordnung vom 

22.12.2022 (Verordnung 2022/2577 des Rates, aktuell gültig bis zum 30.06.2025) und deren Umsetzung 

in Bundesrecht durch den im WindBG ergänzten § 6 gegenwärtig nicht mehr gegeben9. Denn nach 

§ 6 Abs. 1 WindBG ist für Windenergieanlagen, die in einem Windenergiegebiet (also auch einem VR 

WEN) errichtet werden sollen, im Genehmigungsverfahren abweichend von den Vorschriften des 

§ 44 Absatz 1 BNatSchG eine artenschutzrechtliche Prüfung nicht durchzuführen, sofern das Windener-

giegebiet nicht in einem Natura 2000-Gebiet, Naturschutzgebiet oder einem Nationalpark gelegen ist 

und bei seiner Ausweisung eine Umweltprüfung durchgeführt worden ist. Dies bedeutet, dass inner-

halb von Windenergiegebieten (hier VR WEN), die die genannten Bedingungen erfüllen, das beson-

dere Artenschutzrecht nach §§ 44 ff. BNatSchG mit seinen verschiedenen Verbotstatbeständen der 

Genehmigung von WEA nicht mehr entgegenstehen kann (siehe auch „Vollzugsempfehlung zu § 6 

Windenergieflächenbedarfsgesetz“ des BMWK vom 19.07.2023). Entsprechend kann der Plangeber bei 

Festlegung eines VR WEN, welches die o.g. Bedingungen erfüllt, gegenwärtig davon ausgehen, dass der 

besondere Artenschutz nicht zu einer Nicht-Durchführbarkeit der geplanten Nutzung führen wird. 

Der besondere Artenschutz bleibt gleichwohl, wie eingangs bereits ausgeführt, ein wichtiger und im 

Zuge der Abwägung bei der regionalplanerischen Festlegung von VR WEN zwingend mit angemesse-

nem Gewicht zu berücksichtigender Belang. Erkennbare Konflikte sind schon mit Blick auf das natur-

schutzrechtliche Vermeidungsgebot sowie eine möglichst effiziente (ohne umfangreiche Vermeidungs-

maßnahmen nach § 6 Satz 3 WindBG) Nutzung der der Windenergienutzung zur Verfügung gestellten 

Flächen - soweit mit Blick auf die vorgegebenen Teilflächenziele möglich – durch eine angepasste Flä-

chenauswahl zu vermeiden. 

Neben den zahlreichen gesetzlichen Grundlagen fußt das Planungskonzept des Landkreises Göttingen zur re-

gionalplanerischen Steuerung der Windenergienutzung auf verschiedenen untergesetzlichen Normen und 

fachlichen Leitfäden, welche einen fachlichen Orientierungs- und Bewertungsrahmen für die Inhalte der Pla-

nung bereitstellen. Insbesondere sind hier die raumordnerischen Ziele und Grundsätze des Landesraumord-

nungsprogrammes von 2022 (LROP 2022), der niedersächsische Windenergieerlass sowie weitere, stärker na-

turschutzfachlich orientierte Arbeitshilfen wie das sog. NLT-Papier (Arbeitshilfe „Naturschutz und Windener-

gie“, 2014) oder auch das „Helgoländer-Papier“ der Länderarbeitsgemeinschaft der Staatlichen Vogelschutz-

warten (LAG-VSW) zu nennen.  

  

                                                           
9 Die am 20.11.2023 in Kraft getretene „RED III“-Richtlinie (RICHTLINIE 2023/2413 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES) verstetigt und 

ergänzt die mit der Notfall-Verordnung vorgezogen ermöglichten Verfahrenserleichterungen in tlw. geringfügig modifizierter Form. Die Umsetzung 
in nationales Recht bleibt abzuwarten. Eine Rückkehr zur vor der Notfall-Verordnung und Einführung des § 6 WindBG geltenden Rechtslage ist je-
doch angesichts der Inhalte und Ziele von RED III als äußerst unwahrscheinlich zu erachten. 
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Landesraumordnungsprogramm 2022 (LROP 2022) 

Aufgrund ihrer Verbindlichkeit für die im deutschen Planungssystem nachgeordnete Regionalplanung sind die 

Inhalte des LROP, insbesondere soweit sie einen Ziel-Charakter aufweisen, von besonderer Bedeutung für das 

Planungskonzept. Die Ziele des LROP sind für den Landkreis Göttingen bindend. 

Das LROP 2022 enthält an verschiedenen Stellen Aussagen zur Windenergienutzung, welche sich im Planungs-

konzept des Landkreises Göttingen niedergeschlagen haben. Bereits im Abschnitt zur gesamträumlichen Ent-

wicklung ist unter Ziffer 02 Satz 3 der Grundsatz verankert, nach dem die Möglichkeiten zur Eindämmung des 

Treibhauseffektes durch die Planungsträger genutzt werden sollen. Diesen den allgemeinen Grundsatz weiter 

konkretisierenden Festlegungen sind sodann im Abschnitt 4.2.1 Erneuerbare Energieerzeugung des LROP be-

nannt. So sollen die Träger der Regionalplanung gemäß Ziffer 01 Sätze 2 und 3 (Grundsatz der Raumordnung) 

darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten der Anteil einheimischer Ener-

gieträger und erneuerbarer Energien, insbesondere der Windenergie, der Solarenergie, der Wasserkraft und 

der Geothermie, raumverträglich ausgebaut wird. In Ziffer 02 Satz 1 ergeht zudem die für die Träger der Re-

gionalplanung bindende Zielfestlegung, wonach sie in ihren Raumordnungsplänen raumbedeutsame Stand-

orte für die Windenergienutzung sichern und als Vorranggebiete Windenergienutzung festlegen müssen. Die 

Festlegung derartiger Gebiete wird im Anschluss durch die Festlegung weiterer Ziele und Grundsätze genauer 

definiert, wobei insbesondere Ziffer 02 Sätze 6 bis 9 für das Planungskonzept des Landkreises Göttingen eine 

besondere Relevanz besitzen. Demzufolge kann der Wald in Niedersachsen unter Berücksichtigung seiner 

vielfältigen Funktionen und unter Beachtung der Festlegungen des LROP in Abschnitt 3.2.1 Ziffer 04 Satz 1 

(keine Windenergienutzung in festgelegten Vorranggebieten Wald) für die Windenergienutzung in Anspruch 

genommen werden. Dabei sollen zunächst Waldflächen mit technischen Vorbelastungen oder nährstoffarme, 

forstlich genutzte Wälder genutzt werden. 

4.2 Gesamträumliche Potenzialflächenanalyse  

4.2.1 Berücksichtigung von Negativkriterien 

Erster Baustein im Planungskonzept zur Festlegung von VR WEN im Landkreis Göttingen ist die gesamträum-

liche Potenzialflächenanalyse. In dieser wird der Planungsraum zunächst pauschal, aber systematisch auf Ba-

sis von Planungskriterien nach möglichst konfliktarmen und potenziell für die Festlegung von VR WEN geeig-

neten Flächen (Potenzialflächen) untersucht. Aus Sicht des Landkreises für die Windenergienutzung ungeeig-

nete Flächen werden hierbei zunächst durch Anwendung von Negativkriterien herausgefiltert und von den 

weiteren, detaillierten Betrachtungen und Abwägungen ausgeschlossen. Die angewandten Planungskriterien 

sind das Ergebnis einer abwägenden Auseinandersetzung mit der Frage, welche Bereiche im Landkreis Göt-

tingen nicht für eine Windenergienutzung zur Verfügung stehen sollen bzw. aufgrund von offensichtlich un-

überwindbaren rechtlichen Restriktionen oder kraft des Faktischen nicht für diese zur Verfügung stehen10.  

Durch die Berücksichtigung dieser landkreisweit einheitlichen Negativkriterien als erster Schritt hin zur Fest-

legung von geeigneten VR WEN will der Landkreis Göttingen mögliche Nutzungskonflikte und Betroffenheiten 

von öffentlichen und privaten Belangen vorsorgend vermeiden oder minimieren. Die berücksichtigten Pla-

nungskriterien sollen dabei in angemessener Weise dem in § 1 ROG und § 1 Abs. 1 NROG verankerten Vor-

sorgeprinzip Rechnung tragen, nach dem für einzelne Raumfunktionen und Raumnutzungen bei gleichzeitiger 

Konfliktminimierung eine entsprechende Vorsorge vor negativen Einflüssen zu treffen ist. Hieraus leitet sich 

ferner der raumordnerische Auftrag zum Interessenausgleich und zur Konfliktminimierung zwischen Sied-

lungsstruktur, Infrastruktur und Freiraumschutz ab, welcher nur im Zuge einer großräumigen Betrachtung 

                                                           
10 Bezüglich der aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen einer Windenergienutzung definitiv nicht zur Verfügung stehenden Flächen/Belange ist 
darauf hinzuweisen, dass diese bspw. aufgrund ihrer Maßstäblichkeit nicht vollständig bereits in der gesamträumlichen Potenzialflächenanalyse 

berücksichtigt werden können. Sofern derartige Belange sich erst im Rahmen der Einzelfallprüfung sachgerecht überprüfen und berücksichtigen 
lassen, sind sie auch erst in diesem Bearbeitungsschritt (insbesondere im Hinblick auf die erforderliche Vollziehbarkeitsprognose) berücksichtigt 
worden. Dies betrifft auch den im Zuge der Rotor-Out-Planung mithin zusätzlich erforderlichen Abstand in Höhe des einfachen Rotorradius (75 m).  
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erfüllt werden kann. Gleichzeitig soll mit Hilfe der typisierenden und auf pauschalen Planungskriterien fußen-

den gesamträumlichen Betrachtung die Anzahl der für eine Festlegung als VR WEN sinnvoller Weise in Frage 

kommenden Gebiete/Standorte im Landkreis Göttingen für die nachfolgende standort-/gebietsbezogene Ein-

zelfallprüfung und Abwägung begrenzt und die einzelfallbezogene Abwägung damit entlastet werden.  

Eine Übersicht der im Rahmen der Potenzialflächenanalyse als Negativkriterien berücksichtigten Planungskri-

terien zeigt die nachfolgende Tabelle. Die dort aufgeführten Negativkriterien werden anschließend gegliedert 

nach sachlichen Themenbereichen einzeln beschrieben und begründet. 

Tabelle 3: Negativkriterien im Rahmen der gesamträumlichen Potenzialflächenanalyse 

Negativkriterium Belang/Rechtsgrundlage Räumliche Dimensionierung 

Fläche Pufferzone 

Raum- und Siedlungsstruktur 

Gebiete mit überwiegender 

Wohnnutzung im Innenbe-

reich nach §§ 30 und 34 

BauGB (Geltungsbereich Be-

bauungsplan/Grundstücks-

grenzen) 

Vorsorgeorientierter Immissions-

schutz, Schutz des Ortsbildes und 

der Ortsentwicklung, Schutz des 

siedlungsnahen Freiraumes 

Fläche 

(Grundstücksgren-

zen, Innenbereichs-

satzung, Geltungs-

bereich) 

1.000 m 

Wochenendhaus-, Ferien-

haus- und Campingplatzge-

biete 

Vorsorgeorientierter Immissions-

schutz, Schutz der Erholungsfunk-

tion vor optischen und akustischen 

Beeinträchtigungen 

Kurbereich/Kurgebiet Vorsorgeorientierter Immissions-

schutz, Schutz besonders empfind-

licher Nutzungen und Bevölke-

rungsgruppen 

Fläche 

(Grundstücksgren-

zen, Geltungsbe-

reich) 

1.200 m 

Krankenhäuser/Kliniken 

Wohnnutzung im Außenbe-

reich (inkl. Splittersiedlungen) 

nach § 35 BauGB 

Vorsorgeorientierter Immissions-

schutz, vorbeugender Nachbar-

schaftsschutz 

Fläche 

(Grundstücksgren-

zen) 

600 m 

Gewerbe-/Industriegebiet im 

Innen- oder Außenbereich 

Städtebauliche Ziele wie u.a. 

Schutz der Orts-/Wirtschaftsent-

wicklung, Ermöglichung der Erwei-

terung vorhandener Nutzungen, 

Immissionsschutz (insbesondere 

im Falle betrieblichen Wohnens), 

Betriebssicherheit und Brand-

schutz. 

Fläche (Geltungs-

bereich/ 

Grundstück) 

480 m 
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Natur und Landschaft 

Fließgewässer 1. Ordnung, 

Bundeswasserstraßen sowie 

stehende Gewässer >1 ha 

Schutz der Gewässerfunktionen 

inkl. der Uferzone, 50 m Bauver-

botszone nach 

§ 61 Abs. 1 BNatSchG 

Gewässerfläche 

(ALKIS-Daten)  

50 m 

Naturschutzgebiet Gebietsschutz nach § 23 BNatSchG Schutzgebietsflä-

che  

(gem. Schutzge-

biets-verordnung) 

- 

Natura 2000-Gebiete Gebietsschutz nach § 34 BNatSchG Schutzgebietsflä-

che 

(gem. Gebietsmel-

dung oder Verord-

nung) 

- 

Flächenhafte Naturdenkmäler 

ab einer Größe von 1 ha 

Schutz von naturschutzfachlich be-

deutenden Einzelschöpfungen 

nach § 28 BNatSchG 

Verordnungsflä-

che ab einer Min-

destgröße von 

1 ha 

- 

Gesetzlich geschützte Biotope 

ab einer Größe von 1 ha 

Biotopschutz nach § 30 BNatSchG Verordnungsflä-

che ab einer Min-

destgröße von 

1 ha 

- 

Nationalpark Gebietsschutz nach § 24 BNatSchG Nationalparkflä-

che  

(gem. Verordnung) 

- 

Geschützter Landschaftsbe-

standteil ab einer Größe von 

>5 ha 

Schutz von besonders erhaltens-

werten Teilen von Natur und Land-

schaft gem. § 29 BNatSchG, Erhalt 

der Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit besonders schutzwürdiger 

Landschaftsbestandteile 

Fläche 

(gemäß Verord-

nung) 

- 

Vorranggebiet Wald (gem. 

räumlicher Konkretisierung 

durch den Landkreis Göttin-

gen) 

Berücksichtigung der Vorgaben 

des LROP Abschnitt 3.2.1 Ziffer 04, 

Erhaltung und Entwicklung der be-

sonderen (klima-) ökologischen 

Funktionen des Waldes innerhalb 

der in Anlage 2 zum LROP festge-

legten Vorranggebiete Wald 

Fläche (konkreti-

siertes Vorrangge-

biet Wald) 

- 

Wasserwirtschaft 

Wasserschutzgebiet – Schutz-

zonen I und II 

Trinkwasserschutz nach § 51 WHG 

i. V. m. § 2 SchuVO 

Verordnungsflä-

che der Schutzzo-

nen I (Fassungs-

zone) und II (en-

gere Schutzzone) 

- 
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Gesetzliche und vorl. ges. 

Überschwemmungsgebiete 

(ÜSG) 

Hochwasserschutz i. V. m. 

§ 78 WHG, Sicherung des Abfluss-

regimes und Retentionsvermögens 

der Gewässerauen 

Verordnungsflä-

che (gesetzlich 

festgesetztes oder 

vorläufig gesicher-

tes ÜSG) 

- 

Infrastruktur 

Bundesautobahn Verkehrssicherheit, 40 m Bauver-

botszone nach 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 FStrG, Gewähr-

leistung der Sicherheit und Leich-

tigkeit des Verkehrs und vorsorge-

orientierter Schutz vor Unfällen 

durch umherfliegende Anlagen-

teile o. ä. 

Befestigte Fahr-

bahn (Darstellung 

aus RROP)  

240 m  

Bundes-, Landes- und Kreis-

straßen mit regionaler Bedeu-

tung11  

Verkehrssicherheit, 20 m Bauver-

botszone nach 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 FStrG bzw. 

§ 24 Abs. 1 Satz 1 NStrG 

Befestigte Fahr-

bahn (Darstellung 

aus RROP)  

20 m (Bau-

verbotszone 

ab Fahrbah-

nende) 

Gleisanlage/Schienenweg Verkehrssicherheit, Gewährleis-

tung der Verkehrssicherheit und 

vorsorgeorientierte Abwehr von 

Störungen des Schienenverkehrs 

Befestigte Gleisan-

lage (Darstellung 

aus RROP, Baukör-

per aus ALKIS) 

- 

Hochgeschwindigkeitstrasse 

ICE 

Befestigte Gleisan-

lage (Darstellung 

aus RROP, Baukör-

per aus ALKIS) 

240 m  

Elektrische Freileitungen ab 

110 kV inkl. zugehörigem Um-

spannwerk sowie Vorrangge-

biet Leitungstrasse gem. LROP 

Betriebssicherheit, Versorgungssi-

cherheit u.a. gem. § 1 EnWG 

Leitungstrasse 

(Darstellung aus 

RROP, Baukörper 

gem. ALKIS) 

- 

Flughafen, Landeplatz, Segel-

fluggelände  

Flugsicherheit u.a. § 21a Abs. 2 

Satz 1 LuftVO 

Verkehrsfläche 

zzgl. genehmigter 

Platzrunde  

(gem. luftfahrt-

rechtlicher Geneh-

migung) 

400 m (zu 

Gegenan-

flug)  

850 m (zu 

anderen Tei-

len von 

Platzrunden) 

Vorranggebiete Rohstoffge-

winnung gem. RROP-Entwurf 

Sicherung der Rohstoffverfügbar-

keit, Umsetzung der Vorgaben des 

LROP. 

Festlegungsfläche  

(gem. RROP-Ent-

wurf) 

- 

  

                                                           
11 Die Bauverbotszonen von nicht als „regional bedeutsam“ klassifizierten Straßen werden im Rahmen der Einzelfallprüfung berücksichtigt. 
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Militär und Landesverteidigung 

Hubschraubertiefflugkorri-

dore12 (ohne Bestands-WEA) 

Gemäß Bundeswehr ist die Errich-

tung von WEA innerhalb von Hub-

schraubertiefflugstrecken ohne 

Bestands-WEA in aller Regel nicht 

möglich. 

Flugkorridor 

(gem. durch die 

Bundeswehr be-

reitgestelltem Da-

tensatz vom 

27.04.2023) 

- 

 

Erläuterung der Negativkriterien 

Raum- und Siedlungsstruktur 

• Gebiete mit überwiegender Wohnnutzung im Innenbereich nach §§ 30 und 34 BauGB (Gel-

tungsbereich Bebauungsplan/Grundstücksgrenzen13) inkl. 1.000 m Schutzabstand 

Die vorhandene Bebauung innerhalb der geschlossenen Ortslagen steht aus tatsächlichen Gründen dem Er-

richten einer Windenergieanlage entgegen. Dies gilt überdies auch für nicht bebaute Grundstücke, für die 

jedoch wirksame Baugenehmigungen oder entsprechende Bebauungspläne bestehen.  

Über die bebauten Flächen und Grundstücke hinaus besteht aufgrund der zu beachtenden immissionsschutz- 

und baurechtlichen Regelungen eine Pufferzone um die empfindlichen Nutzungen (überwiegend dem Woh-

nen dienende Bereiche) herum, innerhalb derer die Errichtung raumbedeutsamer Windenergieanlagen regel-

mäßig rechtlich ausgeschlossen ist. Ursächlich hierfür sind die akustischen und optischen Emissionen der 

Windenergieanlagen sowie ihre potenziell bedrängende Wirkung. Aufgrund der Planungsziele des Landkrei-

ses Göttingen wird für überwiegend dem Wohnen dienende Siedlungsgebiete im Innenbereich jedoch ein 

noch über diesen zwingend erforderlichen Mindestabstand hinausgehender Vorsorgeabstand angewendet.  

Der Landkreis Göttingen hält auf Grundlage der Siedlungsstruktur im Landkreis und der 240 m hohen Refe-

renzwindenergieanlage eine Gesamtabstandsfläche von 1.000 m zu derartigen Nutzungen für gerechtfertigt. 

Nicht zuletzt hat der Kreistag des Landkreises Göttingen einen Vorsorgeabstand zur Wohnbebauung im In-

nenbereich auch politisch beschlossen. Dieser dient dem vorsorgenden Schutz der Bevölkerung vor Immissi-

onen (insbesondere Lärm und Schattenwurf) und sonstigen Belästigungen durch Windenergieanlagen und 

soll dazu beitragen, dass potenziell erhebliche bzw. unzumutbare Beeinträchtigungen der Bevölkerung durch 

die letztlich festgelegten VR WEN von Vornherein ausgeschlossen werden können. Ferner soll weitestmöglich 

ausgeschlossen werden, dass die immissionsschutzrechtlichen Grenzen vollumfänglich ausgereizt werden 

müssen. Über diese immissionsschutzrechtlichen Aspekte hinaus soll der gewählte Mindestabstand auch ei-

nen hinreichenden Schutz des Wohnumfeldes und der wohnortnahen (Feierabend-) Erholung sicherstellen. 

Die siedlungsnahen Freiflächen stellen im Landkreis Göttingen im Umfeld der größeren Siedlungen einen 

wichtigen Naherholungsraum dar. Für die Erholungsfunktion dieser Bereiche ist die fußläufige Erreichbarkeit 

sowie die im Kreisgebiet vielerorts relativ geringe Lärmbelastung maßgebend. Der gewählte 1.000 m Gesamt-

abstand soll daher auch das siedlungsnahe Wohnumfeld vor übermäßigen Belastungen und Störungen schüt-

zen. 

Mit diesem Vorgehen stellt der Landkreis Göttingen zudem nicht allein ein hinreichendes und einheitliches 

Schutzniveau für seine Bevölkerung sicher, sondern erhöht auf diese Weise auch die Planungssicherheit für 

nachfolgende Genehmigungsverfahren auf den verbleibenden Potenzialflächen.  

                                                           
12 Hubschraubertiefflugkorridore, in denen bereits Windenergieanlagen vorhanden sind, werden im Zuge der Einzelfallprüfung berücksichtigt, da 
hier im Einzelfall ein Repowering möglich ist, soweit dies nicht zu einer lateralen Vergrößerung des bestehenden Windparks führt. 
13 Die erforderliche Datengrundlage wurde durch Auswertung aller Bebauungspläne im Kreisgebiet zzgl. Einzelfallprüfung im Hinblick auf nicht 
durch Bebauungspläne gesicherte, aber als „im Zusammenhang bebaute“ und überwiegend dem Wohnen dienende Siedlungsbereiche erkenn-
bare/zu bewertende Bereiche (u.a. auf Basis von ALKIS-Daten) ermittelt. 



Begründung 

Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Windenergienutzung  

 

 32 

• Wochenendhaus-, Ferienhaus- und Campingplatzgebiete inkl. 1.000 m Schutzabstand 

Die vorhandene Bebauung innerhalb der Wochenendhaus-, Ferienhaus- und Campingplatzgebiete steht aus 

tatsächlichen Gründen dem Errichten einer Windenergieanlage entgegen. Dies gilt überdies auch für nicht 

bebaute Grundstücke innerhalb dieser Gebiete.  

Die genannten Gebiete dienen der Erholung und halten für Erholungszwecke aufgesuchte Wohngelegenhei-

ten (Unterbringungsmöglichkeiten für Erholungssuchende) bereit. Ihre Schutzwürdigkeit leitet sich direkt aus 

der Erholungsfunktion ab. Entsprechend der Einteilung der DIN 18005 Teil 1 (Schallschutz im Städtebau) sol-

len Wochenendhaus- und Ferienhausgebiete wie reine Wohngebiete und Campingplatzgebiete wie allge-

meine Wohn- und Kleinsiedlungsgebiete beurteilt werden. Insoweit sind im Hinblick auf den Lärmschutz der-

artige Gebiete aus Sicht des Plangebers ebenso zu behandeln wie die überwiegend dem Wohnen dienenden 

Bereiche des baurechtlichen Innenbereichs. Sie werden daher wie diese mit einem planerisch gewollten Vor-

sorgeabstand von 1.000 m versehen. Auf diese Weise kann eine unzumutbare und vom Plangeber nicht ge-

wollte übermäßige Beeinträchtigung der Erholungsfunktion innerhalb der ausgewiesenen Gebiete sowie in 

ihrem direkten Umfeld landkreisweit ausgeschlossen werden. 

• Kurbereiche/Kurgebiete inkl. 1.200 m Schutzabstand  

• Krankenhäuser und Kliniken inkl. 1.200 m Schutzabstand  

Kurbereiche und Kurgebiete sowie Krankenhäuser und Kliniken gehören zu den besonders schutzwürdigen 

Einrichtungen, da sie die im Genesungsprozess befindlichen Menschen in diesem unterstützen sollen und 

generell dem Aufenthalt besonders empfindlicher Bevölkerungsgruppen dienen. Die bebauten Bereiche ste-

hen schon aus tatsächlichen Gründen dem Errichten einer Windenergieanlage entgegen. Gleichzeitig unter-

liegen derartige Gebiete aber auch einem besonders strengen Immissionsschutz. Die Tageslärmgrenzwerte 

der TA Lärm14 sind für Kurgebiete und Kurbereiche mit lediglich 45 dB(A) noch einmal strenger als jene für 

reine Wohngebiete. Aufgrund ihrer besonderen Empfindlichkeit möchte der Landkreis diese Gebiete zudem 

noch einmal stärker vor potenziellen Beeinträchtigungen schützen. Sie werden daher mit einem Mindestab-

stand von 1.200 m im Rahmen der Potenzialflächenanalyse berücksichtigt. 

• Wohnnutzung im Außenbereich (inkl. Splittersiedlungen) nach § 35 BauGB inkl. 600 m 

Schutzabstand 

Die vorhandene Wohnbebauung steht auch im baurechtlichen Außenbereich aus tatsächlichen Gründen dem 

Errichten einer Windenergieanlage entgegen. Ebenso ist im Außenbereich aufgrund der zu beachtenden im-

missionsschutz- und baurechtlichen Regelungen eine Pufferzone zu berücksichtigen, die über die bebauten 

Flächen und Grundstücke hinaus geht. Die im Außenbereich zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen 

Grenzwerte sind jedoch weniger streng als im Innenbereich. So ist bspw. ihr Schutzanspruch im Hinblick auf 

Lärmimmissionen mit jenem der gemischten Bauflächen und Dorfgebiete (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) vergleich-

bar. Sie sind insoweit anders zu behandeln, als die überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete des bau-

rechtlichen Innenbereichs nach § 34 BauGB. Gleichwohl ist der Schutzbedarf von Wohnnutzungen auch im 

Außenbereich gegeben, sodass der Plangeber auch hier einen über das absehbar rechtlich zwingend erfor-

derliche Schutzniveau vorsorgend hinausgehen möchte. Der Landkreis Göttingen ist unter diesen Prämissen 

zu der Auffassung gelangt, dass durch einen Mindestabstand von 600 m zu Wohngebäuden im Außenbereich, 

ein bestmöglicher Ausgleich der sich gegenüberstehenden Interessen von Windenergienutzung (hier insbe-

sondere mit Blick auf die gesetzlich vorgegebenen Teilflächenziele) und Außenbereichsschutz erzielt werden 

kann. Der gewählte Abstand gewährleistet, dass unzumutbare Beeinträchtigungen von Vornherein abgewen-

det werden. Ferner wird auf diese Weise dem Ziel eines vorsorgenden Immissionsschutzes im Wege der be-

darfsgerechten und mit Augenmaß betriebenen Planung Rechnung getragen. 

                                                           
14 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) 
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• Gewerbe-/Industriegebiet im Innen- oder Außenbereich zzgl. Schutzabstand von 480 m  

(2-fache Kipphöhe) 

In Gewerbe- und Industriegebieten ist die Errichtung von Windenergieanlagen nicht zwingend und auf Dauer 

bereits von Vornherein ausgeschlossen (§§ 8-9 BauNVO). Allerdings dürfte in der überwiegenden Zahl der 

Fälle schon der Gebietscharakter (Flächennutzung, Flächengröße, Höhenbeschränkung etc.) gegen die Errich-

tung von Windenergieanlagen sprechen. Nach Auffassung des Plangebers sollen diese Flächen jedenfalls pau-

schal und verbindlich für gewerbliche und industrielle Nutzungen im klassischen, engeren Sinne gesichert 

werden. Dies ist neben den Aspekten der Arbeitssicherung und des vorsorgenden Unfall-bzw. Brandschutzes 

auch insoweit als erforderlich anzusehen, dass die angesiedelten industriell-gewerblichen Betriebe beson-

dere Anforderungen an eine ausreichende Größe des Areals und vorhandener Freiflächen sowie der Verkehrs-

anbindung stellen, die mit einer planerischen Konzentration von Windenergieanlagen nicht vereinbar sind.  

Über die jeweiligen Gebietsflächen hinaus wird zudem ein Schutzabstand von 480 m (2-fache Kipphöhe) zur 

vorsorgenden Abwehr von Gefahren für die Betriebssicherheit und für die arbeitende Bevölkerung durch Ha-

varien o.Ä. in Ansatz gebracht. Ergänzend wird mit diesem Schutzabstand auch das städtebauliche Ziel ver-

folgt, das zukünftige Entwicklungspotenzial u.a. auch durch räumliche Erweiterungen bestehender Gewerbe- 

und Industriegebiete an geeigneten Standorten nicht zu gefährden. Dies soll es nicht zuletzt auch den Kom-

munen im Planungsraum weiterhin ermöglichen, durch die Bündelung gewerblich-industrieller Nutzungen 

entstehende Synergie-/Effizienzeffekte sowie hiermit einhergehende Minderungseffekte in Bezug auf poten-

ziell negative Umweltauswirkungen sinnvoll zu nutzen.  

 

Hinweise zur Differenzierung zwischen den im Planungskonzept unterschiedenen Siedlungstypen (räumli-

che Abgrenzung): 

Die im Planungskonzept unterschiedlich behandelten Siedlungsgebiete hat der Landkreis Göttingen durch eine 

flächendeckende Auswertung der vorhandenen Bebauungspläne ermittelt. Hierbei wurden allgemeine und 

reine Wohngebiete, Dorf- und Mischgebiete, Camping- und Ferienhausgebiete, Kurgebiete und Sondergebiete 

mit empfindlicher Nutzung (Krankenhäuser, Pflegeheime etc.), Gemeinbedarfsflächen, die dem dauerhaften 

Aufenthalt von Menschen dienen (u.a. Schulen) sowie Innenbereichssatzungen (gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1-3 

BauGB) als überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete im flächenhaften Umgriff gem. der jeweiligen Ver-

ordnung berücksichtigt.  

Jegliche Wohnbebauung, die außerhalb der o.g. Gebiete gelegen ist, hat der Plangeber im Anschluss an eine 

zusätzliche Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung der gängigen Verwaltungspraxis der zuständigen Immis-

sionsschutzbehörde sowie deren Orts- und Sachkenntnisse dem baurechtlichen Außenbereich nach 

§ 35 BauGB zugeordnet und entsprechend abweichende Schutzvorkehrungen getroffen. Für alle Verwaltungs-

einheiten und Teilräume, für die keine Bebauungspläne vorliegen, hat der Landkreis Göttingen ebenfalls die 

bereits erwähnte Einzelfallprüfung durchgeführt, mit dem Ziel die dort vorhandene Bebauung dahingehend zu 

überprüfen, ob es sich dem Wesen nach um im Zusammenhang bebaute Ortsteile gem. § 34 BauGB handelt 

und diese somit ebenfalls als überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete des Innenbereichs zu berücksichti-

gen sind. Auf diese Weise konnten die Wohn- und Erholungsnutzungen des Innenbereichs von entsprechenden 

Nutzungen im baurechtlichen Außenbereich sowie überwiegend gewerblich oder industriell genutzten Gebie-

ten für das vorliegende Planungskonzept sinnvoll differenziert werden. Die Anregungen aus den Stellungnah-

men zum 1. Entwurf des RROP 2020 sind entsprechend eingeflossen.  

Natur und Landschaft 

• Fließgewässer 1. Ordnung, Bundeswasserstraßen sowie stehende Gewässer >1 ha zzgl. 50 m 

Bauverbotszone 

Nach § 61 Abs. 1 BNatSchG dürfen im Außenbereich an Bundeswasserstraßen, Gewässern 1. Ordnung sowie 

an stehenden Gewässern mit einer Größe von mehr als 1 ha im Abstand bis 50 m von der Uferlinie keine 
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baulichen Anlagen errichtet oder wesentlich verändert werden. Die Ausnahmebedingungen des 

§ 61 Abs. 3 BNatSchG werden durch bis zu 240 m hohe Windenergieanlagen nicht erfüllt, sodass die Errich-

tung solcher Anlagen in den genannten Bereichen generell rechtlich ausgeschlossen ist. 

• Naturschutzgebiet 

Im Rahmen des naturschutzrechtlichen Gebietsschutzes stellt der Schutzgebietstyp des „Naturschutzgebiets“ 

(§ 23 BNatSchG) die strengste Form der Unterschutzstellung dar. Der Naturschutz hat innerhalb solcher Ge-

biete grundsätzlich Vorrang vor anderweitigen Nutzungen. Das Naturschutzgebiet unterliegt nach 

§ 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG einem generellen Veränderungsverbot. Nach dem Wortlaut des 

§ 23 Abs. 2 BNatSchG („führen können“) reicht zudem bereits die Möglichkeit des Eintritts von Beeinträchti-

gungen aus, um das Veränderungsverbot zu aktivieren, was dazu führt, dass Windenergieanlagen in Natur-

schutzgebieten generell unzulässig sind. Windenergieanlagen, die mit ihren Gesamthöhen bis zu 240 m in 

jedem Fall unmaßstäbliche Fremdkörper in der Landschaft darstellen und durch ihre Rotorbewegung ferner 

eine naturfremde Unruhequelle schaffen, stellen in einem Naturschutzgebiet einen nicht akzeptablen Fremd-

körper dar, welcher auch nicht Gegenstand von Ausnahmen sein kann. Naturschutzgebiete werden daher 

innerhalb ihrer Verordnungsflächen als nicht für die Windenergienutzung geeignet in der Potenzialflä-

chenanalyse berücksichtigt.  

• Natura 2000-Gebiete (FFH-/SPA-Gebiet) 

Gemäß den §§ 31 ff. BNatSchG unterliegen Natura 2000-Gebiete (FFH- und EU-Vogelschutzgebiete) einem 

besonderen gesetzlichen Schutz. Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG können daher Projekte und Pläne unzu-

lässig sein, wenn sie die Schutz- und Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebiets erheblich beeinträchtigen. 

Eine solche erhebliche Beeinträchtigung kann grundsätzlich auch im Zuge bzw. als Folge der Errichtung und 

insbesondere der räumlichen Konzentration von Windenergieanlagen auftreten. In diesem Fall wäre die Er-

richtung von Windenergieanlagen innerhalb des betroffenen Schutzgebietes bereits rechtlich unzulässig15. 

Jedoch können Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen in anderen Fällen als unerheblich zu bezeich-

nen sein, wenn das schutzgebietsspezifische Erhaltungsziel bzw. die spezifisch unter Schutz gestellten Arten 

und Lebensräume nachweislich nicht empfindlich ggü. Windenergieanlagen sind und demgemäß kein Wirk-

pfad besteht. In diesem Fall wäre eine Errichtung von Windenergieanlagen auch innerhalb eines Natura 2000-

Gebiets grundsätzlich rechtlich möglich. Diese Schutzgebiete bzw. die jeweiligen Schutz- und Erhaltungsziele 

gem. der Regelungen des § 34 BNatSchG stehen der Festlegung von VR WEN dann nicht zwingend entgegen.  

Unabhängig von der tatsächlichen Empfindlichkeit ihrer Schutz- und Erhaltungsziele ggü. Windenergieanlagen 

und den oben beschriebenen gesetzlich normierten Folgen besitzen alle Natura 2000-Gebiete eine beson-

dere, internationale (europäische) naturschutzfachliche Bedeutung. Sie bilden ein europaweites kohärentes 

Netzwerk ökologisch sensibler und schützenswerter Lebensräume, dessen Leitbild sich der Landkreis Göttin-

gen verpflichtet sieht. Eine intensive Nutzungsform wie die Windenergienutzung soll daher in diesen sensib-

len, geschützten Lebensräumen grundsätzlich und unabhängig vom Ergebnis einer Verträglichkeitsprüfung 

nach § 34 BNatSchG nicht erfolgen. Innerhalb der Schutzgebiete soll vielmehr den naturschutzfachlichen 

Schutz- und Entwicklungszielen der Vorrang gewährt werden, sodass alle Natura 2000-Gebiete im Landkreis 

Göttingen als nicht für die Festlegung als VR WEN geeignet berücksichtigt werden.  

• Flächenhafte Naturdenkmäler ab einer Größe von mindestens 1 ha  

Nach § 28 BNatSchG sind die Beseitigung sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 

Veränderung eines Naturdenkmals führen können, nach Maßgabe näherer Bestimmungen (Verordnung) ver-

boten. Aufgrund der Kleinräumigkeit von max. 5 ha (gem. § 28 BNatSchG) wäre im Rahmen der Errichtung 

von Windenergieanlagen innerhalb eines flächenhaften Naturdenkmals in jedem Fall aufgrund der unter dem 

Punkt „Naturschutzgebiete“ beschriebenen Wirkungen der Anlagen mit einer erheblichen Veränderung bis 

                                                           
15 In diesem Zusammenhang etwaig einzuhaltende Schutzabstände zu betroffenen Natura 2000-Gebieten werden soweit erforderlich im Rahmen 
der Einzelfallprüfung mit integrierter FFH-Verträglichkeitsprüfung berücksichtigt. 
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hin zur Zerstörung des geschützten Naturelements zu rechnen, sodass die Errichtung von Windenergieanla-

gen innerhalb solcher flächenhaften Naturdenkmale ausgeschlossen ist. Derartige Bereiche werden daher in 

der Potenzialflächenanalyse als Negativkriterium von der Windenergienutzung ausgenommen, sofern sie eine 

Mindestgröße von 1 ha überschreiten. 

Da die flächenhaften Naturdenkmäler, wie beschrieben, häufig nur geringe Flächengrößen aufweisen, er-

scheint auf der groben bzw. kleinen Maßstabsebene der Regionalplanung die Einführung einer Mindestgröße 

zu ihrer Berücksichtigung sinnvoll. So können besonders kleinflächige Naturdenkmäler angesichts der tech-

nisch und wirtschaftlich definierten Mindestabstände zwischen einzelnen Windenergieanlagen vom Drei- (or-

thogonal zur Hauptwindrichtung) bis Fünffachen des Rotordurchmessers16 ohne relevante Einschränkung der 

Flächennutzbarkeit für die Windenergienutzung im Zuge der konkreten Anlagenpositionierung im Zulassungs-

verfahren Berücksichtigung finden. Aus diesem Grund werden flächenhafte Naturdenkmäler mit einer Größe 

von weniger als 1 ha von der weitergehenden Betrachtung auf Ebene der Regionalplanung ausgeschlossen. 

• Gesetzlich geschützte Biotope ab einer Größe von 1 ha 

Nach § 30 BNatSchG sind die Beseitigung sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, oder sonstigen er-

heblichen Beeinträchtigungen führen können, verboten. Aufgrund der zumeist gegebenen Kleinräumigkeit 

derartiger Biotope (es werden lediglich einzelne, homogene Biotoptypen entsprechend geschützt) wäre im 

Rahmen der Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb eines gesetzlich geschützten Biotops in jedem Fall 

aufgrund von u.a. der unter dem Punkt „Naturschutzgebiete“ beschriebenen Wirkungen der Anlagen mit ei-

ner erheblichen Veränderung und häufig gar einer Zerstörung des geschützten Biotops zu rechnen, sodass die 

Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb gesetzlich geschützter Biotope generell ausgeschlossen ist. Ge-

setzlich geschützte Biotope werden daher in der Potenzialflächenanalyse als Negativkriterium von der Wind-

energienutzung ausgenommen, sofern sie eine Mindestgröße von 1 ha überschreiten. 

Da gesetzlich geschützte Biotope jedoch sehr häufig nur geringe Flächengrößen aufweisen, werden analog 

zur Vorgehensweise bei den flächenhaften Naturdenkmälern gesetzlich geschützte Biotope mit einer Größe 

von weniger als 1 ha mit identischer Begründung von der weitergehenden Betrachtung auf Ebene der Regio-

nalplanung ausgeschlossen. 

• Nationalparke 

Die zum Naturschutzgebiet gemachten Ausführungen gelten vom Grundsatz her auch für „Nationalparke“, da 

diese in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets erfüllen müs-

sen (§ 24 Abs. Nr. 2 BNatSchG) und Nationalparke gemäß § 24 Abs. 3 BNatSchG wie Naturschutzgebiete zu 

schützen sind. Nationalparke unterliegen damit dem allgemeinen Zerstörungs-, Beschädigungs-, Verände-

rungs- und Störungsverbot nach § 23 Abs. 2 BNatSchG. Die Errichtung und Konzentration von Windenergie-

anlagen ist daher auch in Nationalparken generell ausgeschlossen und entsprechend den Ausführungen zum 

Naturschutzgebiet auch keinen Ausnahmen oder Befreiungen (§ 67 BNatSchG) zugänglich. Nationalparke 

werden folglich vom Landkreis Göttingen als Negativkriterium im Rahmen der Potenzialflächenanalyse be-

rücksichtigt. 

• Geschützter Landschaftsbestandteil ab einer Größe von >5 ha  

Nach § 29 BNatSchG sind die Beseitigung sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 

Veränderung geschützten Landschaftsbestandteils führen können, nach Maßgabe näherer Bestimmungen 

(Verordnung) verboten. Sofern lediglich eine Bestandsminderung auftritt, besteht die Möglichkeit bzw. Ver-

pflichtung zu einer angemessenen Ersatzmaßnahme oder -zahlung. Da Windenergieanlagen insbesondere in 

ihrem Nahbereich zu sehr deutlichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes führen, sind sie i.d.R. nicht 

mit geschützten Landschaftsbestandteilen vereinbar. Jedenfalls möchte der Landkreis Göttingen derartige 

                                                           
16 Hieraus ergeben sich unter Ansatz der Referenzwindenergieanlage Abstände von 450 m bis 750 m und eine theoretisch aufgespannte Fläche 
zwischen 4 Windenergieanlagen von knapp 34 ha. 
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Bereiche der Landschaft vor Eingriffen durch Windenergieanlagen schützen und schließt diese ab einer Min-

destgröße von 5 ha als Negativkriterium von der Festlegung als VR WEN aus. Die Mindestgröße von 5 ha 

wurde vor dem Hintergrund des groben Planungsmaßstabs der Regionalplanung im Rahmen einer Abwä-

gungsentscheidung gewählt und trägt darüber hinaus der Tatsache Rechnung, dass kleinere Flächen aufgrund 

der Mindestabstände zwischen einzelnen Windenergieanlagen ohne Probleme im Rahmen der konkreten An-

lagenpositionierung im Genehmigungsverfahren von Eingriffen freigehalten werden können. 

• Vorranggebiet Wald (gem. räumlicher Konkretisierung durch den Landkreis Göttingen)  

Das LROP 2022 legt in Abschnitt 3.2.1 Ziffer 04 Satz 1 in Zusammenhang mit Anlage 2 zum LROP erstmalig 

Vorranggebiete Wald zeichnerisch fest. In diesen Vorranggebieten ist der Wald zu erhalten und zu entwickeln. 

Die Festlegung dient laut Begründung zum LROP dazu, wichtige Waldstandorte zu erhalten und ihre Zerstö-

rung oder erhebliche Beeinträchtigung zu verhindern. Insbesondere gilt der Schutz auch den sensiblen Wald-

böden. Diese sind anders als die meisten anderen Böden unserer Kulturlandschaft zumeist von tiefgreifenden 

Veränderungen des Bodenkörpers und Eingriffen in ihre Struktur verschont geblieben. Da in ihnen zudem 

überproportional viel Kohlenstoff gebunden ist, soll ihre Erhaltung nicht zuletzt auch dem Klimaschutz dienen. 

Da die landesplanerischen Ziele des LROP von den Trägern der Regionalplanung zu beachten sind und die 

Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der Vorranggebiete Wald nicht mit dem vorrangigen Ziel des 

Walderhalts bzw. der Waldentwicklung vereinbar ist, ist eine Festlegung von VR WEN innerhalb der im LROP 

definierten Vorranggebiete Wald nicht möglich. Diese Bereiche werden entsprechend in der Potenzialflä-

chenanalyse als Negativkriterien berücksichtigt und von der Windenergienutzung ausgenommen.  

Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass die im LROP festgelegten Vorranggebiete Wald gem. Abschnitt 3.2.1 

Ziffer 04 Satz 2 LROP „in die Regionalen Raumordnungsprogramme zu übernehmen und dort räumlich näher 

festzulegen“ sind. Die regionalen Planungsträger sind dementsprechend dazu aufgefordert, eine maßstabs-

bedingte räumliche Konkretisierung vorzunehmen. Darüber hinaus besteht gleichwohl kein weiterer Abwä-

gungsspielraum, da die Vorranggebiete Wald des LROP sachlich-inhaltlich letztabgewogene Ziele der Landes-

planung darstellen. Die maßstabsbedingte Überprüfung und räumliche Konkretisierung des Vorranggebiets 

Wald aus dem LROP hat der Landkreis Göttingen im Zuge der laufenden Überarbeitung des 1. Entwurfs des 

RROP 2020 vorgenommen. Der Potenzialflächenanalyse im Zuge der Festlegung von VR WEN legt er diese 

nachfolgend auch im RROP festgelegte Vorranggebietskulisse zugrunde und schließt sie von der Windener-

gienutzung aus. Die räumliche Konkretisierung des Vorranggebiets Wald aus dem LROP erfolgte in zwei auf-

einander aufbauenden Schritten 

1. Abgleich der Vorranggebiete des LROP mit der Realnutzung auf Basis des Digitalen Landschaftsmodells 

(DLM) zur Korrektur von maßstabsbedingten Fehlern (bspw. fehlerhafte Berücksichtigung des Verlaufs 

von Autobahnen und Bundesstraßen oder großen Freileitungstrassen).  

Hierbei ergab sich die räumliche Konkretisierung im Vergleich zu den Festlegungen des LROP 2022 durch 

die Verwendung höher aufgelöster Grundlagendaten zur Landnutzung sowie zu demzufolge entgegen-

stehenden, insbesondere linearen Nutzungen, wie bspw. Straßenverläufen oder Leitungstrassen, in de-

ren Bauwerks-/Schutzbereichen faktisch kein Wald vorhanden ist. 

2. Konkretisierung der im LROP gem. Begründung berücksichtigten Vorbelastungen und Prüfung auf Ver-

einbarkeit mit ggfs. konkurrierenden, überlagernden raumordnerischen Zielen 

Im zweiten Schritt wurden die in der Begründung des LROP angeführten Vorbelastungen, die gegen eine 

Festlegung als Vorranggebiet Wald sprechen, überprüft und maßstabsbedingt konkretisiert. 

Neben einer etwaigen Vorbelastung, die gegen das tatsächliche Vorhandensein eines (ungestörten) alten 

Waldstandorts spricht, wurden in diesem Schritt auch mögliche Zielkonflikte mit anderen, bereits beste-

henden raumplanerischen Zielen überprüft, die auf der gröberen Maßstabsebene der Landesplanung 

offensichtlich noch unberücksichtigt geblieben sind. Im Fokus dieser Überprüfung standen insbesondere 
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Festlegungen zu linienhaften Infrastrukturen, da diese in der zeichnerischen Darstellung zunächst ledig-

lich durch eine Linie repräsentiert sind, jedoch in der Realität auch einen Flächenbedarf besitzen. Die 

Festlegung eines Vorranggebiets Wald darf in derartigen Fällen nicht der Verwirklichung der mit der li-

nienhaften Festlegung definierten Ziele entgegenstehen. Als Beispiel sei hier eine potenzielle Überlage-

rung des Vorranggebiets Wald mit einem linienhaften Vorranggebiet Autobahn angeführt. Ein direktes 

Heranreichen des Vorranggebietes Wald an die Liniendarstellung ist zudem auch aufgrund der unter-

schiedlichen Richtlinien zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (z.B. Richtlinie für passiven Schutz an 

Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme) nicht zulässig und sinnvoll.  

 

Abb. 7:  Vorranggebiet Wald und weitere Waldgebiete im Landkreis Göttingen 

Wasserwirtschaft 

• Wasserschutzgebiet - Schutzzonen I und II  

Die Wasserschutzgebiete der Zone I schützen die unmittelbare Umgebung der Fassungsanlagen vor Verun-

reinigungen und sonstigen Beeinträchtigungen. Als Grundlage für den Ausschluss der Schutzzone I gilt der 

§ 51 WHG in Verbindung mit dem Regelwerk des DVGW (Arbeitsblatt W 101), wonach das Errichten und Er-

weitern baulicher Anlagen innerhalb dieser Schutzzone grundsätzlich eine unzulässige Gefährdung darstellt. 

Gleiches gilt für den als Zone II festgelegten engeren Schutzbereich um die Fassungsanlagen. Auch hier sind 

gem. § 51 WHG und Arbeitsblatt W 101 bauliche Anlagen im Regelfall nicht genehmigungsfähig. Zwar besteht 

für die Schutzzone II gem. § 52 WHG die grundsätzliche Möglichkeit einer Befreiung, doch ähnlich den Aus-

führungen zum Naturschutzgebiet kann eine solche, lediglich ausnahmsweise zu erteilende Befreiung nicht 

zum Regelfall erhoben werden. Dies gilt umso mehr, da im Zuge der Festlegung von VR WEN nicht einzelne 

Anlagen zu beurteilen sind, sondern Flächen für die räumliche Konzentration von Windenergieanlagen ge-

plant werden. Einer Konzentration von Windenergieanlagen, also der Errichtung mehrerer Anlagen, ist die 
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Zone II ausgewiesener Wasserschutzgebiete auch unter Berücksichtigung der Befreiungsmöglichkeit nicht zu-

gängig. Die Schutzzone II wird daher ebenso wie die Schutzzone I als Negativkriterium in der Potenzialflä-

chenanalyse berücksichtigt. 

• Gesetzlich festgesetzte und vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete 

Innerhalb der gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiete gem. § 76 Abs.2 WHG sowie der vorläufig 

gesicherten Überschwemmungsgebiete nach § 76 Abs. 3 WHG ist nach § 78 Abs. 4 WHG (i.V.m. § 78 Abs. 8 

WHG) ist die Errichtung baulicher Anlagen nach den §§ 30 und 33-35 des BauGB zunächst untersagt. Jedoch 

kann die zuständige Genehmigungsbehörde bauliche Anlagen nach § 78 Abs. 5 WHG im Einzelfall zulassen, 

wenn die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt, Wasserstand und Abfluss bei 

Hochwasser nicht nachteilig verändert, der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und das Vor-

haben hochwasserangepasst ausgeführt wird. Bei der Errichtung von Windenergieanlagen ist eine hohe 

Wahrscheinlichkeit dafür gegeben, dass die genannten Ausnahmevoraussetzungen erfüllt werden, sodass 

häufige Ausnahmen zu antizipieren sind. Gleichwohl sieht der Landkreis Göttingen davon ab, derartige Berei-

che für die planerische Konzentration von Windenergieanlagen vorzusehen und schließt sie pauschal als Ne-

gativkriterium für eine Festlegung als VR WEN aus. Dies ist damit zu begründen, dass – wenngleich die Aus-

nahmemöglichkeit besteht – innerhalb von Überschwemmungsgebieten gewichtige, durch Gesetze repräsen-

tierte Belange gegen die Konzentration von Windenergieanlagen sprechen und die Belange des Hochwasser-

schutzes auch vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren eingetretenen Hochwasserereignisse hier gene-

rell Vorrang vor im Raum konkurrierenden Nutzungen genießen sollen. Diese Auffassung ist zusätzlich damit 

zu begründen, dass gemäß Kap. 3.2.4 Ziffer 12 Nr. 2 LROP raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die 

den Ausnahmeanforderungen des WHG entsprechen, nur dann in Überschwemmungsgebieten erfolgen sol-

len, wenn Alternativstandorte außerhalb der festgesetzten Überschwemmungsgebiete nicht vorhanden sind. 

Dieser Fall ist im Landkreis Göttingen jedoch nicht gegeben.  

Infrastruktur 

• Bundesautobahn zzgl. 240 m Schutzabstand 

Nach § 9 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) dürfen längs der Bundesautobahnen bis zu einem Abstand 

von 40 m zur Außengrenze der befestigten Fahrbahn Hochbauten jeglicher Art nicht errichtet werden. Somit 

sind in diesem Bereich auch Windenergieanlagen generell unzulässig.  

Über die gesetzlich vorgeschriebene Bauverbotszone des § 9 FStrG bzw. § 24 NStrG hinaus hält der Landkreis 

Göttingen überdies einen zusätzlichen Abstand von 200 m für erforderlich, sodass sich ein Gesamtabstand 

von 240 m zum Rand der befestigten Fahrbahn ergibt. Dies entspricht der einfachen Kipphöhe der dem Pla-

nungskonzept zugrunde gelegten Referenzwindenergieanlage. Zu begründen ist dieser zusätzliche Schutzab-

stand an den stark befahrenen Autobahnen mit dem Erfordernis, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

auf diesen Hauptverkehrsadern der Region dauerhaft zu gewährleisten. Möglichen – wenngleich statistisch 

seltenen – Unfällen infolge von technischen Defekten (u. a. Brände), umherfliegenden Anlagenteilen oder Eis-

wurf benachbarter Windenergieanlagen soll hierdurch effektiv vorgebeugt werden.  

• Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit regionaler Bedeutung  

Nach § 9 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) bzw. § 24 Abs. 1 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) 

sind bis zu einer Entfernung von 20 m zum äußeren Rand der befestigten Fahrbahn auch an Bundes-, Landes- 

und Kreisstraßen Hochbauten jeglicher Art verboten. Auch hier sind Windenergieanlagen demnach grund-

sätzlich unzulässig, sodass diese Bereiche als Negativkriterium in der Potenzialflächenanalyse berücksichtigt 

werden. Die Berücksichtigung der Bauverbotszone von nicht als „regional bedeutsam“ klassifizierten Straßen 

erfolgt im Rahmen der Einzelfallprüfung. 
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• Gleisanlage/Schienenweg (allgemein)  

Auf Bahntrassen ist aus faktischen Gründen und aufgrund der Widmung der Flächen das Errichten von Wind-

energieanlangen nicht möglich bzw. unzulässig. Verbindliche gesetzliche Abstandsregelungen existieren je-

doch nicht. Aus diesem Grund wird lediglich der Gleiskörper der Schienenwege als Negativkriterium bereits 

im Zuge der Potenzialflächenanalyse von der Festlegung als VR WEN ausgenommen. 

• Hochgeschwindigkeitstrasse ICE zzgl. 240 m Schutzabstand 

Für den Gleiskörper gelten die bereits zum Kriterium „Gleisanlage/Schienenweg“ getätigten Ausführungen. 

Entsprechend gibt es auch in Bezug auf Hochgeschwindigkeits-Bahntrassen keinerlei rechtsverbindliche Ab-

standsempfehlungen. Das Eisenbahnbundesamt empfiehlt jedoch im Rahmen von Beteiligungsverfahren im 

Regelfall einen vorsorgeorientierten Mindestabstand vom 2-Fachen des Rotordurchmessers bzw. zumindest 

der Gesamthöhe der Windenergieanlage zu allen Schienenwegen. Analog zum Vorgehen in Bezug auf Bunde-

sautobahnen soll aufgrund der herausragenden Bedeutung der Hochgeschwindigkeitstrasse ein Mindestab-

stand im Umfang der einfachen Kipphöhe der Referenzwindenergieanlage entlang der Trasse nicht für die 

Festlegung von VR WEN zur Verfügung stehen. Ein derartiger Abstand wird für die mit hohen Geschwindig-

keiten und hoher Frequenz befahrenen ICE-Trassen erforderlich gehalten, um die Sicherheit und den stö-

rungsfreien Ablauf des Schienenfernverkehrs nicht zu gefährden bzw. mögliche Gefahren und Beeinträchti-

gungen von Vornherein auszuschließen. In der Potenzialflächenanalyse wird die Hochgeschwindigkeitstrasse 

daher mit einem Schutzabstand von 240 m als Negativkriterium berücksichtigt. 

Zu allen nachgeordneten Gleisanlagen und Schienenwegen des Kreisgebiets werden aufgrund der geringeren 

Geschwindigkeiten und Frequentierung keine Mindestabstände festgelegt. 

• Elektrische Freileitungen ab 110 kV inkl. zugehörigem Umspannwerk sowie Vorranggebiet 

Leitungstrasse gem. LROP (nur Freileitungen) 

Innerhalb von elektrischen Hoch- und Höchstspannungstrassen in technischer Ausführung als Freileitung ist 

aus faktischen Gründen (bauliche Anlagen) das Errichten von Windenergieanlangen nicht möglich bzw. zuläs-

sig. Darüber hinaus ist aus Gründen der Betriebssicherheit in Verbindung mit der DIN VDE 0210 in Abhängig-

keit vom Leitungstyp ein Schutzbereich sowohl von höherer Vegetation als demzufolge auch von baulichen 

Anlagen freizuhalten. Dieser Schutzbereich ist einzelfallabhängig und kann bei Höchstspannungsfreileitungen 

(380 kV) bis zu 70 m betragen (35 m zu beiden Seiten der Leitungstrasse). Der leitungsbezogene Schutzbe-

reich wird, sofern erforderlich, im Rahmen der Einzelfallprüfung in der Vollziehbarkeitsprognose berücksich-

tigt.  

Darüber hinaus sind auch die im LROP dargestellten Vorranggebiete Leitungstrassen (Freileitung) als Ziele der 

Raumordnung für die Ebene der Regionalplanung bindend. Da die Errichtung von Windenergieanlagen offen-

sichtlich nicht mit der vom Land hier vorrangig bewerteten Nutzung für Leitungstrassen vereinbar ist, sind 

diese Gebiete ebenfalls zu berücksichtigen und von Festlegungen zur Windenergienutzung freizuhalten.  

Hinsichtlich der Leitungskorridore für Erdkabel-Vorhaben erfolgt gegenüber den Freileitungstrassen eine ab-

weichende Vorgehensweise. Die unterirdisch verlaufenden Erdkabeltrassen benötigen keinen vergleichbaren 

Mindestabstand zu Windenergieanlagen. Hier ist i.d.R. ein Freihalten des ca. 20 bis 30 m breiten Leitungs-

streifens hinreichend. Somit können die entsprechenden Trassenführungen auch innerhalb der Korridore bei 

der konkreten Anlagenpositionierung auf nachfolgender Planungsebene im Regelfall ohne eine Einschrän-

kung der Flächennutzbarkeit hinreichend berücksichtigt und beide Nutzungen miteinander vereinbar gestal-

tet werden. Ein pauschaler Zielkonflikt ist hier nicht erkennbar. Ob im Einzelfall räumliche Rahmenbedingun-

gen vorliegen, die dieser Annahme entgegenstehen, wird im Rahmen der Einzelfallprüfung und Vollziehbar-

keitsprognose im jeweiligen Gebietsblatt (regionalplanerische Belange) geprüft und in die Abwägung einge-

stellt.  
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• Flughafen, Landeplatz, Segelfluggelände zzgl. genehmigter Platzrunden und spezifischer 

Schutzabstände 

Bei der Errichtung von Windenergieanlagen sind die Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) zu be-

rücksichtigen. So beinhalten die §§ 12 bis 18a LuftVG Baubeschränkungen, welche auch die Errichtung von 

Windenergieanlagen betreffen. Im Bereich der Flugplätze ist die Errichtung von Windenergieanlagen aus 

Gründen der Flugsicherheit ausgeschlossen.  

Über das Flughafengelände hinaus müssen zudem ggf. sog. Platzrunden und weitergehende Abstandserfor-

dernisse berücksichtigt werden. Nach den gemeinsamen Grundsätzen des Bundes und der Länder für die An-

lage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb, wie von der DFS in den Nachrichten 

für Luftfahrer Nr. 92/1317 unter Punkt veröffentlicht, besteht ein Hindernisverbot innerhalb von festgelegten 

Platzrunden sowie innerhalb eines zusätzlichen Schutzpuffers von 400 m zum Gegenanflug von Platzrunden 

und 850 m zu den anderen Teilen von Platzrunden (inklusive Kurventeilen). Die im Landkreis Göttingen vor-

handenen Platzrunden bzw. Mindestabstände um Segelflugplätze schließt der Plangeber daher zur Gewähr-

leistung der Luftfahrtsicherheit als Negativkriterium bereits in der Potenzialflächenanalyse pauschal für eine 

Festlegung als VR WEN aus.  

• Vorranggebiete Rohstoffgewinnung gem. 1. Entwurf RROP 2020 

In Gebieten, die vom Landkreis Göttingen als Vorranggebiet Rohstoffgewinnung festgelegt werden sollen, ist 

eine Konzentration raumbedeutsamer Windenergieanlagen vom Plangeber nicht gewollt. Innerhalb der Vor-

ranggebiete Rohstoffgewinnung genießen die Belange des Rohstoffabbaus nach dem Willen des Landkreises 

Vorrang vor im Raum widerstreitenden Belangen. Im Planungsraum sichern die Vorranggebiete Rohstoffge-

winnung ausschließlich den Abbau von bodennahen Rohstoffen. Insofern schließt die vorgesehene vorrangige 

Nutzung für die Rohstoffgewinnung die Windenergienutzung als andere raumbedeutsame Nutzung aus 

(vgl. § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 ROG). Diese vom Landkreis Göttingen im 1. Entwurf des RROP 2020 dargestellten 

und damit zu berücksichtigenden Vorranggebiete Rohstoffgewinnung leiten sich sowohl aus Übernahmen aus 

dem LROP 2017/2022 (inkl. räumlicher Modifikationen und Konkretisierungen) als auch ergänzend aus den 

regionalen Bestrebungen zur Sicherung bedeutsamer Rohstofflagerstätten ab.  

Militär und Landesverteidigung 

• Hubschraubertiefflugkorridore (ohne Bestands-WEA) 

Gemäß verschiedener Stellungnahmen der Bundeswehr im Rahmen ihrer Beteiligung bei windkraftbezoge-

nen Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie nicht zuletzt entsprechend der Ergebnisse der im Zuge der 

landesweiten Potenzialanalyse zur Ermittlung der Teilflächenziele durch das Land Niedersachsen mit der Bun-

deswehr erfolgten Abstimmungen ist die Errichtung von WEA innerhalb von Hubschraubertiefflugstrecken 

ohne Bestands-WEA in aller Regel nicht möglich. Diese der Geheimhaltung unterliegenden Korridore werden 

in der Potenzialflächenanalyse daher als Negativkriterium für die Festlegung als VR WEN ausgeschlossen.  

4.2.2 Berücksichtigung von Positivkriterien (Repoweringpotenzial, bestehende Bauleitplanung)  

Neben den unter 4.2.1 umfassend beschriebenen Planungskriterien, die als Negativkriterien zu einem pau-

schalen Verzicht auf die Festlegung als VR WEN führen, hat der Landkreis Göttingen im Zuge der systemati-

schen Potenzialflächenanalyse auch Positivkriterien berücksichtigt. Diese sprechen für eine Festlegung als VR 

WEN im Bereich der betroffenen Flächen und werden nach einer Zwischenprüfung auf ihre Vereinbarkeit mit 

den weiteren Planungszielen des Landkreises und insbesondere auf mglw. entgegenstehende Belange des 

strikten Rechts in die ermittelte Potenzialflächenkulisse integriert. Das den Positivkriterien in der Abwägung 

beigemessene Gewicht kann dabei u. U. höher bewertet werden, als überlagernde Negativkriterien. Eine 
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Festlegung als VR WEN ist damit unter der Bedingung eines positiven Ergebnisses der anschließenden Einzel-

fallprüfung und Vollziehbarkeitsprognose im Gebietsblatt bei den erfüllten Positivkriterien auch dann mög-

lich, wenn eines oder mehrere Negativkriterien erfüllt sind. Ein Beispiel hierfür wäre ein bestehender Wind-

park, dessen Bestands-Windenergieanlagen teilweise bereits weniger als 240 m, aber mehr als 40 m (gesetz-

liche Bauverbotszone) von einer Bundesautobahn entfernt stehen. Hier könnte der Bereich zwischen dem 

eigentlich in der Potenzialflächenanalyse angestrebten (aber hier faktisch nicht mehr erreichbaren) Mindest-

abstand von 240 m bis zu der der Autobahn am nächsten gelegenen Bestandsanlage aufgrund des erfüllten 

Positivkriteriums als VR WEN festgelegt werden. 

Als Positivkriterien werden im Planungskonzept lediglich zwei Planungskriterien definiert. Dies sind: 

• Vorhandene Windenergieanlagen ohne bauleitplanerische Sicherung (Repoweringpotenzial) 

• Sondergebiete oder Sonderbauflächen für Windenergieanlagen aus rechtswirksamen kommunalen 

Bauleitplänen 

4.2.3 Berücksichtigung von Positivkriterien (Repoweringpotenzial, bestehende Bauleitplanung)  

Neben der unter 4.2.1 umfassend beschriebenen Planungskriterien, die als Negativkriterien zu einem pau-

schalen Verzicht auf die Festlegung als VR WEN führen, hat der Landkreis Göttingen im Zuge der systemati-

schen Potenzialflächenanalyse auch Positivkriterien berücksichtigt. Diese sprechen für eine Festlegung als VR 

WEN im Bereich der betroffenen Flächen und werden nach einer Zwischenprüfung auf ihre Vereinbarkeit mit 

den weiteren Planungszielen des Landkreises und insbesondere auf mglw. entgegenstehende Belange des 

strikten Rechts in die ermittelte Potenzialflächenkulisse integriert. Das den Positivkriterien in der Abwägung 

beigemessene Gewicht kann dabei dem Gewicht überlagernder Negativkriterien überwiegen. Eine Festlegung 

als VR WEN ist damit unter der Bedingung eines positiven Ergebnisses der anschließenden Einzelfallprüfung 

und Vollziehbarkeitsprognose im Gebietsblatt im Bereich erfüllter Positivkriterien auch dann möglich, wenn 

eines oder mehrere Negativkriterien erfüllt sind. Ein Beispiel hierfür wäre ein bestehender Windpark, dessen 

Bestands-Windenergieanlagen teilweise bereits weniger als 240 m, aber weiter als 40 m (gesetzliche Bauver-

botszone) von einer Bundesautobahn entfernt stehen. Hier könnte der Bereich zwischen dem eigentlich in 

der Potenzialflächenanalyse angestrebten (aber hier faktisch nicht mehr erreichbaren) Mindestabstand von 

240 m bis zu der der Autobahn am nächsten gelegenen Bestandsanlage aufgrund des erfüllten Positivkriteri-

ums als VR WEN festgelegt werden. 

Als Positivkriterien werden im Planungskonzept lediglich zwei Planungskriterien definiert. Dies sind: 

• Vorhandene Windenergieanlagen ohne bauleitplanerische Sicherung (Repoweringpotenzial) 

• Sondergebiete oder Sonderbauflächen für Windenergieanlagen aus rechtswirksamen kommunalen 

Bauleitplänen 

Vorhandene Windenergieanlagen (Repoweringpotenzial) 

Unter einem Repowering wird u.a. im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die Modernisierung der 

vollständige oder teilweise Austausch von Anlagen oder Betriebssystemen und -geräten zur Steigerung der 

Effizienz oder der Kapazität einer Windenergieanlage verstanden. Alle in Betrieb befindlichen Bestandsanla-

gen im Planungsraum kommen somit für ein mögliches Repowering in Frage. Dies wird im Planungskonzept 

aufgrund der für ein Repowering geltenden besonderen rechtlichen Rahmenbedingungen gesondert berück-

sichtigt. Maßgeblich für den besonderen Rechtsrahmen sind u.a. die Änderungen des Baugesetzbuchs durch 

Artikel 2 Nr. 5 und Nr. 6 des Wind-an-Land-Gesetzes (WaLG) und die Querverbindungen zum Raumordnungs-

gesetz, die durch Artikel 3 WaLG geschaffen werden. Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2030 führt bspw. das 

Erreichen der Flächenbeitragswerte bzw. Teilflächenziele in Bezug auf potenziell zu repowernde Bestandsan-

lagen außerhalb von Windenergiegebieten nicht zu einer „Entprivilegierung“ nach § 249 (3) BauGB. 

Trotz der privilegierten Stellung des Repowerings von Windenergieanlagen gemäß § 245e Abs. 3 BauGB bzw. 

gemäß § 249 Abs. 3 BauGB werden im Planungskonzept zum Teilplan Wind planerische Zielsetzungen verfolgt, 
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die einer pauschalen Festlegung aller Bestandsanlagen als VR WEN entgegenstehen. Ziel des Planungskon-

zepts ist es daher vielmehr, ein ausreichend attraktives Angebot an Repoweringflächen zu schaffen, das mit 

dem planerischen Konzept zur Festlegung von VR WEN harmonisiert.  

Gemäß § 16b BImSchG gelten die besonderen Bestimmungen für das Repowering von Windenergieanlagen 

nur in einem Raum, der durch die zweifache Gesamthöhe der neuen Anlage definiert wird (§ 16b Abs. 2 BIm-

SchG). In Anlehnung an diese Regelung wird zur Ermittlung des Repowering-Potenzials im Landkreis Göttingen 

die zweifache Anlagenhöhe der Referenzanlage des RROP (240 m) als Suchraum für Bestandsanlagen ange-

nommen. Der Suchraum beträgt also jeweils 480 m um den Mastfuß. In einem ersten Schritt zur Berücksich-

tigung des vorhandenen Repoweringpotenzials als Positivkriterium im Planungskonzept wird auf dieser 

Grundlage ermittelt, an welchen Stellen sich die o.g. 480 m-Suchräume für ein Repowering mit den zuvor 

beschriebenen Negativkriterien des Planungskonzepts überlagern und somit Konflikte erkennbar werden 

(siehe Tabelle 4). 

Tabelle 4: Konfliktanalyse Repoweringpotenzial 

 WEA Negativkriterien Artenschutz Gebietsschutz 

B
is

ch
h

a
u

se
n

 

Bischhausen 5 --- pot. Konflikt pot. Konflikt 

Bischhausen 6 --- pot. Konflikt pot. Konflikt 

Bischhausen 7 --- pot. Konflikt pot. Konflikt 

Bischhausen 1 Innenbereich 1.000 m pot. Konflikt pot. Konflikt 

Bischhausen 2 --- pot. Konflikt pot. Konflikt 

Bischhausen 3 --- pot. Konflikt pot. Konflikt 

Bischhausen 4 --- pot. Konflikt pot. Konflikt 

D
ra

n
sf

e
ld

 

Dransfeld 1 Innenbereich 1.000 m --- --- 

Dransfeld 2 Innenbereich 1.000 m --- --- 

Dransfeld 3 Innenbereich 1.000 m --- --- 

Dransfeld 4 Innenbereich 1.000 m --- --- 

Dransfeld 5 Innenbereich 1.000 m pot. Konflikt --- 

D
e

id
e

ro
d

e
 

Deiderode 2 Innenbereich 1.000 m, Außenbe-

reich 600 m, Gewerbe Außenbe-

reich 480 m 

--- --- 

Deiderode 3 Innenbereich 1.000 m, Außenbe-

reich 600 m, Gewerbe Außenbe-

reich 480 m 

--- --- 

Deiderode 4 Innenbereich 1.000 m, Außenbe-

reich 600 m, Gewerbe Außenbe-

reich 480 m 

--- --- 

H
ö

h
e

rb
e

rg
 

Gieboldehausen 1 Innenbereich 1.000 m --- --- 

Gieboldehausen 2 --- --- --- 

Gieboldehausen 3 Innenbereich 1.000 m --- --- 

Gieboldehausen 4 ---   

Bodensee 6 --- --- --- 

Bodensee 5  --- --- --- 
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 WEA Negativkriterien Artenschutz Gebietsschutz 

Gieboldehausen 7 --- --- --- 

Gieboldehausen 8 --- --- --- 

Wollbrandshausen 9 --- --- --- 

Wollbrandshausen 10 --- --- --- 

Gieboldehausen 11 --- --- --- 

Gieboldehausen 12 --- --- --- 

G
ü

n
te

rs
e

n
 

Güntersen 1 Innenbereich 1.000 m --- pot. Konflikt 

Güntersen 2 Innenbereich 1.000 m --- pot. Konflikt 

Güntersen 3 --- --- pot. Konflikt 

Güntersen 4 --- --- pot. Konflikt 

V
o

ge
ls

a
n

g 

Elbickerode 1 --- --- pot. Konflikt 

Elbickerode 2 --- --- pot. Konflikt 

Elbickerode 3 --- --- pot. Konflikt 

Elbickerode 4 Außenbereich 600 m --- pot. Konflikt 

Elbickerode 5 Außenbereich 600 m --- pot. Konflikt 

K
li

n
gs

b
e

rg
 

Ebergötzen 2  

(abgebaut) 

   

Ebergötzen 3 Innenbereich 1.000 m pot. Konflikt pot. Konflikt 

Ebergötzen 4 Außenbereich 600 m pot. Konflikt pot. Konflikt 

O
st

e
ro

d
e

 

Osterode am Harz 1 Innenbereich 1.000 m, Außenbe-

reich 600 m 

pot. Konflikt  

E
lb

in
ge

ro
d

e
 Hattorf am Harz 1 --- --- --- 

Hattorf am Harz 2 --- --- --- 

Hattorf am Harz 3 --- --- --- 

H
a

tt
o

rf
 

Hattorf am Harz 4 --- --- --- 

Hattorf am Harz 5 Gewerbe Außenbereich 480 m --- --- 

Hattorf am Harz 6 Innenbereich 1.000 m --- --- 

Hattorf am Harz 7 Innenbereich 1.000 m pot. Konflikt --- 

Hattorf am Harz 8 --- pot. Konflikt --- 

Hattorf am Harz 9 Gewerbe Außenbereich 480 m pot. Konflikt --- 

P
ö

h
ld

e
 

Herzberg am Harz 1 --- --- --- 

Herzberg am Harz 2 Innenbereich 1.000 m --- --- 

T
e

tt
e

n
-

b
o

rn
 

Bad Sachsa 3 Innenbereich 480 m, Außenbe-

reich 480 m 

  

Bad Sachsa 4 Innenbereich 1.000 m   
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 WEA Negativkriterien Artenschutz Gebietsschutz 

Bad Sachsa 5 Innenbereich 1.000 m   

N
e

u
h

o
f Bad Sachsa 1 Innenbereich 1.000 m --- pot. Konflikt 

Bad Sachsa 2 Innenbereich 1.000 m --- --- 

B
a

rb
is

 

Bad Lauterberg 1 --- pot. Konflikt pot. Konflikt 

Bad Lauterberg 2 --- pot. Konflikt pot. Konflikt 

Bad Lauterberg 3 --- pot. Konflikt pot. Konflikt 

M
a

ri
e

n
ga

rt
e

n
 

Mariengarten 1 --- pot. Konflikt  

Mariengarten 2 --- pot. Konflikt  

Mariengarten 3 --- pot. Konflikt  

Mariengarten 4 --- pot. Konflikt  

 

Auf Basis der überschlägigen Konfliktermittlung werden anschließend Anpassungen an den Negativkriterien 

vorgenommen, die ausschließlich auf Flächen im Umfeld von 480 m zu Bestandsanlagen (Repoweringflächen) 

zur Geltung kommen. Ziel der Anpassung von Negativkriterien im Umfeld von Bestandsanlagen ist insbeson-

dere auch die Möglichkeit, bestehende Windparks sinnvoll zu erweitern und etablierte bzw. akzeptierte 

Standorte in die Kulisse der Vorranggebiete aufzunehmen, um damit gleichzeitig den Umfang neu und erst-

malig für die Windenergienutzung in Anspruch genommener Flächen im Planungsraum zu verringern. Nicht 

zuletzt wird durch die gewählte Vorgehensweise aber auch dem überragenden öffentlichen Interesse an den 

bereits vorhandenen Windenergieanlagen gemäß § 2 EEG 2023 Rechnung getragen. Die Anpassungen bein-

halten bspw. eine mit der vorhandenen Vorbelastung und den Gewöhnungseffekten begründete, maßvolle 

Reduktion des Vorsorgeabstands zu Wohnnutzungen. Das planerische Konzept des Landkreises berücksichtigt 

dabei weiterhin Aspekte der Vorsorge; beispielsweise indem der auf 800 m reduzierte Vorsorgeabstand zu 

Ortschaften deutlich auch weiterhin deutlich über die zweifache Anlagenhöhe hinausreicht. Der Vorsorgeab-

stand zu Wohnnutzungen im Außenbereich wird indes auf 480 m (zweifach Anlagenhöhe) reduziert. Die An-

passung der Siedlungsabstände ist dabei nicht zuletzt auch damit begründet, dass die Bestandsanlagen teil-

weise schon deutlich näher an benachbarte Siedlungen heranreichen. Im Weiteren wird auch der im Zuge der 

Einzelfallprüfung als Abwägungskriterium mit besonderem Gewicht berücksichtigte „Verbreitungsschwer-

punkt Rotmilan“ im Bereich von Repoweringflächen differenziert bewertet. Überlagert der Verbreitungs-

schwerpunkt bestehende Windparks oder Anlagen, führt der Verbreitungsschwerpunkt hier nicht zwingend 

zu einem Verzicht auf eine Festlegung als VR WEN. Im Weiteren wird auf die zusätzlichen Vorsorgeabstände 

zu Bundesautobahnen und Gleistrassen verzichtet. Eine Übersicht aller für die Repoweringflächen angesetz-

ten, modifizierten Negativkriterien ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.  

Tabelle 5: Auf Repoweringflächen angewandte, modifizierte Negativkriterien  

Schutzgegenstand Fläche Mindestabstand 

Gebiete mit überwiegender Wohnnutzung im Innenbereich 

nach §§ 30 und 34 BauGB (Geltungsbereich Bebauungs-

plan/Grundstücksgrenzen) 
 

 

Grundstücksgrenze, In-

nenbereichssatzung 

800 m 

Wohngebäude im Außenbereich (inkl. Splittersiedlungen) nach 

§ 35 BauGB 
480 m 

Wochenendhaus-, Ferienhaus- und Campingplatzgebiete 800 m 

Kurbereich/Kurgebiet 
 

800 m 

Krankenhäuser/Kliniken 800 m 



Begründung 

Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Windenergienutzung  

45 

Schutzgegenstand Fläche Mindestabstand 

Gewerbe-/Industriegebiet im Innenbereich 
Geltungsbereich / 

Grundstück 
480 

Gewerbe-/Industriegebiet im Außenbereich 
Geltungsbereich / 

Grundstück 
--- 

Bundesautobahn 
Befestigte Fahrbahn 
(Darstellung aus RROP)  

40 m 

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit regionaler Bedeutung 
Befestigte Fahrbahn 
(Darstellung aus RROP)  

20 m 

Gleisanlage/Schienenweg 

Befestigte Gleisanlage 
(Darstellung aus RROP, 

Baukörper aus ALKIS)  

10 m 

 

Die nach Anwendung der modifizierten Negativkriterien verbleibenden Repoweringflächen werden als zu-

sätzliche Potenzialflächen in die nach der Potenzialflächenanalyse verbliebenen Potenzialflächenkulisse inte-

griert. Für diese Flächen erfolgt dann gemeinsam und gleichberechtigt die eigentliche Einzelfallprüfung (siehe 

Abschnitt 4.2.2), welche für als VR WEN festgelegte Potenzialflächenkomplexe in den zugehörigen Gebiets-

blättern dokumentiert ist. Das hierdurch hinzukommende Repowering-Potenzial im Landkreis Göttingen ist 

in Tabelle 6 dargestellt. Nicht berücksichtigt sind hierin Überschneidungen mit bereits bestehenden Sonder-

gebieten für die Windenergie (Bauleitplanung) sowie die Überlagerungen mit den ohnehin mit den Negativ-

kriterien in Einklang stehenden Potenzialflächen.  

Tabelle 6: Isoliertes Repoweringpotenzial  

Windpark  Suchraum [ha] Repowering-Potenzial [ha] 

Barbis 137,81 0,00 

Bischhausen 233,23 98,47 

Deiderode 106,74 22,44 

Dransfeld  142,71 72,55 

Elbingerode 109,31 18,07 

Güntersen 115,61 77,39 

Hattorf 267,92 189,76 

Höherberg 467,64 368,33 

Klingsberg  100,52 31,54 

Mariengarten 175,25 110,79 

Osterode 72,35 3,18 

Pöhlde 81,47 40,85 

Tettenborn 175,49 35,41 

Vogelsang 192,27 78,87 

gesamt 4464,73 1147,64 

 

Sonderbauflächen/Sondergebiete für Windenergieanlagen aus kommunalen Bauleitplänen 

Von den 18 Kommunen des Landkreises Göttingen treffen 14 in ihren rechtswirksamen Flächennutzungsplä-

nen Aussagen zur Windenergienutzung durch die Festlegung von Sonderbauflächen (S) oder Sondergebieten 
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(SO) Windenergienutzung (nachfolgend einheitlich benannt als Sondergebiete). Bei etwa einem Drittel dieser 

Pläne bzw. Planänderungen erfolgten die Flächenausweisungen bereits vor über 20 Jahren (fünf Pläne aus 

2001 und älter). Ein weiteres Drittel, ebenfalls fünf Pläne stammen aus der Zeitspanne 2004 bis 2007. Erst die 

drei Pläne aus den Jahren 2013 bis 2016 sowie ein Plan aus 2021 entstanden nach dem Beschluss des Atom-

ausstiegs der Bundesregierung im Zeichen der Energiewende. Die rechtswirksamen Sondergebiete dieser Flä-

chennutzungspläne sollen gleichwohl, sofern möglich, mit Rücksicht auf die kommunalen Interessen sowie 

Privatinteressen von betroffenen Eigentümern/Betreibern möglichst erhalten und als VR WEN auch regional-

planerisch gesichert werden. Überdies sollen auch die drei im Entwurfsstadium befindlichen kommunalen 

Planungen, deren Aufstellungsverfahren allerdings alle seit vier und mehr Jahren ruhen, berücksichtigt und 

auf ihre Übernahmefähigkeit hin überprüft werden. Gleiches gilt für die ehemals rechtswirksamen Sonderge-

bietsflächen des Flecken Bovenden. Bei Neuaufstellung des F-Plans in 2022 wurde im Hinblick auf das beste-

hende Windenergiekonzept des Landkreises zum 1. Entwurf des RROP von einer erneuten Ausweisung jener 

Sondergebiete abgesehen. Auch diese Flächen werden berücksichtigt und auf ihre Übernahmefähigkeit hin 

überprüft  

Aus diesem Grund ist nach Durchführung der Potenzialflächenanalyse eine systematische Überprüfung der 

Vereinbarkeit aller rechtswirksamen und verfestigt geplanten kommunalen Sondergebiete für Windenergie-

anlagen erfolgt. Hierbei wurde die Vereinbarkeit dieser Flächen mit den Planungszielen und ein mögliches 

Abweichen von den pauschalen Negativkriterien im Einzelfall und unter Berücksichtigung von möglicherweise 

bestehenden, unüberwindlichen rechtlichen Ausschlussgründen untersucht. Sonderbauflächen oder Teilflä-

chen von diesen, die im Rahmen dieser systematischen Prüfung als mit den Planungszielen vereinbar und 

rechtlich durchführbar bewertet wurden, werden der auf Grundlage der Potenzialflächenanalyse mit Nega-

tivkriterien erzeugten Flächenkulisse hinzugefügt, sofern sie nicht ohnehin bereits Bestandteil dieser Kulisse 

sind.  

Die erfolgte Überprüfung ist in nachstehender Tabelle zur Übersicht dokumentiert. 
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Tabelle 7: Überprüfung kommunaler windenergiebezogener Planungen auf Vereinbarkeit mit dem Planungs-

konzept und Aufnahme in die Potenzialflächenkulisse 

 

Kartenausschnitt Kurzbewertung Ergebnis 

25. Änderung des Flächennutzungsplans Bad Grund (rechtswirksam) 

SO bei Eisdorf, 10,6 ha, Höhenbeschränkung auf 100 m, 

nicht bebaut 

 

Angestrebter Siedlungsabstand (In-

nenbereich) von 1000 m wird deut-

lich unterschritten, Minimalabstand 

beträgt tlw. weniger als das 2-Fache 

der Höhe der Referenzanlagen und 

großflächig lediglich 500 m. Zudem 

sind keine WEA vorhanden, sodass 

weder besondere private Belange 

noch Gewöhnungseffekte oder eine 

sonstige Vorbelastung bestehen. 

entfällt 

 

10. Änderung des Flächennutzungsplans Bad Sachsa, Teilplan 3a (rechtswirksam) 

SO bei Tettenborn, 49,0 ha, Höhenbeschränkung auf 

100 m, 5 WEA vorhanden 

 

Angestrebter Siedlungsabstand von 

1000 m wird sehr deutlich unter-

schritten, Minimalabstand unter 

500 m; bestehende WEA nur 100 m 

hoch; die Teilflächen des SO, die 

den Siedlungsabstand nicht einhal-

ten, sind angesichts der 240 m ho-

hen Referenzanlage nicht geeignet, 

da dort bisher allenfalls 100 m 

hohe Anlagen stehen. 

Teilflächen 

mit zu gerin-

gem Sied-

lungsab-

stand entfal-

len 
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10. Änderung des Flächennutzungsplans SG Dransfeld (rechtswirksam) 

SO südl. Imbsen, 25,1 ha, 5 WEA vorhanden Gesamtfläche befindet sich in ei-

nem militärischen Interessensbe-

reich; ein Repowering der beste-

henden Windenergieanlagen ist 

ggfs. möglich, dieser Bereich ist je-

doch ohnehin bereits Bestandteil 

der ermittelten Potenzialflächenku-

lisse. 

Die nicht mit Windenergieanlagen 

bestandenen Teilflächen sind auf-

grund der militärischen Belange 

nicht geeignet. 

Teilflächen, 

die nicht mit 

WEA bestan-

den sind, 

entfallen 

SO Jühnde, 40,9 ha, 5 WEA vorhanden 

 

Angestrebter Siedlungsabstand zum 

Innenbereich von 1000 m geringfü-

gig um max. 75 m unterschritten, 

große Teile ohne Konflikt mit Nega-

tivkriterien, 5 moderne WEA geneh-

migt. Vollständige Aufnahme in Po-

tenzialflächenkulisse. 

Übernahme 

Entwurf 12. Änderung des Flächennutzungsplans Stadt Duderstadt (nicht rechtswirksam) 

SO-Entwurf Esplingerode, 35,0 ha, nicht bebaut 

 

Große Teile konzeptkonform, im 

Norden aber Siedlungsabstand Au-

ßenbereich sehr deutlich unter-

schritten. Da noch nicht bebaut und 

keine Rechtswirksamkeit, hier Ver-

zicht auf Übernahme in Potenzial-

flächenkulisse. 

Teilflächen 

mit zu gerin-

gem Sied-

lungsab-

stand entfal-

len 
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Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Friedland 2006 (rechtswirksam) 

SO Deiderode, 27,8 ha, 3 80 m hohe WEA 

 

Vollständig von entgegenstehen-

den militärischen Belangen überla-

gert; vorhandene Anlagen nur 80 m 

hoch, Repowering mit 3fach höhe-

ren Anlagen absehbar nicht mög-

lich; SO sollte zudem im Rahmen 

des derzeit ruhenden Änderungs-

verfahrens zum Flächennutzungs-

plan (siehe unten!) entfallen.   

entfällt 

Entwurf 6. Änderung des Flächennutzungsplans Friedland (nicht rechtswirksam) 

SO-Entwurf Groß Schneen, 44,0 ha, nicht bebaut 

 

F-Plan nicht rechtswirksam, Ent-

wurf ruht, westliche Teilfläche 

überlagert sich mit entgegenste-

henden militärischen Belangen; 

östliche Teilfläche unterschreitet 

Siedlungsabstand von 1000 m zum 

Innenbereich. Da nicht mit WEA be-

baut und ruhender Planentwurf 

kein Abweichen von überlagernden 

Negativkriterien. 

entfällt 

SO-Entwurf Wendebach-Stausee, 24,4 ha, nicht bebaut 

 

F-Plan nicht rechtswirksam; Sied-

lungsabstand 1.000 m um maximal 

250 m unterschritten; kein Anla-

genbestand und entsprechend we-

der Vorbelastung, noch Gewöh-

nungseffekte; allerdings gewisse 

Abschirmung benachbarter Orte 

durch Relief und Gehölze, zudem 

bestehen Vorplanungen (WEA Rein-

häuser Berg). Direkt angrenzend 

sind Potenzialflächen gem. Potenzi-

alflächenanalyse vorhanden. Daher 

Aufnahme in Potenzialflächenku-

lisse. 

Übernahme 
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2. Änderung des Flächennutzungsplans Gleichen (rechtswirksam) 

SO Elbickerode, 127,3 ha, 5 WEA vorhanden 

 

Größere Teilflächen sind konzept-

konform, innerhalb dieser Flächen 

befinden sich auch bereits 5 Wind-

energieanlagen; im Norden wird 

der gesetzlich anzunehmende Mini-

malabstand zu Wohngebäuden un-

terschritten, hier keine Aufnahme 

in Potenzialflächenkulisse möglich. 

Im Süden und Osten zudem Teilbe-

reiche mit Unterschreitung 1000 m 

Siedlungsabstand zum Innenbe-

reich, da hier derzeit keine Wind-

energieanlagen vorhanden Entfall 

dieser Teilflächen 

Teilflächen 

mit zu gerin-

gem Sied-

lungs-ab-

stand entfal-

len 

Hinweis: Flä-

che wird 

aufgrund 

Nähe zu Na-

tura 2000-

Gebieten 

nicht als 

Vorrangge-

biet WEN 

festgelegt! 

SO Bischhausen, 148,2 ha, 6 WEA vorhanden 

 

Große Teilfläche konzeptkonform, 

im Nordosten Überlagerung mit 

entgegenstehenden militärischen 

Belangen, dieser Bereich entfällt; 

im Westen Unterschreitung 1000 m 

Siedlungsabstand zum Innenbe-

reich, da hier noch kein Anlagenbe-

stand und auch keine Planung, ent-

fällt auch dieser Bereich. Südliche 

Teilfläche unterschreitet Siedlungs-

abstand geringfügiger, da hier zu-

dem bereits 2 WEA vorhanden, 

Aufnahme der Teilfläche in die Po-

tenzialflächenkulisse 

Teilflächen 

mit zu gerin-

gem Sied-

lungsab-

stand und 

militärischen 

Belangen im 

Norden ent-

fallen 

Hinweis: Flä-

che wird 

aufgrund 

Nähe zu Na-

tura 2000-

Gebieten 

nicht als 

Vorrangge-

biet WEN 

festgelegt! 

  



Begründung 

Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Windenergienutzung  

51 

SO Diemarden, 46,6 ha, nicht bebaut 

 

Unterschreitet großflächig den 

1000 m-Siedlungsabstand zum In-

nenbereich teils um mehrere Hun-

dert Meter, zudem keine Wind-

energieanlagen vorhanden, sodass 

keine Vorbelastung und Gewöh-

nungseffekte vorhanden sind. Da-

her keine Aufnahme in Potenzialflä-

chenkulisse.  

entfällt 

Fortschreibung des Flächennutzungsplans Hann.-Münden 2000 (rechtswirksam) 

SO Lippoldshausen 1+2, 10,5 ha, nicht bebaut 

 

Beide Flächen unterschreiten voll-

ständig den Siedlungsabstand von 

1.000 m zum Innenbereich um bis 

zu 300 m. Zudem wird teilweise der 

240 m Korridor der BAB 7 tangiert. 

Da keine Bestandsanalgen und ent-

sprechend keine Gewöhnung und 

Vorbelastung vorhanden ist und zu-

dem eine heute völlig unrealisti-

sche Höhenbegrenzung auf 50 m 

Nabenhöhe besteht, erfolgt keine 

Übernahme in die Potenzialflächen-

kulisse.  

entfällt 

9. und 14. Änderung des Flächennutzungsplans SG Hattorf am Harz (rechtswirksam) 

SO Deponie Hattorf, 89,0 ha, 6 WEA vorhanden 

 

Großflächig konzeptkonform, nur 

kleiner Teil im Norden unterschrei-

tet Siedlungsabstand um bis zu 

150 m; alle bestehenden WEA lie-

gen in den konzeptkonformen Flä-

chen; die Teilfläche im Norden ent-

fällt daher, um ausreichenden Sied-

lungsabstand auch weiterhin zu ge-

währleisten. 

Teilfläche 

mit zu gerin-

gem Sied-

lungsab-

stand ent-

fällt 
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SO Ochsenberg, 7,3 ha, 3 WEA vorhanden 

 

Fläche liegt komplett im Bereich 

der genehmigten Platzrunde Segel-

flugplatz Hattorf bzw. in dessen 

Schutzbereich, vorhandene WEA 

sind nur 100 m hoch, größere mo-

derne Anlagen vsl. wegen luftfahrt-

rechtlicher Belange nicht mehr ge-

nehmigungsfähig; daher keine Auf-

nahme in Potenzialflächenkulisse. 

entfällt 

 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Osterode am Harz 1998 (rechtswirksam) 

SO Katzenstein, 55,4 ha, nicht bebaut 

 

Nur sehr kleinflächig im Norden 

konzeptkonform, sonst großräumig 

den 1000 m Siedlungsabstand (In-

nenbereich) unterschreitend, dazu 

erhöhte Lage ggü Osterode am 

Harz mit verstärkter bedrängender 

Wirkung. Stark veralteter Plan aus 

1998 ohne Bestandsanlagen, so-

dass keine Vorbelastung und Ge-

wöhnungseffekte bestehen; daher 

keine Übernahme in die Potenzial-

flächenkulisse. 

entfällt 

SO Burgweg, 128,4 ha, 1 WEA vorhanden 

 

Größere Teile im zentralen Bereich 

sind konzeptkonform, an West-, 

Nord- und Ostrand jedoch z.T. 

deutliche Unterschreitung des Sied-

lungsabstand von 1.000 m zum In-

nenbereich um mehrere Hundert 

Meter; dies wird in Richtung Oste-

rode am Harz aufgrund von Be-

troffenenzahl und Reliefsituation 

als problematisch bewerten; aktu-

elle Planungen liegen zudem nicht 

in diesen Teilbereichen. Diese ent-

fallen daher. Südlicher Teil, mit al-

len geplanten WEA, wird in die Po-

tenzialflächenkulisse aufgenom-

men. 

Nicht be-

baute/be-

plante Teil-

flächen mit 

zu geringem 

Siedlungs-

abstand ent-

fallen 
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SO Feldbrunnen, 27,3 ha, nicht bebaut 

 

Großteil der Fläche ist konzeptkon-

form, an den Rändern jedoch Unter-

schreitung Siedlungsabstände zu In-

nenbereich (im Osten) und Außen-

bereich (Norden) um ca. 125 m, 

keine Bestandsanlagen aber 3 ge-

plante WEA, geplante Standort teils 

noch näher an den Siedlungen; auf-

grund geringfügiger Unterschrei-

tung und vorhandener Planungen 

erfolgt Aufnahme in die Potenzial-

flächenkulisse 

Nahezu 

komplette 

Übernahme  

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans SG Radolfshausen 2006 (rechtswirksam) 

SO Ebergötzen, 32,5 ha, 2 WEA vorhanden 

 

Südhälfte konzeptkonform, der 

Nordteil unterschreitet den Sied-

lungsabstand zum Innenbereich 

von 1.000 m sehr deutlich (lediglich 

550 m); 2 WEA im Bestand vorhan-

den, jedoch nur 100 m hoch und 

nicht im Nordteil; der nicht kon-

zeptkonforme Nordteil entfällt da-

her. 

Teilfläche 

mit zu gerin-

gem Sied-

lungsab-

stand ent-

fällt 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Staufenberg (rechtswirksam) 

SO Benterode, 19,6 ha, nicht bebaut 

 

Komplette Fläche unterschreitet 

den Siedlungsabstand von 1000 m 

(Innenbereich) um bis zu 500 m. Zu-

dem sind angestrebte Mindestab-

stände zur BAB 7 sowie umliegen-

den Gewerbegebieten unterschrit-

ten. Da überdies keinerlei Bebau-

ung mit WEA vorliegt und die vor-

handene Höhenbegrenzung auf 

100 m moderne Anlagen aus-

schließt, erfolgt keine Übernahme 

in die Potenzialflächenkulisse.  

entfällt 
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SO Lutterberg, 25,1 ha, nicht bebaut 

 

Lediglich ein kleiner Teilbereich im 

Nordosten ist konzeptkonform. 

Größere Teile insbesondere nach 

Südosten und Süden unterschreiten 

den Siedlungsabstand zum Innen-

bereich um bis zu 250 m; im Nor-

den zudem Unterschreitung Sied-

lungsabstand zum Außenbereich. 

Da keine Bestandsanlagen und ent-

sprechend keine Vorbelastung und 

Gewöhnungseffekte vorliegen, er-

folgt keine Übernahme in die Po-

tenzialflächenkulisse. 

entfällt 

6. und Entwurf 13. Änderung des Flächennutzungsplans Adelebsen (6. Änderung rechtswirksam, 13. Ände-

rung im Entwurf) 

Die windenergiebezogenen Sondergebiete des rechtswirksamen Flächennutzungsplans Adelebsen sowie des 

ruhenden Entwurfs liegen vollständig innerhalb der ermittelten Potenzialflächenkulisse und weisen daher keine 

Konflikte mit Negativkriterien auf. Eine entsprechende Überprüfung ist nicht erforderlich und alle Flächen sind 

Bestandteil der Potenzialflächenkulisse für die Einzelfallprüfung. 

Adelebsen Güntersen, 10,6 ha 

 

Adelebsen-West, 31,4 ha 

 

Adelebsen Barterode, 139,3 ha 

 

 

  



Begründung 

Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Windenergienutzung  

55 

37. Änderung des Flächennutzungsplans Gieboldehausen (rechtswirksam) 

Die beiden windenergiebezogenen Sondergebiete des Flächennutzungsplans Gieboldehausen liegen vollstän-

dig innerhalb der ermittelten Potenzialflächenkulisse und weisen daher keine Konflikte mit Negativkriterien 

auf. Eine entsprechende Überprüfung ist nicht erforderlich und alle Flächen sind Bestandteil der Potenzialflä-

chenkulisse für die Einzelfallprüfung. 

Gieboldehausen Höherberg, 205,3 ha 

 

Gieboldehausen Pinnekenberg, 35,0 ha 

 

11. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Herzberg am Harz (rechtswirksam) 

Das windenergiebezogene Sondergebiet des Flächennutzungsplans Herzberg am Harz liegt vollständig inner-

halb der ermittelten Potenzialflächenkulisse und weist daher keine Konflikte mit Negativkriterien auf. Eine ent-

sprechende Überprüfung ist nicht erforderlich und alle Flächen sind Bestandteil der Potenzialflächenkulisse für 

die Einzelfallprüfung. 

Herzberg Pöhlde, 1,6 ha 
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15. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Rosdorf (rechtswirksam) 

Das windenergiebezogene Sondergebiet des Flächennutzungsplans Rosdorf liegt vollständig innerhalb der er-

mittelten Potenzialflächenkulisse und weist daher keine Konflikte mit Negativkriterien auf. Eine entsprechende 

Überprüfung ist nicht erforderlich und alle Flächen sind Bestandteil der Potenzialflächenkulisse für die Einzel-

fallprüfung. 

Rosdorf Mariengarten, 60,9 ha 

 

 

4.2.4 Ergebnis der Potenzialflächenanalyse auf Grundlage von Negativ- und Positivkriterien 

Nach dem pauschalen Abzug der beschriebenen Negativkriterien vom Planungsraum und der anschließenden 

Überprüfung auf nachträgliche Ergänzung der auf diese Weise ermittelten Flächenkulisse auf Basis der beiden 

Positivkriterien ergeben sich die für eine Festlegung als VR WEN infrage kommenden Potenzialflächen im 

Landkreis Göttingen zunächst als Rohkulisse. 

Diese Potenzialfläche, welche die Grundlage für die anschließende Einzelfallprüfung darstellt, weist eine 

Gesamtfläche von 10.949,4 Hektar entsprechend 6,68 Prozent der Landkreisfläche auf. Aus dieser Rohku-

lisse werden im Zuge der Einzelfallprüfung die festzulegenden VR WEN entwickelt. 

4.2.5 Bildung von Potenzialflächenkomplexen (PFK)  

Relativ eng benachbarte Potenzialflächen wirken in der Realität auf den Betrachter und auf die Umwelt oft-

mals faktisch gemeinsam, da Windenergieanlagen untereinander aus verschiedenen Gründen ohnehin meh-

rere Hundert Meter Abstand halten. Diesen Effekt skizziert die nachfolgende Abb. 8: . In beiden gezeigten 

Fällen ergibt sich bei Umsetzung der Planung ein potenziell deckungsgleiches Anlagenraster mit den entspre-

chend identischen Wirkungen.  
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Fall a) zusammenhängende Potenzialfläche mit einer 
Größe von 35 ha bei einem Anlagenabstand von 
500 m in Hauptwindrichtung und 300 m abseits der 
Hauptwindrichtung 

 

 
Fall b) durch lineare Elemente geteilte Potenzialflä-
chen mit einer Größe von 19 ha und  
12 ha bei einem Anlagenabstand von 500 m in 
Hauptwindrichtung und 300 m abseits der 
Hauptwindrichtung 

Abb. 8:  Bildung von Potenzialflächenkomplexen  

Eine getrennte Beurteilung der in Fall b) der Abbildung skizzierten Potenzialflächen, wäre nicht sachgerecht 

und würde die zu erwartenden Auswirkungen in unzulässiger Weise in Teilwirkungen aufteilen, welche unter 

Umständen die bei Umsetzung beider Flächen tatsächlich zu erwartenden summarischen Auswirkungen ver-

schleiern würden. Die ermittelten Potenzialflächen werden aus diesem Grund zu sog. Potenzialflächenkom-

plexen (PFK) zusammengefasst. 

Hierzu hat sich der Landkreis Göttingen mit der Frage auseinandergesetzt, bis zu welchem Abstand einzelne 

oder Gruppen von Windenergieanlagen für den Betrachter und in Bezug auf ihre Umweltauswirkungen ge-

meinsam wirken. Ausgehend von diesem Abstand wird eine Maximalentfernung zwischen einzelnen Potenzi-

alflächen definiert, bis zu welcher diese zu PFK zusammengefasst werden. Diesen Maximalabstand beziffert 

der Landkreis ausgehend von der maximalen Entfernung zwischen Windenergieanlagen des Referenztyps mit 

einem Rotordurchmesser von 165 m bei einem gängigen Aufstellungsraster (Abstand in Hauptwindrichtung: 

5facher Rotordurchmesser, Abstand quer zur Hauptwindrichtung: 3facher Rotordurchmesser) unter Berück-

sichtigung eines Sicherheitsabschlags auf einen Wert von 700 m. Im Zuge der Zusammenfassung der Potenzi-

alflächen auf Basis des 700 m-Wertes wurde zudem in Grenzfällen (Abweichung um maximal 100 m vom Re-

gelwert) die Sinnhaftigkeit im Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten über-

prüft, sodass im Einzelfall geringfügig (bis maximal 100 m) und entsprechend begründet vom Pauschalwert 

abgewichen werden kann.  

Im Ergebnis wurden die ermittelten Potenzialflächen zu insgesamt 51 PFK für die Einzelfallprüfung zusam-

mengefasst. Siehe nachfolgende Tabelle 8 auf Seite 59. 
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Abb. 9:  Übersicht der Potenzialflächenkomplexe für die Festlegung als VR WEN 
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4.3 Einzelfallprüfung der PFK mit Vollziehbarkeitsprognose und Letztabwägung 

Die im Zuge der Potenzialflächenanalyse ermittelten 51 Potenzialflächenkomplexe (PFK) werden im Zuge der 

Einzelfallprüfung einer weitergehenden, flächenbezogenen Prüfung unterzogen. Da die PFK mit einer Ge-

samtfläche von 11.000 ha weit über das gesetzlich geforderte und als raumverträglich anzusehende Maß hin-

ausgehen, sind nicht alle PFK als VR WEN festzulegen. Im Sinne der vorgenommenen Positivplanung muss die 

vollständige Einzelfallprüfung inkl. Vollziehbarkeitsprognose jedoch nur für die als VR WEN festgelegten Flä-

chen vollständig durchgeführt werden (siehe hierzu auch § 249 Abs. 6 Satz 2 BauGB). Daher erfolgt zunächst 

eine Grobprüfung und Vorauswahl der 51 PFK auf der Basis der Planungsziele des Landkreises sowie als be-

sonders gewichtig erachteter, jedoch nicht pauschal, sondern nur im Wege der Einzelfallprüfung sinnvoll und 

sachgerecht zu berücksichtigender Belange (siehe Abschnitt 4.3.1.). Nur diese vorausgewählten PFK, welche 

nach dem Willen des Landkreis Göttingen für eine Festlegung als VR WEN ausgewählt werden sollen, werden 

sodann im Einzelnen zu den flächenspezifisch konkurrierenden Nutzungen/Belangen in Beziehung gesetzt 

4.3.1 Grobprüfung und Vorauswahl vertieft zu prüfender PFK 

Ausgangspunkt der Grobprüfung und Vorauswahl sind die Planungsziele des Landkreis Göttingen. Hierzu ge-

hört, dass zur Vermeidung unnötiger Neu-Inanspruchnahme bisher nicht vorbelasteter Flächen sowie zur an-

gemessenen Würdigung bestehender kommunaler und privater Belange bereits vorhandene Windparks und 

windenergiebezogene Bauleitplanungen nach Möglichkeit als VR WEN festgelegt und als Kristallisationskerne 

weiterer Festlegungen dienen sollen. Derartige Flächen enthaltende PFK werden aus diesem Grund vorrangig 

für die vertiefte Betrachtung ausgewählt.  

Überdies werden die nicht pauschal zur Anwendung gebrachten, aber in der Abwägung mit besonderem Ge-

wicht versehenen und damit im Regelfall zu einem Verzicht auf die Festlegung als VR WEN führenden Aspekte  

• Artenschutz (Verbreitungsschwerpunkte des Rotmilans18, Nahbereiche zu kollisionsgefährdeten Vo-

gelarten nach § 45b BNatSchG), 

• Natura 2000-Verträglichkeit, 

• Landschaftsschutz inkl. Vermeidung einer übermäßigen teilräumlichen Kumulation  

• und das Ziel, einer bestmöglichen Konzentrations-/Bündelungswirkung durch Auswahl ausreichend 

großer Flächen  

herangezogen und auf diese Weise nicht weiter zu verfolgende PFK ausgeschieden. Die nachfolgende Tabelle 

beinhaltet die Ergebnisse der Vorauswahl sowie eine kurze Begründung der Auswahlentscheidung. 

Tabelle 8: Ergebnis der Grobprüfung und Vorauswahl von PFK für die Festlegung von VR WEN 

PFK-
Nummer Bei Entfall PFK: Kurzbegründung  

Ergebnis der Vor-
auswahl 

1 

PFK wird aufgrund des negativen Prüfergebnisses der Überprüfung kommunaler, 

windenergiebezogener Planungen (siehe  

Tabelle 7) nicht weiterverfolgt. entfällt 

2 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

3 

Geringe Größe i.V.m. fehlender Kompaktheit, Beeinträchtigung von Erholungsnut-

zung am direkt angrenzenden Golfplatz, umfangreiche Erschließung innerhalb von 

Wald für gleichzeitig kleine nutzbare Flächen entfällt 

4 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

                                                           
18 Zur Vertiefung siehe Umweltbericht, Kap. 3.5.2. 
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PFK-
Nummer Bei Entfall PFK: Kurzbegründung  

Ergebnis der Vor-
auswahl 

5 

Direktes Angrenzen an EU-Vogelschutzgebiet „Untereichsfeld-Ohmgebirge“ mit 

Schutzziel Rotmilan entfällt 

6 

Mehr oder weniger eingefasst in das EU-Vogelschutzgebiet „Untereichsfeld-Ohm-

gebirge“ mit Schutzziel Rotmilan entfällt 

7 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

8 

Direktes Angrenzen an EU-Vogelschutzgebiete „Untereichsfeld-Ohmgebirge“ (im 

Süden) und „Unteres Eichsfeld“ (im Norden) mit jeweiligem Schutzziel Rotmilan entfällt 

9 

Direktes Angrenzen an FFH-Gebiet „Reinhäuser Wald“ Natura 2000 problematisch 

(i.V.m. EU-Vogelschutzgebiet „Unteres Eichsfeld“ ist hier auch der Rotmilan als 

Schutz- und Erhaltungsziel definiert), Waldgebiet tlw. ökologisch wertvoll, verhält-

nismäßig umfangreiche Erschließung im Wald für kleine Nutzfläche erforderlich entfällt 

10 

Direktes Angrenzen an FFH-Gebiet „Buchenwälder und Kalkmagerrasen zwischen 

Dransfeld und Hedemünden“, Nahbereich mehrerer Rotmilanvorkommen betrof-

fen  entfällt 

11 

PFK wird aufgrund des negativen Prüfergebnisses der Überprüfung kommunaler, 

windenergiebezogener Planungen (siehe  

Tabelle 7) nicht weiterverfolgt. entfällt 

12 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

13 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

14 

Direktes Angrenzen an EU-Vogelschutzgebiet „Unteres Eichsfeld“ mit Schutzziel 

Rotmilan entfällt 

15 

Eingriff in besonders schutzwürdige und bisher ungestörte Landschaft (Bramwald) 

und dabei vglw. geringe Größe mit entsprechend geringer Konzentrations-/Bünde-

lungswirkung entfällt 

16 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

17 

PFK wird aufgrund des negativen Prüfergebnisses der Überprüfung kommunaler, 

windenergiebezogener Planungen (siehe  

Tabelle 7) nicht weiterverfolgt. entfällt 

18 

Direktes Angrenzen an EU-Vogelschutzgebiet „Untereichsfeld-Ohmgebirge“ mit 

Schutzziel Rotmilan entfällt 

19 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

20 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

21 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

22 

Großflächig im Verbreitungsschwerpunkt Rotmilan, nur kleine Teilflächen nicht 

hiervon betroffen, Vermeidung übermäßiger teilräumlicher Kumulation im Raum 

Duderstadt-Rhumspringe entfällt 

23 

Direktes und großflächiges Angrenzen an EU-Vogelschutzgebiet „Unteres Eichs-

feld“ mit Schutzziel Rotmilan entfällt 

24 

Vglw. geringe Konzentrations-/Bündelungswirkung aufgrund fehlender Kompakt-

heit und geringerer Größe, im Umfeld besser geeignete PFK vorhanden entfällt 

25 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

26 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

27 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 
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PFK-
Nummer Bei Entfall PFK: Kurzbegründung  

Ergebnis der Vor-
auswahl 

28 

Große Teilflächen im Verbreitungsschwerpunkt Rotmilan, verbleibende Teilflächen 

zu klein und mit zu geringer Konzentrations-/Bündelungswirkung entfällt 

29 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

30 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

31 

Ungünstige Lage an südexponierten Waldrändern in Hanglage, Nähe zur Burg Ade-

lebsen als Erholungszielpunkt und landschaftsprägendes Element, besser geeig-

nete PFK in der Umgebung vorhanden entfällt 

32 

Vglw. geringe Konzentrations-/Bündelungswirkung aufgrund fehlender Kompakt-

heit und geringerer Größe, zudem geringe Entfernung zur landesweit bedeutenden 

historischen Kulturlandschaft „Weper“ entfällt 

33 

Lage in kleinräumig hochwertigem Landschaftsraum, besser geeigneter PFK im nä-

heren Umfeld entfällt 

34 

Unmittelbares Angrenzen an FFH-Gebiet „Butterberg/Hopfenbusch“, zudem direkt 

am landschaftsbildprägenden Harzrand gelegen entfällt 

35 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

36 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

37 

Vglw. geringe Konzentrations-/Bündelungswirkung aufgrund fehlender Kompakt-

heit und geringerer Größe, mehrere Nahbereiche bekannter Rotmilan-Brutplätze 

betroffen entfällt 

38 

Vglw. geringe Konzentrations-/Bündelungswirkung aufgrund fehlender Kompakt-

heit und geringerer Größe, Nähe zu einem Segelflugplatz und Konflikt mit luftfahrt-

rechtlichen Belangen sowie i.V.m. besser geeigneten benachbarten PFK unzumut-

bare Umfassung von Herzberg und Hattorf am Harz entfällt 

39 

Sehr geringe Konzentrations-/Bündelungswirkung aufgrund fehlender Kompakt-

heit und schlauchförmiger Geometrie, zudem tlw. unmittelbar am Talsperrenrand 

gelegen und nicht bebaubar entfällt 

40 

Sehr geringe Konzentrations-/Bündelungswirkung aufgrund fehlender Kompakt-

heit und schlauchförmiger Geometrie, zudem Lage innerhalb der landesweit be-

deutenden historischen Kulturlandschaft „Harzer Bergwiesen bei Hohegeiß und 

Zorge“ entfällt 

41 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

42 

Lage vollständig innerhalb Verbreitungsschwerpunkt Rotmilan, dazu direktes An-

grenzen an FFH-Gebiet  entfällt 

43 

Lage zu großen Teilen innerhalb Verbreitungsschwerpunkt Rotmilan, dazu direktes 

Angrenzen an FFH-Gebiet und Lage unmittelbar am landschaftsbildprägenden 

Harzrand entfällt 

44 

Geringe Größe und entsprechend unzureichende Konzentrations-/Bündelungswir-

kung, zudem technische Umsetzbarkeit aufgrund Lage in einem Erdfallgebiet frag-

lich entfällt 

45 Lage vollständig innerhalb Verbreitungsschwerpunkt Rotmilan entfällt 

46 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

47 

Geringe Konzentrations-/Bündelungswirkung aufgrund fehlender Kompaktheit 

und schlauchförmiger Geometrie, zudem unmittelbar am landschaftsbildprägen-

den Harzrand entlang verlaufend entfällt 

48 

Vglw. geringe Konzentrations-/Bündelungswirkung aufgrund fehlender Kompakt-

heit, zudem in der Nachbarschaft besser geeignete PFK vorhanden entfällt 

49 Geringe Größe und Lage unmittelbar am landschaftsbildprägenden Harzrand entfällt 
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PFK-
Nummer Bei Entfall PFK: Kurzbegründung  

Ergebnis der Vor-
auswahl 

50 PFK wird vertieft geprüft. 
Vertiefte Einzelfall-
prüfung 

51 Geringe Größe und Lage unmittelbar am landschaftsbildprägenden Harzrand entfällt 

Im Ergebnis der Grobprüfung und Vorauswahl von PFK für die vertiefte Einzelfallprüfung zur Festlegung als 

VR WEN werden 19 PFK mit einer Gesamtfläche von knapp über 4.000 ha weiterverfolgt. Für alle 19 PFK er-

folgt eine ausführliche Einzelfallprüfung und -abwägung, die in Gebietsblättern dokumentiert und der Be-

gründung als Anlage beigefügt ist.  

4.3.2 Einzelfallprüfung in Gebietsblättern 

Im Zuge der in Gebietsblättern dokumentierten ausführlichen Einzelfallprüfung sind diejenigen öffentlichen 

und privaten Belange, die gegen die Festlegung als VR WEN sprechen, flächenspezifisch mit dem gesetzlich 

verankerten sowie politisch vom Landkreis beschlossenen Erfordernis abzuwägen, der Windenergienutzung 

an geeigneten Standorten eine Entwicklungschance zu geben. Dabei werden alle auf Ebene der Regionalpla-

nung bekannten und relevanten öffentlichen und privaten Belange berücksichtigt. In den Gebietsblättern er-

folgen diese flächenbezogene Abwägung ebenso wie die erforderliche Vollziehbarkeitsprognose, in deren 

Rahmen sichergestellt werden muss, dass in den schließlich festgelegten VR WEN auch tatsächlich Windener-

gieanlagen genehmigt und errichtet werden können. 

Im Zuge dieser Abwägung sind verschiedene Leitgedanken zu beachten: 

• Die Abwägung der Belange muss im Verhältnis zu ihrem objektiven Gewicht erfolgen. Die gesetzliche 

Zielvorgabe des § 2 NWindG i.V.m. § 3 WindBG, nach der im Landkreis Göttingen bis Ende 2027 eine 

Fläche von 1.468 Hektar und bis Ende 2032 eine Fläche von 1.900 Hektar als VR WEN festzulegen sind, 

bedingt dabei – unterstützt durch die Regelungen des § 2 EEG – ein grundsätzlich hohes Gewicht der 

Windenergienutzung in der Abwägung gegen mithin konkurrierende Nutzungen und Belange.  

• Die Abwägung von Belangen, die bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar sind, darf nicht 

bewusst unterbleiben.  

• Die Abwägung muss im Sinne einer sog. Vollziehbarkeitsprognose im Ergebnis erkennen lassen, dass die 

letztlich als VR WEN festgelegten Flächen auch tatsächlich für die Errichtung von Windenergieanlagen 

geeignet sind. Denn anderenfalls könnte sich die innergebietliche Steuerungswirkung des festgelegten 

Vorranges nicht durchsetzen und würden die gesetzlich normierten Flächenziele bezüglich des Ausbaus 

der Windenergienutzung ins Leere laufen.  

Eine besondere Bedeutung im Rahmen der abwägenden Einzelfallprüfung besitzen zudem naturschutzfachli-

che Konflikte. Mit dem Ziel diese Belange frühzeitig und mit angemessenem Gewicht in der Planung zu be-

rücksichtigen, hat sich der Landkreis Göttingen dazu entschieden, die im Rahmen der nach § 8 ROG durchzu-

führende gebietsbezogene Umweltprüfung unmittelbar in die regionalplanerische Einzelfallprüfung und 

Abwägung zu integrieren. Auf diese Weise werden die umweltfachlichen Belange ohne weitergehende Rück-

kopplungsschleifen bei der Flächenauswahl und Vollziehbarkeitsprognose berücksichtigt.  

Anforderungen an Abwägungsergebnis und Vollziehbarkeitsprognose 

Die schließlich im Teilplan Windenergie festgelegten VR WEN sind das Ergebnis des beschriebenen Abwä-

gungs- und Optimierungsprozesses. Sie müssen in Summe die gesetzlichen Flächenziele erfüllen und in ihnen 

müssen nach allem, was bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar ist, Windenergieanlagen ge-

nehmigungsfähig sein. Dabei ist es jedoch nicht erforderlich, dass jeder Quadratmeter innerhalb der festge-

legten Vorranggebiete einer Genehmigung zur Errichtung einer Windenergieanlage offensteht. Da Windener-

gieanlagen in einem Windpark schon aus technischen und wirtschaftlichen Gründen mehrere Hundert Meter 

voneinander entfernt errichtet werden, ist es lediglich erforderlich, dass angesichts gängiger Aufstellungsras-
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ter von Windenergieanlagen absehbar ist, dass hierfür ausreichend Standorte innerhalb der VR WEN zur Ver-

fügung stehen. So können bspw. kleinräumige Belange wie u.a. linienhafte Gewässerläufe, die einer Errich-

tung von Windenergieanlagen entgegenstehen, im Rahmen der Anlagenpositionierung im Genehmigungsver-

fahren ohne wirtschaftliche Einbußen sowie ohne relevante Reduktion der Flächeneffizienz, berücksichtigt 

werden. Dies ist im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 

Aufbau der dokumentierenden Gebietsblätter  

Die Gebietsblätter sind grundsätzlich in drei Kapitel untergliedert. Sie dokumentieren den gesamten Abwä-

gungs- und Entscheidungsprozess ausgehend von der räumlichen Abgrenzung des jeweils betrachteten PFK 

bis hin zur daraus entwickelten Abgrenzung des VR WEN. Für das festgelegte VR WEN wird in der sog. „raum-

ordnerischen Letztentscheidung“ dargelegt, welche konkurrierenden Belange von der Festlegung ggfs. be-

troffen sind und begründet, weshalb diese der Genehmigung von Windenergieanlagen innerhalb der Vor-

ranggebiete (ggfs. unter Berücksichtigung von im Zuge der Genehmigungsverfahren noch zu ergreifenden 

Vermeidungsmaßnahmen) nicht entgegenstehen.  

 

 

Abb. 10:  Aufbau und Ablauf der Einzelfallprüfung in Gebietsblättern 



Begründung 

Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Windenergienutzung  

 

 64 

Im einführenden Kapitel 1 erfolgt zunächst eine allgemeine Beschreibung des geprüften PFK mit Angaben zur 

räumlichen Lage, Größe sowie Vorbelastungen und vorhandenen Windenergieanlagen. 

Daran anschließend erfolgt in Kapitel 2 direkt die Gesamtbeurteilung des PFK inklusive der raumordnerischen 

Letztentscheidung als abschließenden Abwägungsvorgang. Hierin werden die im Detail untersuchten und ab-

gewogenen Belange zusammenfassend dargestellt und ihre Abwägung beschrieben. Zudem werden das Er-

gebnis und das letztlich festgelegte VR WEN dargestellt und beschrieben. 

In Kapitel 3 ist die auf die einzelnen abwägungsrelevanten Belange bezogene, spezifische Betroffenheitsprü-

fung und Abwägung dokumentiert. Dieser Abschnitt ist zudem noch einmal in vier eigenständige Unterab-

schnitte gegliedert und beinhaltet  

• die Prüfung auf Vereinbarkeit bestehender Bauleitplanung mit dem gesamträumlichen Planungskon-

zept (Kapitel 3.1 Gebietsblatt, vgl. Abschnitt 4.2.2), 

• die Prüfung auf abwägungsrelevante Belange im Rahmen der raumordnerischen Einzelfallprüfung 

(Kapitel 3.2 Gebietsblatt, vgl. Abschnitt 4.3.2.1), 

• die gebietsbezogene Umweltprüfung als Bestandteil der parallel und in den Planungsprozesse inte-

grierten Strategischen Umweltprüfung (Kapitel 3.3 Gebietsblatt, vgl. Abschnitt 4.3.2.2) und 

• die gebietsbezogene Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit (Kapitel 3.4 Gebietsblatt, vgl. Abschnitt 

4.3.2.3)  

Die Unterkapitel enthalten jeweils eine eigenständige Gesamtbeurteilung sowie Hinweise zu daraus im Ein-

zelfall als Abwägungsergebnis resultierenden Anpassungserfordernissen hinsichtlich der Gebietsabgrenzung. 

Derartige Flächenanpassungen erfolgen immer dann, wenn auf Teilflächen des PFK einzelne oder mehrere 

zusammenwirkende Belange/Nutzungen, die gegen eine Festlegung als VR WEN sprechen, als gewichtiger 

eingeschätzt werden als die Windenergienutzung oder auf diesen Teilflächen die Genehmigungsfähigkeit von 

Windenergieanlagen nicht mit hinreichender Sicherheit prognostiziert werden kann. Sofern dies nicht nur 

Teilflächen eines geprüften PFK betrifft, kann der betroffene PFK nicht als VR WEN festgelegt werden. 

4.3.2.1 Berücksichtigung raumordnerischer Festlegungen (Raumverträglichkeit) 

Der Festlegung eines VR WEN als Ziel der Raumordnung dürfen keine anderen Erfordernisse der Raumord-

nung entgegenstehen. Entsprechend sind die für eine Festlegung als VR WEN infrage kommenden PFK auf 

eine Betroffenheit bzw. Überlagerung mit derartigen Erfordernissen hin zu überprüfen und bei erkannter Be-

troffenheit eine Abwägung vorzunehmen, in deren Ergebnis entweder der Windenergienutzung oder den 

konkurrierenden Erfordernissen der Vorrang eingeräumt wird. Von besonderer Bedeutung sind im Zuge die-

ser Prüfung andere Ziele der Raumordnung, soweit diese Nutzungen repräsentieren oder Anforderungen de-

finieren, die nicht mit der geplanten Windenergienutzung vereinbar wären. Sofern die jeweiligen Nutzungen 

nicht in Konkurrenz zueinanderstehen, ist im Einzelfall gleichwohl auch eine überlagernde Festlegung von VR 

WEN mit bereits vorhandenen raumordnerischen Zielen möglich. 

Neben den Zielen der Raumordnung sind auch ggfs. bestehende und überlagernde raumordnerische Grunds-

ätze in der Prüfung zu berücksichtigen, soweit sie mit der Windenergienutzung in Konkurrenz stehen. Bei 

betroffenen Grundsatzfestlegungen, die grundsätzlich der Abwägung unterliegen, ist vor dem Hintergrund 

der Regelungen des § 2 EEG jedoch im Regelfall von einem höheren Gewicht der Windenergienutzung ggü. 

diesen Festlegungen auszugehen. Aus diesem Grund werden die raumordnerischen Vorbehaltsgebiete in den 

Kartenausschnitten im Gebietsblatt zum Zweck der besseren Lesbarkeit nicht dargestellt.  

Landesraumordnungsprogramm (LROP) 

Von besonderer Relevanz für die Vollziehbarkeitsprognose sind im Rahmen der Berücksichtigung raumord-

nerischer Festlegungen die Ziele der Landesplanung aus dem in der Planungshierarchie übergeordneten Lan-

desraumordnungsprogramm (LROP 2022). Diese sind für die Regionalplanung bindend und von ihr im Rahmen 
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der Aufstellung von RROP zu beachten. Sofern ein PFK oder Teilflächen dieses PFK gegen eine oder mehrere 

landesplanerische Zielfestlegungen verstoßen bzw. nicht mit diesen vereinbar sind, ist eine Festlegung als VR 

WEN auf den betroffenen Flächen nicht zulässig. Dabei ist nicht bei jeder räumlichen Überlagerung eines PFK 

mit einer Zielfestlegung des LROP per se von einem Ausschluss der Windenergienutzung auszugehen. Wie 

bereits ausgeführt ist die räumliche Überlagerung eines VR WEN mit einem Ziel (Vorranggebiet) des LROP 

durchaus möglich, wenn die dann überlagernd festgelegte Windenergienutzung der im LROP als vorrangig 

festgelegten Nutzung nicht zuwiderläuft oder deren Durchsetzungsfähigkeit erschwert. Als Beispiel sei hier 

die Überlagerung eines PFK mit einem Vorranggebiet Trinkwassergewinnung gemäß Abschnitt 3.2.4 Ziffer 09 

LROP 2022 angeführt. Gemäß LROP-Verordnung sind bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-

men die Schutzanforderungen der Trinkwassergewinnung zu beachten und sind in diesen Vorranggebieten 

raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen unzulässig, die geeignet sind, Qualität oder Quantität des je-

weils zugehörigen Grundwasservorkommens erheblich zu beeinträchtigen. Sofern also die Errichtung von 

Windenergieanlagen innerhalb eines überlagernden VR WEN aller Voraussicht nach nicht zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung des jeweiligen Grundwasservorkommens führt, steht das Vorranggebiet Grundwasserge-

winnung einer Festlegung als VR WEN nicht entgegen. Dass die eher punktuellen Eingriffe von Windenergie-

anlagen mit im Verhältnis geringen Flächenverbräuchen und nicht zu erwartenden relevanten Einträgen 

schädlicher Stoffe in das Grundwasser zu entsprechend erheblichen Beeinträchtigungen führen, ist allenfalls 

in besonderen Einzelfällen zu erwarten, sodass das Vorranggebiet Trinkwassergewinnung des LROP einer 

Festlegung als VR WEN im Teilplan im Regelfall nicht entgegensteht. Hiervon geht offensichtlich auch das Land 

Niedersachsen aus, denn in der den Teilflächenzielen des NWindG zugrundeliegenden landesweiten Wind-

energiepotenzialstudie wurden die Vorranggebiete Trinkwassergewinnung des LROP weder als Ausschluss-, 

noch als Restriktion berücksichtigt.  

Die auf der dargestellten methodischen Grundlage erforderliche einzelfallspezifische Auseinandersetzung mit 

den räumlich abgegrenzten Zielfestlegungen des LROP ist ein wesentlicher Gegenstand des Kapitel 3.2 der 

Gebietsblätter.  

1. Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) für den Landkreis Göttingen 2020 

Neben den Zielen und Grundsätzen der Landesplanung sind im Zuge der Prüfung auf Vereinbarkeit mit Fest-

legungen der Raumordnung auch die eigenen Festlegungen des Landkreis Göttingen in seinem RROP zu be-

rücksichtigen. Anders als bei den Zielfestlegungen des LROP unterliegen diese jedoch unabhängig davon, ob 

es sich um eine Ziel- oder Grundsatzfestlegung handelt grundsätzlich der Abwägung und können auf diesem 

Wege auch überwunden werden. Denn der Landkreis Göttingen legt diese Ziele selbst fest und kann sich in 

Konfliktfällen dazu entscheiden, der Windenergienutzung künftig ein höheres Gewicht beizumessen als der 

bisher als vorrangig erachteten Nutzung und aus diesem Grund das bisherige, mit der Windenergienutzung 

konkurrierende, Vorranggebiet nicht weiter festzulegen. Dieses muss jedoch eine bewusst getroffene und im 

Einzelfall begründete Entscheidung sein, sodass auch Überlagerungen/Betroffenheiten von derartigen, im ei-

genen RROP getroffenen Festlegungen systematisch zu erfassen und abzuwägen sind. In diesem Zusammen-

hang ist darauf hinzuweisen, dass die erfolgte Prüfung die Festlegungsvorschläge des aktuell in Überarbeitung 

befindlichen 1. Entwurfs zum RROP 2020 als sog. „in Aufstellung befindliche“ Ziele und Grundsätze der Raum-

ordnung berücksichtigt. 

4.3.2.2 Berücksichtigung umweltfachlicher Belange (gebietsbezogene Umweltprüfung) 

Gemäß § 8 ROG ist im Zuge der Aufstellung von Raumordnungsplänen eine Umweltprüfung durchzuführen. 

Diese hat zum Ziel, die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der Planfestlegungen zu ermitteln, 

zu beschreiben und zu bewerten, damit diese sodann mit angemessenem Gewicht in der Abwägung zur 

Planaufstellung berücksichtigt werden können. Dementsprechend ist auch für den vorliegenden Teilplan 

Windenergie eine Umweltprüfung entsprechend der Vorgaben des § ROG vorgenommen worden. Dokumen-

tiert ist diese grundsätzlich in einem eigenständigen Umweltbericht. Mit dem Ziel die umweltbezogenen Be-
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lange möglichst unmittelbar im regionalplanerischen Abwägungsprozess mit angemessenem Gewicht zu be-

rücksichtigen, hat sich der Landkreis Göttingen dazu entschieden, die im Rahmen der Umweltprüfung durch-

zuführende gebietsbezogene Umweltprüfung nicht im Umweltbericht zu dokumentieren, sondern direkt in 

die regionalplanerische Einzelfallprüfung und Abwägung im Gebietsblatt zu integrieren. Entsprechend erfol-

gen hierin auch die artenschutzrechtliche Risikoabschätzung sowie die auf die einzelne Festlegung bezogene 

Prüfung auf Natura 2000-Verträglichkeit (FFH-Verträglichkeit)19.  

Die gebietsbezogene Umweltprüfung erfolgt anhand weiterer Abwägungskriterien, die den Schutzgütern des 

UVPG zugeordnet sind (siehe Tabelle 9).  

Tabelle 9: Abwägungskriterien/Belange der gebietsbezogenen Umweltprüfung20 

Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit 

Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Gesundheit des Menschen durch Schall, Schattenwurf 

und andere optische Effekte 

Umfassung von Siedlungsflächen und Riegelbildung für Ortslagen  

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Umgebungsschutz von Naturschutzgebieten  

Auswirkungen auf den Biotopverbund 

Auswirkungen auf Waldfunktionen 

Artenschutzrechtliche Risikoabschätzung 

Boden, Fläche, Wasser 

Auswirkungen auf schutzwürdige Böden 

Auswirkungen auf Geotope 

Auswirkungen auf die Überschwemmungsgebiete 

Auswirkungen auf Wasserschutzgebiete (Zone III) 

Landschaft 

Auswirkungen auf Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Auswirkungen auf Bau- und Kulturdenkmäler mit Umgebungsschutz 

 

Die Kriterien werden anhand einer ordinalen Skala entsprechend ihrer jeweiligen einzelfallspezifischen Be-

troffenheit bewertet. Die Zuordnung der ermittelten Betroffenheiten zu unterschiedlichen Bewertungsklas-

sen der Konfliktintensität ist zudem im Umweltbericht in einem Bewertungsschlüssel definiert (siehe Tabelle 

2 Umweltbericht), wobei die prognostizierte Konfliktschwere und das potenzielle Ausmaß (räumlicher Um-

fang) des jeweiligen Konfliktes maßgebend für die Bewertung sind.   

                                                           
19 Die gesonderten Steckbriefe für Artenschutz und Natura 2000-Verträglichkeit, wie sie noch im 1. Entwurf des RROP enthalten waren, sind damit 
entfallen. 
20 Kriterien mit besonderer Bedeutung und besonderem Gewicht in der Einzelfallprüfung sind durch Fettdruck hervorgehoben. 
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Es werden die nachfolgend dargestellten vier Bewertungsklassen unterschieden und entsprechend der Am-

pelfarben auch visuell im Gebietsblatt differenziert: 

• Keine oder positiven Umweltauswirkungen 

• Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen geringer Intensität (gering) 

• Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen mäßiger Intensität (mäßig) 

• Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hoher Intensität (hoch) 

Die Einstufung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen in Konfliktrisikoklassen dient zum einen 

der Gewichtung dieser Belange im Zuge der Abwägung zur Festlegung von VR WEN und zum anderen der 

gesetzlich geforderten Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen als Teil der Umwelt-

prüfung gem. § 8 ROG (hierzu siehe auch Umweltbericht).  

Mit zunehmender Intensität bzw. zunehmender Konfliktrisikoklasse der erwarteten negativen Umweltaus-

wirkungen nimmt das Gewicht dieser gegen eine Festlegung als VR WEN sprechenden Belange im Rahmen 

der Abwägung zu. Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hoher Intensität sprechen häufig gegen 

eine Festlegung als VR WEN auf den betroffenen (Teil-)Flächen.  

Es ist jedoch zu beachten, dass die Feststellung voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen im Sinne 

des ROG und der zugrundeliegenden SUP-Richtlinie der EU (in nationales Recht umgesetzt durch das Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) keinesfalls per se und unmittelbar eine Abwägungsent-

scheidung gegen die Windenergienutzung bewirkt. Auch stehen ermittelte voraussichtlich erhebliche Um-

weltauswirkungen einer Festlegung oder späteren Genehmigung von Windenergieanlagen rechtlich nicht 

entgegen, soweit sie nicht gleichzeitig mit zu prognostizierenden Verstößen gegen strikter gefasstes Fach-

recht (wie bspw. Naturschutzgebietsverordnungen) verstoßen.  

Die mithin im Zuge der gebietsbezogenen Umweltprüfung ermittelten, voraussichtlich erheblichen Umwelt-

auswirkungen sind vielmehr entsprechend ihrer Konfliktintensität (Bewertungsklasse) mit unterschiedlichem 

Gewicht in der Abwägung zu berücksichtigen und es ist auf dieser Basis eine sachgerechte Abwägungsent-

scheidung zu treffen. Hierbei steht der Plangeber nicht zuletzt vor der Herausforderung, die mit der vorgela-

gerten Planungsebene der Regionalplanung sowie der Geltungsdauer eines Regionalplans von etwa 10 Jahren 

einhergehende Prognoseunsicherheit abzubilden und angemessen in die Bewertung einzubeziehen. Dies be-

trifft insbesondere auch artenschutzfachliche Belange, bei denen die Volatilität der Verteilung windkraftemp-

findlicher Tierarten im Planungsraum im Zuge der Abwägung berücksichtigt werden muss. Bestimmte voraus-

sichtlich erhebliche Umweltauswirkungen sind zudem im Zusammenhang mit der Festlegung von VR WEN 

unvermeidbar. Dies betrifft bspw. die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds. Moderne Windenergieanlagen 

führen aufgrund ihrer Größe und dominanten Sichtbarkeit in jeder Landschaft als naturfremde, technische 

und unmaßstäbliche Landschaftselemente zu einer dauerhaften und nachhaltigen – und damit erheblichen – 

Beeinträchtigung des Landschaftsbilds. Diese Beeinträchtigungen müssen jedoch angesichts der energie- und 

klimapolitischen Ziele des Bundes, des Landes und des Landkreises, welche sich u.a. in den gesetzlichen Nor-

men des WindBG und NWindG niederschlagen, hingenommen werden.  

Ziel und Aufgabe der Regionalplanung im Landkreis Göttingen im Allgemeinen und des beschriebenen Ab-

wägungsprozesses im Speziellen ist es diesbezüglich, die festgelegten VR WEN auf möglichst konfliktarme 

und weniger empfindliche Bereiche zu lenken. Eine vollständige Vermeidung voraussichtlich erheblicher 

Umweltauswirkungen ist jedoch weder möglich, noch gefordert.  

Aus der bei den einzelnen umweltfachlichen Kriterien/Belangen ermittelten Betroffenheit und Konfliktinten-

sität wird auch für die gebietsbezogene Umweltprüfung eine Gesamtbeurteilung des betrachteten PFK aus 

umweltfachlicher Sicht abgeleitet. Hierbei wird auch die mögliche Vermeidung ermittelter erheblicher Um-

weltauswirkungen durch einen veränderten Flächenzuschnitt des PFK bzw. des hieraus resultierenden VR 

WEN und die damit einhergehende umweltfachliche Optimierung des Standortes berücksichtigt. Treten im 
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Ergebnis der gebietsbezogenen Umweltprüfung voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen besonderer 

Schwere auf, welche die Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen innerhalb des geplanten VR WEN 

infrage stellen, und können diese nicht durch einen veränderten Flächenzuschnitt vermieden werden, wird 

der betrachtete PFK als für die Festlegung eines VR WEN „ungeeignet“ bewertet. Treten nur auf Teilflächen 

derartige Umweltauswirkungen auf oder treten auf Teilflächen vermeidbare Umweltauswirkungen hoher In-

tensität auf (ohne, dass unmittelbar die Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen infrage steht), aber 

können diese durch eine veränderte, verkleinerte Gebietsabgrenzung vermieden werden, so erfolgt die Ge-

samtbewertung mit „Teilflächen geeignet“. Ist der geprüfte PFK auch ohne einen veränderten Flächenzu-

schnitt für die Festlegung als VR WEN geeignet, erfolgt die Gesamtbewertung als „geeignet“.  

Erläuterung der wichtigsten Abwägungskriterien 

Nachstehend werden die in Tabelle 9 in Fettdruck dargestellten Kriterien/Belange mit besonderer Bedeutung 

im Rahmen der gebietsbezogenen Umweltprüfung in der Reihenfolge ihrer Nennung in der Tabelle weiterge-

hend erläutert. 

Vermeidung einer unzumutbaren Umfassung von Ortslagen 

Als Umfassung bezeichnet man im Rahmen der planerischen Steuerung der Windenergienutzung eine Situa-

tion, in der geschlossene Ortschaften (baurechtlicher Innenbereich) entweder durch große zusammenhän-

gende oder durch mehrere einzelne Windparks eingekreist bzw. umstellt werden. Derartige Beeinträchtigun-

gen des Schutzguts Mensch möchte der Landkreis Göttingen vermeiden. Daher soll neben der Begrenzung 

von Beeinträchtigungen durch Schallemissionen, Schattenwurf oder bedrängende Wirkung mit Hilfe der pau-

schal im Zuge der Potenzialflächenanalyse berücksichtigten Mindestabstände zu Siedlungsbereichen auch 

eine unverhältnismäßige, unzumutbare Belastung von Ortslagen infolge einer Umfassung mit Windenergie-

anlagen vermieden werden. Die Belastung von Anwohnern durch eine Umfassung ist im Wirkungskontext der 

optisch bedrängenden Effekte von Windenergieanlagen zu sehen und hinsichtlich der Wirkweise vergleich-

bar. Im Extremfall kann eine übermäßige Umfassung von Ortslagen zu erheblichen Einschränkungen der Le-

bensqualität führen und gegen das im Baurecht verankerte Gebot der „nachbarschaftlichen Rücksichtnahme“ 

verstoßen. Das Vorhaben ist in diesem Fall unzulässig. Diese Auffassung wird u.a. von verschiedenen Verwal-

tungsgerichten vertreten. So urteilte bspw. das OVG Sachsen-Anhalt im Jahr 2012 (Urteil vom 16.03.2012, Az. 

2L 2/11), dass auf die Ausweisung solcher (Windenergie-)Gebiete zu verzichten sei, die zu einer Einkreisung 

von Siedlungsbereichen führen und damit auf die Bewohner bedrohlich wirken und sie belästigen. Eine nicht 

mehr tolerierbare Umfassungswirkung auf Ortslagen ist gleichwohl an eine besonders hohe, vom unvorein-

genommenen Betrachter als bedrückend und beengend empfundene Wirkintensität gebunden. Dies kann 

entsprechend eines von der Firma UmweltPlan im Auftrag des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und 

Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern erarbeiteten Fachgutachtens zum Thema Umfassung 

(„Gutachten zur Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ 2013/2021) dann angenommen 

werden, „wenn eine Ortschaft derartig von Windenergieanlagen umstellt ist und diese als eine deutlich sicht-

bare, optisch geschlossene und den Siedlungsbereich umgreifende Kulisse visuell wahrnehmbar sind, 

• sodass die umgebende Landschaft im Nahbereich nicht mehr ohne technische Störungen erlebbar und 

unverhältnismäßig überprägt ist, 

• die Windkraftanlagen das Landschaftserleben aus oder an der Siedlung dominieren und 

• sich hierdurch aus Sicht der Siedlung und ihrer Wohn-, Wohnumfeld- und Erholungsfunktion der Ein-

druck des „Eingesperrtseins“ und einer „erdrückenden“ Raumwahrnehmung“ ergibt.“ (UmweltPlan 

2021) 

Maßstab für die Bewertung der Umfassungswirkung ist gemäß der o.g. Studie der Mensch mit seinem hori-

zontalen und vertikalen Sichtfeld wobei die horizontalen und vertikalen Dimensionen der Windenergieanla-
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gen eines Windparks im Verhältnis zur Ausdehnung des menschlichen Sichtfeldes und zur umgebenden Land-

schaft stehen. Eine erhebliche und unzumutbare Umfassungswirkung entsteht immer dann, wenn das Ver-

hältnis von Windenergieanlagen zur freien Landschaft innerhalb des Sichtfeldes „überschritten oder ge-

sprengt“ wird. 

Zur Vermeidung derartiger, unzumutbarer Auswirkungen greift der Landkreis Göttingen die im o.g. Umwelt-

Plan-Gutachten von 2013 entwickelte und 2021 aktualisierte Vorgehensweise auf.  

Demzufolge gerät eine Umfassung von Ortschaften mit Windenergieanlagen im Allgemeinen ab einer Beein-

trächtigung von mehr als 2/3 des horizontalen menschlichen Sichtfeldes in einen schwerwiegenden Konflikt 

mit dem baurechtlichen Gebot der nachbarschaftlichen Rücksichtnahme. Dies entspricht einem Umfassungs-

winkel von 120 Grad. Als Ausgangspunkt der Beeinträchtigungsprüfung dient ein fiktiver Betrachter, welcher 

im Mittelpunkt (geometrischer Schwerpunkt) der betrachteten Ortschaft positioniert ist (siehe Abb. 11: ). 

Für die erfolgte Umfassungsprüfung im Landkreis Göttingen werden daher in einem ersten Schritt unter Ein-

satz eines Geoinformationssystems die Ortsmittelpunkte aller Ortschaften im Landkreis Göttingen und den 

angrenzenden Verwaltungseinheiten ermittelt. Weiterhin spielt für Bewertung der Umfassungswirkung und 

Intensität der optischen Wirkung von Windenergieanlagen naturgemäß die Entfernung zur betroffenen Ort-

schaft eine zentrale Rolle, da die Anlagen schon aufgrund des Perspektiveneffekts mit zunehmender Entfer-

nung zum Betrachter immer kleiner wirken. Diesbezüglich definiert das Fachgutachten von UmweltPlan den 

zu betrachtenden Wirkraum durch einen Radius von 2,5 km, gemessen vom Ortsrand aus, innerhalb dessen 

umstellende Windenergieanlagen in die Prüfung einzubeziehen sind. Dementsprechend werden im zweiten 

Schritt der Umfassungsprüfung die o.g. Ortschaften wiederum unter Einsatz eines Geoinformationssystems 

mit einem Radius von 2,5 km gepuffert, um die Betrachtungsräume abzugrenzen. Im dritten Schritt der Prü-

fung erfolgt anschließend die systematische Ermittlung der durch die geprüften PFK potenziell ausgelösten 

Umfassungswinkel sowie die anschließende Bewertung der Zumutbarkeit, in deren Rahmen auch bereits be-

stehende Windenergieanlagen im Betrachtungsraum mitberücksichtigt werden.  

Zudem werden gem. der angewandten Methodik auch benachbarte PFK berücksichtigt, soweit zwischen den 

PFK (oder Bestandsanlagen) kein ausreichend großer Windenergieanlagen freier Korridor besteht. Als ausrei-

chend groß ist der belastungsfreie Korridor dann anzusehen, wenn er einen Winkel von mindestens 60 Grad 

aufweist. Dieses Maß leitet sich aus dem sog. „Fusionsblickfeld“ des Menschen ab, welches jenen Bereich 

definiert und abgrenzt, der für einen freien Blick in die Landschaft erforderlich und somit von WEA freizuhal-

ten ist. Im Ergebnis der Prüfung sind daher vier unterschiedliche Fallkonstellationen möglich. Ist die unter-

suchte Ortschaft nur von einem PFK betroffen und ist der ermittelte Umfassungswinkel kleiner als 120 Grad, 

kann eine unzumutbare Umfassung ausgeschlossen werden (Fall D). Ist der Umfassungswinkel bereits dieses 

einzelnen Windparks größer als 120 Grad, muss indes von einer unzumutbaren Umfassungswirkung ausge-

gangen werden (Fall A, siehe auch Abb. 11: ). Sind mehrere benachbarte PFK in die Umfassungsprüfung ein-

zubeziehen, muss der oben beschriebene belastungsfreie Korridor zusätzlich ermittelt werden. Ist dieser Kor-

ridor kleiner als 60 Grad und ist die Summe der von den zu berücksichtigenden PFK ausgelösten Umfassungs-

winkel größer als 120 Grad, muss ebenfalls von einer Unzumutbarkeit ausgegangen werden (Fall B, siehe auch 

Abb. 11: ). Ist der belastungsfreie Korridor indes größer als 60 Grad, sind die beiden PFK getrennt voneinander 

zu beurteilen, sodass im Extremfall auch das Vorliegen zweier PFK zu je 120 Grad noch als zumutbar zu be-

werten wäre (Fall C, siehe auch Abb. 11: ). In den Fällen A und B, in denen eine unzumutbare Umfassungswir-

kung indiziert wird, wird zusätzlich in einem vierten Schritt geprüft, ob im Einzelfall sichtverschattende Land-

schaftselemente vorliegen, welche die geforderte gemeinsame und zusammenhängende Wirkung potenziel-

ler Windenergieanlagen in den PFK auf eine benachbarte Ortslage ausschließen würden. Ist dies nachweislich 

der Fall, ist auch in diesen Fällen von einer Zumutbarkeit auszugehen. 
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Abb. 11:  Fallkonstellationen Umfassungswirkung (eigene Darstellung, nach UmweltPlan 2021) 

In Anwendung der beschriebenen Methodik baut der Landkreis Göttingen seine Umfassungsprüfung derart 

auf, dass zunächst ein sog. „Screening“ (Ergebnis siehe Abb. 12: ) für alle Ortschaften im Planungsraum er-

folgt. Ziel des Screenings ist es, den Gesamtraum systematisch zu analysieren und auf dieser Grundlage alle 

PFK, die mglw. eine unzumutbare Umfassungswirkung auslösen können, sowie alle Ortschaften, die von einer 

unzumutbaren Umfassungswirkung betroffen sein könnten, zu ermitteln. Für alle hierin als mit unzumutbaren 

Umfassungswirkungen einhergehenden PFK erfolgt in der zugehörigen Einzelfallprüfung im Rahmen der ge-

bietsbezogenen Umweltprüfung im Gebietsblatt eine vertiefte Einzelfallprüfung. Kann eine unzumutbare Um-

fassung einer oder mehrerer Ortschaften durch einen PFK hierin nicht ausgeschlossen werden, erfolgt zwin-

gend eine Anpassung des Flächenzuschnitts des PFK bzw. des letztlich hieraus entwickelten VR WEN. Eine 

Festlegung von VR WEN, die nach Anwendung der beschriebenen Methodik zu einer unzumutbaren Umfas-

sungswirkung führen, erfolgt grundsätzlich nicht. 
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Abb. 12:  Screening auf unzumutbare Umfassungswirkung durch PFK – Ergebnis  

Rot eingefärbte PFK-Nummern lösen bei vollständiger Festlegung als VR WEN unzumutbare 
Umfassungswirkungen aus. 
Rot eingefärbte Ortsmittelpunkte (Schenkel der Umfassungswinkel ebenfalls rot) kennzeichnen 
Ortschaften, die bei vollständiger Festlegung benachbarter PFK als VR WEN unzumutbar um-
fasst werden.  
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Artenschutzrechtliche Risikoabschätzung 

Im Zuge der gebietsbezogenen Umweltprüfung erfolgt die Ermittlung und Berücksichtigung artenschutzfach-

licher Belange. Hinsichtlich der Rechtsfolgen bei artenschutzrechtlichen Betroffenheiten wird an dieser Stelle 

auf die Ausführungen in Abschnitt 4.1.2 der Begründung verwiesen. Die Berücksichtigung des Artenschutzes 

in der gebietsbezogenen Umweltprüfung erfolgt als sog. „artenschutzrechtliche Risikoabschätzung“. Inhalte 

und Methodik dieser Risikoabschätzung sind in Kapitel 3.3.2 des Umweltberichts ausführlich dokumentiert 

und werden an dieser Stelle lediglich übersichtsartig und zusammenfassend erläutert. 

Die auf mehrere Jahre in die Zukunft ausgerichtete Regionalplanung steht bei der artenschutzrechtlichen Ri-

sikoabschätzung vor der Herausforderung, dass die räumliche Verteilung der Vorkommen windenergie-emp-

findlicher Arten keineswegs statisch, sondern je nach Art hoch dynamisch ist und jährlich variiert. Zudem 

müssen auf den Artenschutz bezogene Bewertungen auf Ebene der Regionalplanung im Allgemeinen basie-

rend auf vorhandenen Daten und Informationen erfolgen. Eigenständige Erhebungen und Kartierungen sind 

im Regelfall nicht erforderlich und auf der Ebene der Regionalplanung aufgrund der Größe des Betrachtungs-

raumes auch nicht zumutbar. Gleichwohl hat der Landkreis Göttingen für seine Prüfung eine umfangreiche, 

auf den Jahren 2016-2023 basierende Datengrundlage erarbeitet, welche nicht zuletzt auch durch substanti-

ierte Hinweise aus den Stellungnahmen der ersten Beteiligung zum RROP-Entwurf 2020 ergänzt worden ist. 

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass in der Prüfung ausschließlich Brutnachweise berücksichtigt werden, Brut-

verdachtsfälle werden nicht berücksichtigt.  

Im Zuge der Risikoabschätzung erfolgt für alle vertieft im Einzelfall zu prüfenden PFK die Abwägung mit den 

auf der jeweils betrachteten Potenzialfläche konkurrierenden artenschutzfachlichen/-rechtlichen Belangen, 

soweit diese auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar und für die regionalplanerische Abwägungsent-

scheidung relevant sind. Bezogen auf die artenschutzrechtliche Risikoabschätzung im Rahmen dieser Einzel-

fallprüfung stehen insbesondere folgende Kriterien im Fokus: 

• Vogelschutzgebiete mit Vorkommen planungsrelevanter Arten 

• Avifaunistisch bedeutsame Gebiete für Gast- oder Brutvögel mit Vorkommen planungsrelevanter Arten 

und hinreichender Datengrundlage 

• Informationen zu Quartieren planungsrelevanter Fledermausarten 

• Sonstige Fachdaten zu Vorkommen planungsrelevanter Arten im Planungsraum (im Anschluss an eine 

Plausibilitätsprüfung durch die zuständige Fachbehörde)  

Als Bewertungs- und Beurteilungsgrundlage ist grundsätzlich der aktuelle Stand der Fachgesetze sowie der 

Wissenschaft auf Basis einer breit gefächerten Literaturrecherche zu den planungsrelevanten Arten heranzu-

ziehen.  

Zentraler Gegenstand der Risikoabschätzung ist die Betrachtung konkreter Artnachweise windenergie-emp-

findlicher Arten im Allgemeinen sowie eine Betrachtung der artspezifischen Prüfbereiche kollisionsgefährde-

ter Brutvogelarten, die in Anlage 1. Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG gesetzlich definiert sind. Hierbei werden 

sowohl störungs- als auch kollisions-/tötungsgefährdete Arten in die Prüfung einbezogen. Maßgeblich für die 

erforderliche Bewertung des Tötungs- und Verletzungsrisikos sind die neuen Inhalte des § 45b BNatSchG. 

Hinsichtlich des Tötungs- und Verletzungsrisikos werden hierin vier Bereiche unterschieden:  

• der Nahbereich (§ 45b Abs. 2 BNatSchG),  

• der zentrale Prüfbereich (§ 45b Abs. 3 BNatSchG),  

• der erweiterte Prüfbereich (§ 45b Abs. 4 BNatSchG) und alles außerhalb des erweiterten Prüfbereichs 

(§ 45b Abs. 5 BNatSchG).  

Mit dem Ziel der Vermeidung schwerwiegender Konflikte und ggfs. erforderlicher weitreichender Vermei-

dungsmaßnahmen i.V.m. den Regelungen des § 6 WindBG führt die Betroffenheit von Nahbereichen im Zuge 
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der Abwägung im Allgemeinen zu einem Verzicht auf die Festlegung eines VR WEN im betroffenen Überlage-

rungsbereich. Hintergrund ist, dass das Tötungs- und Verletzungsrisiko innerhalb dieser Bereiche gem. 

§ 45b BNatSchG regelmäßig als signifikant erhöht anzusehen ist. Demgegenüber führen Überlagerungen mit 

dem zentralen Prüfbereich regelmäßig nicht zu einem negativen Abwägungsergebnis für die Festlegung von 

VR WEN. Im zentralen Prüfbereich können im Rahmen der Genehmigungsverfahren – unabhängig von den 

Regelegungen des § 6 WindBG – fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen (vgl. § 45b Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG 

i.V.m. Anlage 1 zu § 45b Abs. 1-5, Abschnitt 2 BNatSchG) ergriffen werden, um die Beeinträchtigungen unter 

die Erheblichkeitsschwelle zu senken und Verbotstatbestände zu vermeiden. Innerhalb der erweiterten Prüf-

bereiche ist sodann regelmäßig davon auszugehen, dass das Tötungs- und Verletzungsrisiko nicht signifikant 

erhöht ist, sodass auch eine Überlagerung mit diesen Bereichen auf der Ebene der Regionalplanung im Regel-

fall nicht zu einem Verzicht auf die Festlegung eines VR WEN führt. 

Über die kollisionsgefährdeten Brutvogelarten hinaus sind in Bezug auf das artenschutzrechtliche Störungs-

verbot auch störungsempfindliche Brut- und Gastvogelvorkommen sowie Fledermäuse in die artenschutz-

rechtliche Risikoabschätzung einzubeziehen. Diesbezüglich werden vom Landkreis Göttingen die im „Leitfa-

den Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nieder-

sachsen“ genannten Arten und die dort angegebenen Prüfradien berücksichtigt. Darüber hinaus werden be-

stehende Orientierungshilfen wie das sog. „NLT-Papier“ (Arbeitshilfe Naturschutz und Windenergie 2014) so-

wie, bezogen auf die Avifauna, das sog. „Helgoländer Papier“ (LAG-VSW 2015) und die laufend aktualisierten 

„Informationen über Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel“ der Staatlichen Vogelschutzwarte Bran-

denburg herangezogen.  

Berücksichtigung der Verbreitungsschwerpunkte Rotmilan 

Der Landkreis Göttingen liegt innerhalb eines nationalen Verbreitungsschwerpunktes des kollisionsgefährde-

ten Rotmilans und weist bundesweit mit die höchsten Siedlungsdichten auf (siehe Grünberg & Karthäuser 

2019). Deutschland besitzt zudem die höchste internationale Verantwortung für die Erhaltung des Rotmilans. 

So brüten etwa 50 Prozent des weltweiten Bestandes der Art in Deutschland. In Niedersachsen fanden sich 

nach der bundesweiten Kartierung des Rotmilans in den Jahren 2010-2014 ca. 1.100 bis 1.200 Brutpaare. Dies 

entspricht einem Populationsanteil bezogen auf Deutschland von ca. 8 Prozent. Innerhalb Niedersachsens 

liegt ein besonderer Verbreitungsschwerpunkt des Rotmilans im Bereich des südlichen und östlichen Harz-

vorlandes und damit auch im Landkreis Göttingen. Die Siedlungsdichte im Landkreis Göttingen erreicht im 

Vogelschutzgebiet „Unteres Eichsfeld“ Werte von etwa 16 Revierpaaren je 100 km2 (aktuelle Daten aus dem 

Projekt „Rotmilan – Land zum Leben – vorgestellt im Rahmen der Abschlusstagung am 22.10.2019 in Berlin). 

Aufgrund dieser außerordentlich hohen Siedlungsdichte des Rotmilans im Landkreis Göttingen, der nahezu 

flächendeckenden Verbreitung und der großen Aktionsradien des Rotmilans sowie der Windkraftempfind-

lichkeit der Art hat sich der Landkreis Göttingen in besonderem Maße diesem Konfliktfeld gewidmet. Im Er-

gebnis sollen auf der Ebene der Regionalplanung besonderer innerregionale Schwerpunktvorkommen des 

Rotmilans nach Möglichkeit von VR WEN freigehalten werden, um die Kernpopulationen systematisch zu 

schützen. Eine Berücksichtigung von Verbreitungsschwerpunkten auf der Ebene der Planung wird dabei aus-

drücklich auch von den Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW 2015) sowie als Ergeb-

nis der Progress-Studie (Grünkorn et al. 2016) empfohlen. Überdies zielen auch die aktuellen politischen und 

legislativen Entwicklungen zunehmend auf einen populationsbezogenen Ansatz der Konfliktbewertung und -

bewältigung im Spannungsfeld zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Artenschutz. Da-

mit erhalten die Verbreitungsschwerpunkte planerisch einen noch höheren Stellenwert als bisher.  

Der Landkreis Göttingen hat aus den beschriebenen Gründen in Ermangelung hierzu vorliegender landeswei-

ter Datensätze auf Grundlage einer in Kapitel 3.3.1 des Umweltberichts ausführlich beschriebenen Methodik 

eigenständig sog. Verbreitungsschwerpunkte des Rotmilans als Abwägungsgegenstand ermittelt. Die Verbrei-

tungsschwerpunkte werden im Rahmen der Einzelfallprüfung mit besonders hohem Gewicht in die Abwägung 
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eingestellt. Eine Überlagerung eines PFK mit einem Verbreitungsschwerpunkt führt dabei im Regelfall zu ei-

nem Verzicht auf die Festlegung als VR WEN im betroffenen Bereich. Eine Ausnahme bilden in der Einzelfall-

prüfung erkennbar werdende Situationen, in denen die unmittelbaren örtlichen Verhältnisse bei genauerer 

Betrachtung gegen eine Habitatfunktion für den Rotmilan sprechen, sowie insbesondere vorhandene oder 

bereits genehmigte, in Windparks organisierter Windenergieanlagen, die letztlich das Ziel, die Verbreitungs-

schwerpunkte planerisch von Windenergieanlagen freizuhalten im jeweiligen Einzelfall von Vornherein uner-

reichbar machen.   

Schutz der Rotmilanpopulation 

Dieser populationsbezogene Ansatz kann allein durch die Regionalplanung angemessen gewürdigt werden. 

Denn der Populationsbezug steht – auch bei nicht nach § 6 WindBG zu genehmigenden Vorhaben – im Zuge 

der Genehmigungsverfahren naturgemäß nicht im Zentrum der Untersuchungen, da hier gem. den Anforde-

rungen des § 44 BNatSchG (sofern keine artenschutzrechtliche Ausnahme erwirkt werden soll) zum Tötungs-

verbot allein der Schutz des Individuums im Fokus steht. Die Berücksichtigung von Verbreitungsschwerpunk-

ten des Rotmilans zielt damit ausdrücklich nicht vorrangig auf die Vermeidung artenschutzrechtlicher Ver-

bote, sondern auf den übergeordneten Schutz der Rotmilanpopulation und die planerische Vermeidung einer 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der Rotmilanpopulation im Landkreis Göttingen.  

Windenergienutzung im Wald 

Das aktuell rechtskräftige LROP 2022 eröffnet, zusammen mit der Einführung der Vorranggebiete Wald, für 

Niedersachsen erstmalig die Festlegung von VR WEN in Waldgebieten. Hiervon ausgeschlossen sind lediglich 

die im LROP festgelegten Vorranggebiete Wald sowie Waldgebiete, die gleichzeitig in Natura 2000-Gebieten 

oder Vorranggebieten Biotopverbund gelegen sind. Dies berücksichtigend hat der Landkreis Göttingen sein 

Planungskonzept dahingehend ausgerichtet, dass Wälder nicht pauschal als Negativkriterium von der Festle-

gung von VR WEN ausgeschlossen werden. Gleichwohl sind gem. der o.g. Vorgaben des LROP bereits 84 % 

der Wälder im Landkreis Göttingen weiterhin pauschal der Windenergienutzung entzogen, sodass nur in vglw. 

geringem Umfang Potenzialflächen für die Festlegung von VR WEN im Wald verbleiben. Diese Potenzialflä-

chen hat der Landkreis Göttingen zunächst in einem eigenständigen Teilkonzept zur Windenergienutzung im 

Wald ermittelt und gezielt auf Basis der nachfolgend tabellarisch aufgeführten Kriterien auf eine Vereinbar-

keit mit der Windenergienutzung geprüft. Hierbei wurde u.a. das Niedersächsische Forstplanungsamt betei-

ligt.  

Tabelle 10: Spezifische Abwägungs-/Prüfkriterien der Prüfung auf eine mögliche Windenergienutzung im 

Wald 

Restriktionskriterien 

Naturwald (laut Waldfunktionenkarte21) 

Klimaschutzwald (laut Waldfunktionenkarte)  

Lärmschutzwald (laut Waldfunktionenkarte)  

Immissionsschutzwald (laut Waldfunktionenkarte)  

Sichtschutzwald (laut Waldfunktionenkarte)  

Kernflächen des Wald-Biotopverbunds (laut Niedersächsischem Landschaftsprogramm) 

Vorranggebiete für Natur und Landschaft des 1. Entwurfs RROP 2020 

                                                           
21 Die Waldfunktionenkarte Niedersachsen stellt die besonderen Schutz- und Erholungsfunktionen der Wälder im Rahmen der multifunktionalen 
Forstwirtschaft dar. Die Karte wird vom Niedersächsischen Forstplanungsamt in Wolfenbüttel herausgegeben. 
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Landschaftsschutzgebiete 

Landschaftsbildräume sehr hoher Bedeutung (laut Landschaftsrahmenplan) 

Vorranggebiet landschaftsbezogene Erholung des 1. Entwurfs RROP 2020 

Räume mit besonderer Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung (laut Niedersächsischem 

Landschaftsprogramm) 

Erholungszone/Erholungsschwerpunkt im Umfeld von 2 km (laut Waldfunktionenkarte) 

Vorranggebiet Tourismusschwerpunkt des 1. Entwurfs RROP 2020 

Vorranggebiet infrastrukturbezogene Erholung des 1. Entwurfs RROP 2020 

Vorranggebiet regional bedeutsame Sportanlage des 1. Entwurfs RROP 2020 

Eignungskriterien 

Kalamitätenflächen (Windwurf, Borkenkäferbefall, Trockenschäden etc.) 

Vorbelastungen (bspw. durch Leitungstrassen, Autobahn o.Ä.) 

Flächengröße >100 ha 

 

Die in der Tabelle aufgeführten Kriterien wurden im Zuge der Vorarbeiten für das Teilkonzept „Wind im Wald“ 

systematisch für alle innerhalb von Wäldern ermittelten Potenzialflächen ermittelt und überprüft, ob sie einer 

Festlegung von VR WEN entgegenstehen bzw. in besonderem Maße hiervon betroffen wären. 

Die Ergebnisse der waldspezifischen Betrachtungen werden in die gebietsbezogene Umweltprüfung der Ge-

bietsblätter überführt und dementsprechend in die Abwägung und Vollziehbarkeitsprognose zur Festlegung 

von VR WEN integriert (siehe Ausführungen zum Abwägungsgewicht ermittelter voraussichtlich erheblicher 

Umweltauswirkungen zu Kapitel-Beginn). Prüfgegenstand der Prüfung auf waldspezifische Auswirkungen und 

Konflikte sind die Waldfunktionen gem. niedersächsischer Waldfunktionenkarte, sie Waldtypen gem. ATKIS-

DLM und Luftbildauswertung sowie die Inhalte des im Regelfall überlagernden Vorbehaltsgebiet Wald aus 

dem 1. Entwurf zum RROP 2020.  

Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds 

Nach § 1 BNatSchG sind Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu 

pflegen und zu entwickeln, dass die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert aufgrund ihres 

eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen und seiner Gesundheit nachhaltig gesichert sind. 

Unter dem Schutzgut Landschaft werden dabei das Landschaftsbild, das visuell, olfaktorisch22 und auditiv 

vom Menschen wahrgenommen werden kann, sowie die natürliche bzw. landschaftsgebundene Erholungs-

eignung der Landschaft verstanden. Landschaftsbildprägend ist das naturraumspezifische Zusammenspiel der 

natürlichen Geländeformen, der standortbedingten, historisch gewachsenen landschaftstypischen Nutzungs-

strukturen und der davon abhängigen Flora und Fauna, sowie als störend empfundene Anlagen und Nutzun-

gen. Die Qualität einer Landschaft variiert abhängig von der Ausprägung der o.g. Charakteristika sowie mithin 

vorhandener Störwirkungen.  

Windenergieanlagen sind diesbezüglich als unmaßstäbliche, naturfremde, technische und in der Regel weit-

hin sichtbare Landschaftselemente regelmäßig mit erheblichen Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild 

verbunden. Abhängig von der jeweiligen landschaftlichen Qualität sowie der in Abhängigkeit von den Relief- 

                                                           
22 Den Geruchssinn betreffend. 
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und Oberflächenstrukturen unterschiedlichen Empfindlichkeit der betroffenen Landschaft gegenüber Wind-

energieanlagen (Stichwort Sichtbarkeit) bestehen jedoch durchaus planungsrelevante Unterschiede in der 

Schwere und Intensität der zu erwartenden Beeinträchtigungen.  

Von besonderer Bedeutung – und mit hohem Gewicht in der Abwägung berücksichtigt – sind Landschafts-

räume hoher Eigenart und Strukturvielfalt, die bisher vglw. störungsarm sind und sich durch eine gewisse 

Seltenheit oder gar Einmaligkeit im Planungsraum auszeichnen. Eine erstmalige Beeinträchtigung derartiger 

Landschaftsräume durch Windenergieanlagen soll nach Möglichkeit vermieden werden. Ziel der Planung ist 

es vielmehr, die Windenergienutzung nach Möglichkeit in bereits vorbelastete und/oder im Planungsraum 

häufig vorkommende, wenig charakteristische Landschaftsräume geringerer Eigenart zu leiten. 

In besonderen Einzelfällen können Windenergieanlagen das Landschaftsbild derart tiefgreifend und dauer-

haft verändern, dass aufgrund von Anforderungen der Eingriffsregelung die Errichtung und der Betrieb von 

Windenergieanlagen ausgeschlossen ist, da die Beeinträchtigungen weder ausgleichbar, noch ersetzbar sind 

(nach § 15 Abs. 5 BNatSchG) und gleichzeitig eine Verunstaltung nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB vorliegt. 

Eine Windenergieanlage darf in diesem Fall nicht genehmigt werden, sodass im Rahmen der Einzelfallprü-

fung/Vollziehbarkeitsprognose mit einem zwingenden Verzicht auf eine Festlegung als VR WEN zu reagieren 

wäre, wenn mit der Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb eines untersuchten PFK eine sog. „Verun-

staltung“ der Landschaft zu prognostizieren wäre. In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist 

geklärt, das eine Verunstaltung i. S. v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB und im Zusammenwirken mit den Vor-

gaben des BNatSchG zur Eingriffsregelung voraussetzt, dass das Bauvorhaben für das Orts- und Landschafts-

bild in ästhetischer Weise grob unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke offenen Be-

trachter als belastend empfunden wird. Die durch Windenergieanlagen zweifellos bewirkte Veränderung des 

Landschaftsbildes kann allein für sich genommen damit noch nicht als dessen Verunstaltung gewertet wer-

den. Vielmehr ist eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen nur in Ausnahmefällen 

anzunehmen, nämlich wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit und Eigenart besonders schutzwürdige 

Umgebung oder um einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Ein besonders grober 

Eingriff kann insbesondere dann vorliegen, wenn naturschutzfachlich besonders schützenswerte Bereiche, 

historische Kulturlandschaften und Landschaftsteile mit überregionaler Bedeutung betroffen sind. Dabei kann 

eine Verunstaltung auch dann vorliegen, wenn eine naturschutzrechtlich nicht besonders geschützte Land-

schaft, die gegen ästhetische Beeinträchtigungen in besonderem Maße empfindlich ist, durch ein VR WEN 

betroffen ist. Es müssen jedoch für eine Verunstaltung über die bloße Sichtbarkeit von Windenergieanlagen 

hinaus zwingend weitere besondere Umstände vorliegen, welche die Errichtung solcher Anlagen im Sinne 

einer optischen Unerträglichkeit für den Durchschnittsbetrachter als groben ästhetischen Missgriff erschei-

nen lassen könnten (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Beschluss vom 21. Januar 2022, Az. 10 S 

1861/21). Neben der landschaftlichen Qualität (Schutzwürdigkeit) ist damit auch die Beeinträchtigungsinten-

sität („besonders grober Eingriff“) in den Blick zu nehmen. Diesbezüglich spielen u.a. das Ausmaß vorhande-

ner Vorbelastungen, die Größe und Geometrie von pot. VR WEN sowie örtliche Gegebenheiten wie das Vor-

handensein von sichtverschattenden Elementen, Sichtachsen oder auch besondere Reliefbedingungen eine 

Rolle (vgl. auch OVG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 06.06.2019, Az. 1 A 11532/18).  

Die genannten Anforderungen an eine unzulässige Verunstaltung des Landschaftsbilds durch werden im Rah-

men der Einzelfallprüfung, dokumentiert in der gebietsbezogenen Umweltprüfung im Gebietsblatt, berück-

sichtigt. Soweit diese Prüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Verunstaltung der Landschaft zu prognos-

tizieren ist, kann eine Festlegung als VR WEN nicht erfolgen23. Dieser zwingende Ausschluss einer Festlegung 

von VR WEN ist zu unterscheiden von einer gleichermaßen möglichen Abwägungsentscheidung gegen die 

Festlegung als VR WEN aus Gründen des Landschaftsschutzes. Die Abwägungsentscheidung ist anders als im 

                                                           
23 Im Ergebnis der in Gebietsblättern durchgeführten Einzelfallprüfung ist eine unzulässige Verunstaltung des Landschaftsbilds durch keines der 
festgelegten VR WEN zu prognostizieren. 
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Falle der Verunstaltung das Ergebnis der gewichtenden Gegenüberstellung der für und gegen eine Windener-

gienutzung an einem Standort sprechenden Belange. Sofern PFK bzw. Teile von diesen zu schwerwiegenden 

Beeinträchtigungen von aus Sicht des Landkreises Göttingen im regionalen Maßstab besonders bedeutsamen 

Landschaftsräumen führen oder infolge ihrer schieren Größe bzw. im Zusammenwirken mit benachbarten 

PFK zu schwerwiegenden kumulativen Beeinträchtigungen führen, ist es das Ziel des Landkreises derartige 

Beeinträchtigungen soweit angesichts der zu erreichenden Teilflächenziele möglich, durch entsprechende 

Gewichtung des Belangs „Landschaftsbild“ in der Abwägung zu vermeiden.  

Umgang mit Landschaftsschutzgebieten 

Landschaftsschutzgebiete (LSG) sind nach § 26 BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein 

besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist. In einem Landschaftsschutzgebiet sind im Nor-

malfall unter besonderer Beachtung des § 5 Abs. 1 BNatSchG und nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle 

Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwider-

laufen. Mit der Novellierung des BNatSchG im Zuge der Wind-an-Land-Gesetzgebung im Jahr 2022 wurde 

dem § 26 BNatSchG jedoch der nachfolgend zitierte Absatz 3 hinzugefügt, welcher seit Anfang Februar 2023 

in Kraft ist: 

(3) In einem Landschaftsschutzgebiet sind die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen sowie 

der zugehörigen Nebenanlagen nicht verboten, wenn sich der Standort der Windenergieanlagen in einem 

Windenergiegebiet nach § 2 Nummer 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. 

I S. 1353) befindet. Satz 1 gilt auch, wenn die Erklärung zur Unterschutzstellung nach § 22 Absatz 1 ent-

gegenstehende Bestimmungen enthält. Für die Durchführung eines im Übrigen zulässigen Vorhabens be-

darf es insoweit keiner Ausnahme oder Befreiung. Bis gemäß § 5 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 

festgestellt wurde, dass das jeweilige Land den Flächenbeitragswert nach Anlage 1 Spalte 2 des Wind-

energieflächenbedarfsgesetzes oder der jeweilige regionale oder kommunale Planungsträger ein daraus 

abgeleitetes Teilflächenziel erreicht hat, gelten die Sätze 1 bis 3 auch außerhalb von für die Windenergie-

nutzung ausgewiesenen Gebieten im gesamten Landschaftsschutzgebiet entsprechend. Die Sätze 1 bis 4 

gelten nicht, wenn der Standort in einem Natura 2000-Gebiet oder einer Stätte, die nach Artikel 11 des 

Übereinkommens vom 16. November 1972 zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBl. 1977 

II S. 213, 215) in die Liste des Erbes der Welt aufgenommen wurde, liegt. 

Demnach schließen vorhandene Landschaftsschutzgebiete die Errichtung von Windenergieanlagen (und da-

mit indirekt auch die Festlegung von VR WEN) zwischenzeitlich nicht mehr aus. Dies gilt gemäß Satz 2 selbst 

dann, wenn in der Schutzgebietsverordnung eines betroffenen Landschaftsschutzgebietes bspw. ein generel-

les oder spezifische auf Windenergieanlagen bezogenes Bauverbot postuliert ist. Mit dieser Neuregelung zur 

Wirkung von Landschaftsschutzgebieten auf die Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen trägt der 

Bundesgesetzgeber einerseits den Erfordernissen des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien und an-

dererseits der regional teils äußert heterogenen Ausweisungspraxis von Landschaftsschutzgebieten Rech-

nung. So waren in der Vergangenheit in Regionen, die sehr großräumige und gering differenzierte Land-

schaftsschutzgebietsausweisungen aufweisen, gegenüber Regionen, die diesbezüglich maßvoller vorgegan-

gen sind, auf unverhältnismäßig wenigen Flächen VR WEN planbar, wenngleich die objektive Qualität und 

Schutzwürdigkeit der Landschaft zwischen diesen Regionen vergleichbar war.  

Im Landkreis Göttingen sind überdies mehr als 60 % der Landkreisfläche als Landschaftsschutzgebiete ausge-

wiesen. Insbesondere im Altkreis Göttingen verbleiben außerhalb der Siedlungen kaum Freiflächen, die nicht 

unter Landschaftsschutz stehen. Diese Landschaftsschutzgebiete beinhalten dabei auch Teilräume, die be-

reits durch verschiedenste technische Infrastrukturen und auch Windenergieanlagen überprägt sind. Ange-

sichts der vom NWindG vorgegebenen Teilflächenziele für die Festlegung von VR WEN ist es angesichts der 

außerordentlich großen unter Landschaftsschutz stehenden Flächen im Planungsraum vorgezeichnet und un-

vermeidbar, dass VR WEN auch in diesen Landschaftsschutzgebieten festgelegt werden. Diesbezüglich erfolgt 

gleichwohl im Zuge der Einzelfallprüfung in der gebietsbezogenen Umweltprüfung eine Einzelfallprüfung, in 
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deren Rahmen die Intensität des voraussichtlichen Eingriffes in ein ggfs. betroffenes Landschaftsschutzgebiet 

ermittelt und mit entsprechendem Gewicht in die Abwägung eingestellt wird. Sofern besonders hochwertige 

und gleichzeitig empfindliche Teile eines Landschaftsschutzgebietes durch einen PFK betroffen werden, wird 

dies mit hohem Gewicht in der Abwägung berücksichtigt und führt im Regelfall zu einem Verzicht auf die 

Festlegung als VR WEN auf den betroffenen Flächen. Auf der anderen Seite werden Beeinträchtigungen in 

bereits vorbelasteten oder weniger empfindlichen Teilbereichen von Landschaftsschutzgebieten hingenom-

men und überwiegt hier das Interesse an der Windenergienutzung. Diesbezüglich ist u.a. zu berücksichtigen, 

dass unter Landschaftsschutz stehende Waldgebiete abseits der Waldränder vglw. gering empfindlich ggü. 

Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen sind, da die Anlagen aus dem Wald heraus aufgrund der sicht-

verschattenden Wirkung der Vegetation kaum oder gar nicht sichtbar sind. 
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Abb. 13:  Landschaftsschutzgebiete und PFK im Landkreis Göttingen 
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4.3.2.3 Belange des Natura 2000-Gebietsschutzes (FFH-Verträglichkeit) 

Soweit Natura-2000-Gebiete in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestand-

teilen erheblich beeinträchtigt werden können, sind nach § 7 Abs. 6 und 7 ROG bei der Aufstellung bzw. Än-

derung, Ergänzung oder Aufhebung von Raumordnungsplänen die Vorschriften des Bundesnaturschutzgeset-

zes (§§ 34 und 35) über die Zulässigkeit und Durchführung von derartigen Eingriffen anzuwenden. Gemäß § 

34 bzw. § 35 BNatSchG sind Projekte oder Pläne, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 

Projekten oder Plänen geeignet sind, ein FFH-Gebiet oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet (VS-Gebiet) 

erheblich zu beeinträchtigen, vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-

tungszielen des jeweiligen Gebiets zu prüfen. 

Eine unmittelbare Betroffenheit von FFH-Gebieten und EU-Vogelschutzgebieten kann bereits aufgrund der 

Berücksichtigung dieser Gebiete als Negativkriterien im Zuge der Potenzialflächenanalyse (siehe Abschnitt 

4.2.1) sicher ausgeschlossen werden. Erhebliche Beeinträchtigungen von Schutz- und Erhaltungszielen der 

Natura 2000-Gebiete können jedoch auch von Windenergieanlagen in räumlicher Nähe zum Schutzgebiet 

durch mittelbare Wirkungen der Anlagen „in das Gebiet hinein“ ausgehen. Um dies auszuschließen, wird im 

Rahmen der Umweltprüfung (dokumentiert in Kapitel 7 des Umweltberichts) sowie in Kapitel 3.4 des Gebiets-

blattes als Dokument der Einzelfallprüfung eine ebenengerechte FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt. 

In diesem Rahmen wird geprüft, ob trotz der räumlichen Nähe erhebliche Beeinträchtigungen maßgeblicher 

Bestandteile des Natura-2000-Gebietes ausgeschlossen werden können. Kann dies nicht im Grundsatz prog-

nostiziert werden, ist auf die Festlegung als VR WEN zu verzichten, eine Flächenanpassung vorzunehmen oder 

eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung, in deren Ende ein sicherer Nachweis der Verträglichkeit gelingt, 

durchzuführen. Die Bearbeitung der FFH-Prüfungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ausschließlich auf 

der Grundlage vorhandener Unterlagen und Daten zum Vorkommen von Arten und Lebensräumen sowie ak-

zeptierter Erfahrungswerte zur Reichweite und Intensität von Beeinträchtigungen. Der Konkretisierungsgrad 

der FFH-Prüfung entspricht dementsprechend der Maßstabsebene des RROP. Für die Beurteilung der Ver-

träglichkeit sind die Erhaltungsziele und die Schutzzwecke des jeweiligen Natura 2000-Gebietes heranzuzie-

hen. Die für die Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile eines Natura-2000-Gebie-

tes finden sich im Standarddatenbogen des NLWKN und der Schutzgebietsverordnung des zum FFH-Gebiet 

zugehörigen LSG oder NSG.24 Als maßgebliche Bestandteile gelten 

• signifikante Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen des Anhangs I sowie von Arten des Anhangs II der 

FFH-RL für die FFH-Gebiete bzw.  

• signifikante Vorkommen von Vogelarten des Anhangs I VS-RL bzw. nach Art. 4 Abs. 2 VS-RL für die VS-

Gebiete. 

Für die Prüfung relevant sind dabei allerdings nur solche Arten, die gegenüber Windenergieanlagen eine be-

sondere Empfindlichkeit aufweisen.  

4.3.2.4 Visualisierung als Instrument der Einzelfallprüfung 

Unter anderem als Ergebnis der Auswertung und Berücksichtigung von Stellungnahmen im Rahmen der 1. 

Offenlage des Entwurfes zum RROP 2020 wurde für einzelne PFK, bei deren Abwägung potenzielle negative 

Auswirkungen von Windenergieanlagen durch optische Dominanz in empfindlichen Landschaftsausschnitten 

bzw. durch eine von Einwendern als unzumutbar empfundenen Umfassungs- und Bedrängungswirkung im 

                                                           
24 Der Standarddatenbogen und die Schutzgebietsverordnung sind der Webseite des NLWKN zu entnehmen (https://www.nlwkn.niedersach-

sen.de/naturschutz/natura_2000/downloads_zu_natura_2000/downloads-zu-natura-2000-46104.html, https://www.nlwkn.niedersachsen.de/na-
turschutz/natura_2000/schutzgebiete_zur_umsetzung_von_natura_2000/schutzgebiete-die-zur-umsetzung-von-natura-2000-in-niedersachsen-
ausgewiesen-wurden-103781.html). 
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Fokus stehen, eine die verbal-argumentative Abwägung unterstützende Visualisierung vorgenommen. Derar-

tige Visualisierungen werden für die PFK Nr. 12, 16 und 41 durchgeführt.  

Die Visualisierung ist als Fotosimulation auf Grundlage von vor Ort aufgenommenen Fotos und unter Einsatz 

einer geeigneten Bildbearbeitungs-Software erfolgt. Die Ergebnisse und die abwägende Auseinandersetzung 

mit diesen Ergebnissen ist in den zugehörigen Gebietsblättern der jeweiligen PFK dokumentiert.  

Im Rahmen der Fotosimulation ist ein Vergleich der Bestandssituation ohne festgelegte VR WEN mit einer 

Simulation des künftigen Zustands bei vollständiger Bebauung der geplanten VR WEN mit Windenergieanla-

gen im Sinne einer „Vorher - Nachher Darstellung“ erfolgt. Der durchgeführten Simulation liegen dabei hy-

pothetische (aber hinsichtlich von Anlagenabständen realistische) Windpark-Layouts unter Berücksichti-

gung der Dimensionierung der verwendeten Referenzanlage (240 m Gesamthöhe) zugrunde. Als in die Si-

mulation einzuarbeitender Windenergieanlagen-Typ wird die Vestas V162 EnVentus verwendet. Die Simula-

tion besitzt ausdrücklich nicht den Anspruch, die künftige Wirklichkeit detailliert vorherzusehen, sie soll viel-

mehr einen für die Planungsebene hinreichenden groben Eindruck von der optischen Wirkung und den Maß-

stäblichkeiten bei Umsetzung der Planung vermitteln.  

Für die drei o.g. PFK wurden jeweils mehrere Kamerastandorte ausgewählt, an denen am 20. Juli 2023 Foto-

grafien des Status Quo aufgenommen worden sind. Die in den Aufnahmen verwendete Brennweite bildet 

einen horizontalen Bildwinkel von ca. 69 Grad ab. Dies entspricht in etwa dem zentralen, binokularen Sicht-

feld des Menschen. Die Fotos sind somit an den realen Sichtverhältnissen orientiert, die ein Betrachter an 

diesen Standorten vorfindet. Die hypothetischen Windenergieanlagen wurden gemäß des angenommenen 

Parklayouts unter Berücksichtigung des Reliefs, der Entfernung und sichtverschattender Elemente (Vegeta-

tion, Gebäude) in die Originalfotos eingefügt. Für die Simulation wurden die Programme ArcScene und Adobe 

Photoshop CS2 verwendet.  

Alle berücksichtigten Kamerastandorte sind inkl. der ungefähren Blickrichtung sowie des unterstellten 

Parklayouts den nachfolgenden Kartenausschnitten zu entnehmen. 

 

Abb. 14:  Simulierte Standorte von Windenergieanlagen und Kamerastandorte im Bereich PFK 41 
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Abb. 15:  Simulierte Standorte von Windenergieanlagen und Kamerastandorte im Bereich PFK 16 

 

Abb. 16:  Simulierte Standorte von Windenergieanlagen und Kamerastandorte im Bereich PFK 12 
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4.4 Abwägungsergebnis  

Im Ergebnis der Abwägung im Rahmen der Einzelfallprüfung mit integrierter gebietsbezogener Umweltprü-

fung werden 23 VR WEN mit einer Gesamtfläche von 1.994,3 Hektar festgelegt. Dies entspricht einem Anteil 

von 1,22 Prozent an der Landkreisfläche. Für die festgelegten Vorranggebiete konnte im Zuge der Einzelfall-

prüfung dargelegt und sichergestellt werden, dass in ihnen Windenergieanlagen nach den aktuell gültigen 

gesetzlichen Rahmenbedingungen und nach allem, was auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar ist, 

grundsätzlich (ggfs. unter Berücksichtigung zur Verfügung stehender Vermeidungsmaßnahmen) genehmi-

gungsfähig und damit errichtbar sein werden.  

 

Abb. 17:  Übersicht über die Flächenkulissen der einzelnen Abwägungsschritte 

Die einzelnen festgelegten VR WEN sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.  

Tabelle 11: Vorranggebiete für Windenergienutzung (VR WEN) im Landkreis Göttingen 

Nr. Gebietsbezeichnung PFK-Nr. Flächengröße [ha] 

1 Adelebsen (Barterode) 21 84,6 

2 Adelebsen (Güntersen) 19 5,9 

3 Bad Grund 50 34,6 

4 Bad Sachsa 26 48,0 

5 Bovenden (Harste) 27 88,5 

6 Bovenden (Lenglern) 27 33,8 

7 Bovenden (Spanbeck) 35 46,6 

8 Dransfeld (Imbsen) 19 12,0 

9 Dransfeld (Jühnde) 7 55,8 

10 Dransfeld (Meensen) 7 52,0 

11 Dransfeld (Niemetal) 13 13,7 

12 Duderstadt - Gieboldehausen 16 198,8 

13 Friedland - Gleichen 12 44,0 

14 Gieboldehausen (Höherberg) 29 402,5 

15 Gieboldehausen (Pinnekenberg) 20 62,7 

16 Hann. Münden 4 30,4 
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17 Hann. Münden - Staufenberg 2 226,7 

18 Ha orf am Harz - Osterode am Harz 41 209,7 

19 Herzberg am Harz 36 123,5 

20 Osterode am Harz 46 68,4 

21 Radolfshausen - Gieboldehausen 30 55,3 

22 Rosdorf (Mariengarten) 7 55,4 

23 Walkenried 25 41,4 

Summe  1.994,30  
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5 Prüfung auf Erreichung des Teilflächenziels 

Wie in Abschnitt 1.1 ausgeführt, verpflichtet das NWindG den Landkreis Göttingen dazu, mindestens 1.468 

Hektar (0,9 Prozent der Landkreisfläche) bis spätestens 31.12.2027 bzw. mindestens 1.900 Hektar (1,16 Pro-

zent der Landkreisfläche) bis spätestens 31.12.2032 rechtskräftig als Vorranggebiete für Windenergienutzung 

(VR WEN) auszuweisen. Ist die jeweilige Mindestfläche bis zu den einzelnen Stichtagen nicht erreicht, tritt 

unmittelbar die Rechtsfolge des § 249 Abs. 7 BauGB in Kraft.  

5.1 Anrechenbare Flächen 

Nach § 4 Abs. 1 WindBG sind alle Flächen, die in Windenergiegebieten liegen, im Sinne des § 3 Abs. 1 WindBG 

für die Windenergienutzung ausgewiesen. Als Windenergiegebiete sind dabei nach § 2 Abs. 1 WindBG alle 

Vorranggebiete und mit diesen vergleichbare Gebiete in Raumordnungsplänen sowie Sonderbauflächen, Son-

dergebiete und mit diesen vergleichbare Ausweisungen in Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen de-

finiert. Insoweit können sowohl die vom Landkreis Göttingen mit dem Teilplan Windenergie selbsttätig fest-

gelegten VR WEN vollständig auf das Teilflächenziel angerechnet werden, als auch alle darüber hinausgehen-

den rechtswirksamen Sonderbauflächen/Sondergebiete aus kommunalen Flächennutzungs- oder Bebauungs-

plänen, soweit diese sich nicht mit den festgelegten VR WEN überlagern. Eine doppelte Anrechnung ein und 

derselben Fläche ist naturgemäß nicht möglich. Hinsichtlich der Anrechenbarkeit von Flächen aus kommuna-

len Planungen ist überdies zu beachten, dass nach § 4 Abs. 3 WindBG Flächen aus Rotor-Innerhalb-Planungen 

– zu denen die kommunal beplanten Flächen in aller Regel zählen – nicht vollständig angerechnet werden 

dürfen. Bei derartigen Flächen ist unter Einsatz eines Geoinformationssystems ein Radius von 75 m von den 

Flächen abzuziehen und nur die verbleibende Fläche auf das Teilflächenziel anrechenbar.  

Schließlich sind auch Flächen auf das Teilflächenziel anrechenbar, die keine Windenergiegebiete sind, wenn 

sie im Umkreis von einer Rotorblattlänge (Rotorradius) um eine bestehende, in Betrieb befindliche Windener-

gieanlage liegen und der jeweilige Planungsträger dies in dem erforderlichen Beschluss nach 

§ 5 Abs. 1 WindBG feststellt. 

Nicht anrechenbar sind indes Flächen aus Entwurfsstadien von Plänen oder unwirksamen Plänen sowie nicht 

in Form von Geodaten vorliegende Flächenabgrenzungen. Ferner sind auch Flächen, die in Plänen ausgewie-

sen werden, die nach dem 1. Februar 2023 wirksam geworden sind und Bestimmungen zur Höhe baulicher 

Anlagen enthalten, nicht anrechenbar. Derartige Flächen liegen jedoch im Landkreis Göttingen nicht vor und 

werden auch vom Landkreis Göttingen selbst nicht festgelegt. 

5.2 Ergebnis 

Auf das Teilflächenziel angerechnet werden können im Landkreis Göttingen  

• die vollständig als Rotor-Out-Flächen festgelegten 23 VR WEN des Teilplans Wind mit einer Gesamt-

fläche von 1.994,3 Hektar, 

• 12 vollständig außerhalb der festgelegten VR WEN gelegene, rechtswirksame Sonderbauflächen für 

Windenergieanlagen aus kommunalen Flächennutzungsplänen mit einer anrechenbaren Fläche 

(Festlegungsfläche abzüglich 75 m-Radius) von 352,2 Hektar sowie 

• 8 in Betrieb befindliche und außerhalb jeglicher Windenergiegebiete gelegene Windenergieanlagen 

mit einer vom Rotor überstrichenen, anrechenbaren Gesamtfläche von 4,4 Hektar. 

Dementsprechend ergibt sich eine auf das vorgegebene Teilflächenziel anrechenbare Gesamtfläche von 

2.351 Hektar, entsprechend einem Anteil von 1,44 Prozent an der Landkreisfläche. Damit wird sowohl das 

für den Stichtag 31.12.2027 vorgegebene Teilflächenziel von 1.486 Hektar, als auch das für den Stichtag 

31.12.2032 vorgegebene Teilflächenziel von 1.900 Hektar bereits mit Rechtskraft des vorliegenden Teil-

plans Windenergie für den Landkreis Göttingen erreicht. Der Zielwert für 2032 wird dabei schon durch die 
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vom Landkreis selbst getätigten Vorranggebietsfestlegungen erfüllt und unter Berücksichtigung der weiteren 

anrechenbaren Flächen um ca. 440 Hektar übertroffen.  

 

Abb. 18:  Auf das Teilflächenziel anrechenbare Flächen 
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